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Mit dem Fachordner Wasserbau wird den wasserbaupflichtigen Gemeinden, den 
erfüllungspflichtigen Gemeindeverbänden und Schwellenkorporationen, den Planern und 
Ingenieuren sowie den kantonalen Fachstellen ein Hilfsmittel für die Projektierung und 
Realisierung von Wasserbauprojekten bereitgestellt.  
 
Im Fachordner werden 
 

- die Abläufe aufgrund der gesetzlichen Randbedingungen veranschaulicht 
- die Standards für die Planung, Ausschreibung und Realisierung definiert 
- mit Checklisten die Planung und Realisierung von Wasserbauprojekten erleichtert 

 
 
Mit dem Fachordner wird allen Projektbeteiligten ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, welches 
sowohl den Auftraggebern als auch den Auftragnehmern Sicherheit in ihrer Tätigkeit vermittelt, 
die Qualität der Projekte verbessert und die kantonalen Fachstellen entlastet. 
 

Die zusammengestellten Abläufe und Grundsätze gelten für Hochwasserschutzprojekte 
unterschiedlicher Grösse. Der Detaillierungsgrad der Anwendung richtet sich nach Umfang und 
Komplexität des Projektes. 
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Das Leistungsmodell des schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) umfasst 
sechs Phasen und zwölf Teilphasen. Es beschreibt damit den ganzen “Lebenszyklus“ eines 
Bauwerkes von der Bedürfnisformulierung bis hin zur Bewirtschaftung.  
Der in Abb. 022-1 dargestellte Ablauf ist in der Praxis ein iterativer Prozess, der je nach Projekt 
und Ausgangslage einen zu definierenden Startpunkt hat und unterschiedliche Phasen 
durchläuft. Je nach Komplexität und Umfang des Projektes oder je nach Dringlichkeit der 
Massnahmen (Sofortmassnahmen nach Hochwasserereignissen) werden die Projektphasen 
unterschiedlich tief bearbeitet. Es ist auch möglich, dass einzelne Projektphasen im Laufe des 
Gesamtprojektes mehrmals durchlaufen werden. 
 

  
Abb. 022-1: Projektphasen gemäss SIA 103, Darstellung aus dem Leitfaden KOHS 2004 [A5], erweitert 

Im mittleren Ring werden, durch die Intensität der Graufärbung in der entsprechenden Ebene, 
die Aufgaben der Akteure (Subventionsgeber, Auftraggeber und Auftragnehmer) in den 
einzelnen Projektphasen verdeutlicht: 
 

- dunkelgrau:    Akteur hat Schlüsselrolle. 
- grau, hellgrau, weiss:  Akteur hat untergeordnete Rolle. 
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Ist eine Übertragung definierter Teilaufgaben des Auftraggebers an einen Spezialisten möglich, 
ist dies durch einen * gekennzeichnet. Der innere Ring enthält Verweise auf die Kapitel des 
vorliegenden Fachordners. 
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Die Kommission für Hochwasserschutz des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes 
(KOHS) ermittelte in diversen Untersuchungen folgende Haupteinflussgrössen für die Qualität 
und die Kosten von Hochwasserschutzprojekten [A5]: 
 

·  Fachkompetenz des Auftragnehmers: 
Die Projektqualität hängt massgeblich von der Fachkompetenz des Auftragnehmers 
bezüglich Technik und Management ab. Dazu benötigen die Planungsbüros eine 
angemessene Wertschöpfung, um ihr Personal weiterzubilden, neue Methoden zu 
entwickeln und technisch jederzeit auf dem neuesten Stand zu sein, aber auch um junge 
Fachpersonen im Wasserbau nachziehen zu können. Es lohnt sich, für die Projektierung 
in Fachbüros zu investieren: Mehrkosten werden bei den Baukosten, v.a. aber bei 
verhüteten Schäden an Verbauungen und an den zu schützenden Werten in der Regel 
mehr als wett gemacht. 
 

·  Ressourcen und Fachkompetenz des Auftraggebers: 
Ein direkter Zusammenhang zur Projektqualität besteht auch in den verfügbaren 
personellen Ressourcen (Kapazitäten) und der Fachkompetenz des Auftraggebers 
bezüglich Technik und Management.  
Indirekt beeinflussen aber auch die zur Verfügung gestellten Grundlagen und die 
Qualitätskontrolle durch den Auftraggeber die Qualität der Planungsarbeiten. 
 

·  Ausschreibe-/Vergabeverfahren: 
Die Ausschreibungsunterlagen haben vollständig zu sein und die zentralen Eckpunkte 
für die Projektbearbeitung klar festzulegen. Im öffentlichen Vergabewesen existieren 
viele gesetzliche Vorgaben. Umso wichtiger ist es, die noch vorhandenen Freiräume im 
Sinne der Optimierung von Qualität und Kosten des Projektes zu nutzen. 

 
 
 

Die Qualitätssicherung findet in jeder Projektphase statt (vgl. Abb. 022-1). Es wird empfohlen, 
das SIA Merkblatt 2007 – Qualität im Bauwesen auch für Wasserbauprojekte anzuwenden.  
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Der Bund  nimmt im Hochwasserschutz primär folgende Aufgaben wahr: 
 

- Schaffung der wegleitenden Gesetzgebung 
- Aufsicht über den kantonalen Gesetzesvollzug 
- Sicherstellung/Prüfung der Konformität zur Bundesgesetzgebung, insbesondere Um-

weltgesetzgebung 
- Sicherung eines zweckmässigen Einsatzes der Bundesmittel 
- Beratung von Kanton und Institutionen 
- Bereitstellung von Grundlagen und Arbeitshilfen 
- Förderung der Aus- und Weiterbildung 
- Erhebungen im gesamtschweizerischen Interesse (Hydrologie, Geologie) 
- Subventionsgeber 

 
 
Folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Ämter und Institutionen des Bundes mit ihren Zuständig-
keiten im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten: 
 

Amt/Institution Zuständigkeiten Leistungen 
 
Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) 
www.bafu.admin.ch 

  

 
Abteilung Gefahrenprä-
vention 

 
– Gesetzgebung und Umsetzung Hochwas-

serschutz 
– Oberaufsicht über die Abfluss- und Seeregu-

lierung 
– Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse 

bei Gewässern (Renaturierung) 
– Umsetzung eines integralen Risikomanage-

ments 

 
– Zuständig für Gefahrengrundlagen 

(Gefahrenkarten) 
– Prüfung von Projekten und Abgeltun-

gen gemäss Wasserbaugesetz 
– Richtlinien für Projektbearbeitung und 

Finanzhilfen 
– Beratung Kanton und planende Ingeni-

eure 
 

 
Abteilung Hydrologie 

 
– Projektierung und Unterhalt aller Messstati-

onen an Gewässern 
– Bearbeitung, Prüfung und Bereitstellung von 

hydrologischen Daten 
– Durchführung der nationalen Grundwasser-

beobachtung (NAQUA) 

 
– Bereitstellung hydrologischer und 

hydrogeologischer Grundlagen 

 
Abteilung Artenmana-
gement 
 

 
– Jagd und Fischerei 
– Arten und Lebensraumschutz 
– Inventararbeiten von Biotopen 
– Subventionswesen nach NHG 

 
– Beurteilt Projekte für technische Ein-

griffe in Gewässer bezüglich Gefähr-
dung des Fischbestandes 

– Vollzug des Fischereigesetzes und 
Unterstützung beim Vollzug im Gewäs-
serschutz 

– Entschädigungen für den Auenschutz 
 
Abteilung Wald 

 
– Umsetzung einer nachhaltigen Pflege und 

Nutzung des Waldes 
– Vollzug Waldgesetz und Regelung der 

finanziellen Verpflichtungen des Bundes 

 
– Prüfung von Rodungsgesuchen mit 

Fläche > 5'000 m2 
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Amt/Institution Zuständigkeiten Leistungen 
 
Abteilung Natur und 
Landschaft 

 
– Nachhaltige Landschaftsnutzung 
– Minimierung von Landschaftseingriffen 
– Bundesinventar der Landschaften und Na-

turdenkmäler von Nationaler Bedeutung 
(BLN) 

 
– Nimmt Stellung zu Richtplanungen der 

Kantone 

 
Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) 
www.blw.admin.ch 

 
– Umsetzung nachhaltige Entwicklung nach 

dem Landwirtschaftsgesetz 
– Mitgestaltung Agrarpolitik 

 
 

 
Bundesamt für Raumentwick-
lung (ARE) 
www.are.admin.ch 

 
– Umsetzung nachhaltige Entwicklung in 

Raumordnung und -planung 
– Optimierung Verkehrserschliessung 

 
 

 
Bundesamt für Verkehr (BAV) 
www.bav.admin.ch 

 
– Sicherheit und Qualität des öffentlichen 

Verkehrs (Personen- und Güterverkehr) 

 
– Beizug, wenn Bahnanlagen tangiert  
– Leistungen projektspezifisch 

 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL) 
www.bazl.admin.ch 

 
- Gesetzgebung und Aufsicht über die zivile 

Luftfahrt (Personal, Fluggeräte, Infrastruktur) 

 
– Beizug, wenn Flugplätze tangiert (z. B. 

Sicherheitsabstände, etc.) 
– Leistungen projektspezifisch 

 
Inventar historischer Ver-
kehrswege 
www.ivs.admin.ch 

 
– Umsetzung Schutz der historischen Ver-

kehrswege 

 
– Beizug, wenn historische Verkehrswe-

ge tangiert 
– Leistungen projektspezifisch 

 
Eidg. Kommission für Natur- 
und Heimatschutz (ENHK) 
www.enhk.admin.ch 

 
– Beratung und Begutachtung in Sachen 

Natur- und Heimatschutz 
– Bundesinventar der Landschaften und Na-

turdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) 

– Inventar der schützenswerten Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung (ISOS) 

 
– Beizug durch BAFU bei Projekten, 

durch deren Realisierung Objekte des 
Bundesinventars der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (BLN) oder des Inventars der 
schützenswerten Ortsbilder von natio-
naler Bedeutung der Schweiz (ISOS) 
beeinträchtigt werden können (z.B. 
Hochwasserschutz Aare Bern im Mat-
tequartier) 

 
Eidg. Departement für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS) 
www.vbs.admin.ch 

  

 
Swisstopo 

 
– Teil von armasuisse, führt im Auftrag von 

Amtsstellen und Kantonen Vermessungen 
aus 

 
– Landeskartengrundlagen 
– Erstellen von Spezialkarten 
 

 
armasuisse 

 
– Beschaffungs- und Technologiezentrum des 

VBS 
– Beschaffung, Instandhaltung und Liquidation 

von Materialien und Bauten der Armee 

 
– Beizug, wenn Anlagen armasuisse 

tangiert 
– Leistungen projektspezifisch 

 
Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz (BABS) 

 
– Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und 

Notlagen sowie bewaffneten Konflikten 

 
– Mitarbeit PLANAT 
– Grundlagenstudien Risikomanagement 

(z.B. Aversion, Schutzziele, ...) 
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Amt/Institution Zuständigkeiten Leistungen 
 
Bundesamt für Energie (BFE) 
www.bfe.admin.ch 

 
– Eidg. Rohrleitungsinspektorat (ERI) 
– Sektion Talsperren (Amt für Recht und 

Sicherheit (ARS)) 

 
– Beizug, wenn Gasleitungen tangiert 
– Beizug bei Projekten mit Relevanz 

Stauanlagenverordnung 
– Leistungen projektspezifisch 

 
Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) 
www.astra.admin.ch 

 
– Sicherstellung der Funktion des National-

strassen- und Hauptstrassennetzes 

 
– Beizug, wenn National-/Hauptstrasse 

tangiert  
– Leistungen projektspezifisch 

 
Bundesamt für Kultur (BAK) 
www.bak.admin.ch  

 
– Inventar der schützenswerten Ortsbilder von 

nationaler Bedeutung (ISOS) 

 
– Beizug, wenn schützenswerte Ortsbil-

der tangiert 
– Leistungen projektspezifisch 

Tab. 024-1: Wichtige Ämter und Institutionen des Bundes 
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Der Kanton  nimmt im Wasserbau primär folgende Aufgaben wahr: 
 

- Schaffung der Gesetzgebung 
- Vollzug der Gesetzgebung und Aufsicht 
- Bewilligung bzw. Genehmigung der Projekte 
- Subventionierung von Wasserbauprojekten und Wasserbaumassnahmen 

 
Folgende Abbildung zeigt die wichtigsten kantonalen Fachstellen für die Abwicklung von Hoch-
wasserschutz- und Revitalisierungsprojekten und ihre Einbindung in die Organisationsstruktur 
des Kantons: 
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Abb. 025-1: Organisationsstruktur Kanton 
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Die wichtigsten Aufgaben und Leistungen der genannten kantonalen Verwaltungen im Rahmen 
von Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten sind: 
 

Amt/Amtsstelle Aufgaben Leistungen 
 
Regierungs- 
statthalter 

 
– Leitung der Einigungsverhandlungen 

bei Wasserbaubewilligungsverfahren 

 
– Vermittler bei Wasserbauprojekten 

 
Tiefbauamt (TBA) 
www.bve.be.ch 

  
Dienstleistungs-
zentrum (DLZ) 

 
– Planverfahren 
– Einsprachen 
– Rechtsberatung intern/extern 
– Leiten der Fachgruppe Wasserbau 
– Beratung der Kreise 
– Leiten und Führen von übergeordne-

ten Studien 
– (Wasserbau-)Reglemente für Was-

serbauträger 
– Finanzplanungen 

 
– Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 
– Entscheidungsvorbereitung und Ausarbeitung der Was-

serbauplangenehmigung der BVE 
– Ausarbeitung der Genehmigungsverfügungen von Was-

serbau-, Korporations- und Verbandsreglementen 
– Unterstützung der Kreise bei rechtlichen, finanziellen und 

Bewilligungsfragen 
– Koordination Wasserbau und Wasserbaupolizei der 

Kreise 
– Beratungen Dritter 
– Vorprüfung der Reglemente 
– Leiten der Gewässerfeststellungsverfahren 

  
Oberingenieur-
kreise (OIK I – 
IV)  

 
– Wasserbau und Gewässerunterhalt: 

- Hochwasserschutz 
- Revitalisierungen 
- ökologische Aufwertungen 

– Gefahrengrundlagen (z.B. Gefah-
renkarten) 

– Wasserbaupolizei 
– Umsetzung See- und Flussuferge-

setz 
– Umsetzung Anforderungen Wan-

derwege/IVS 

 
– Beratung und Unterstützung der Gemeinden, Gemeinde-

verbände, Schwellenkorporationen sowie der planenden 
Ingenieure bei Organisation, Planung, Projektierung, 
Ausführung und Finanzierung von Wasserbauprojekten 
und Unterhalt sowie bei der Erarbeitung von Gefahren-
grundlagen 

– Leiten von übergeordneten Wasserbauvorhaben 
– Leitung und Betreuung der Wasserbauprojekte seitens 

des Kantons (Leitbehörde)  
– Einholen der Amtsberichte/Fachberichte der Fachstellen 

und der besonderen Bewilligungen im Rahmen des Be-
willigungsverfahrens 

– Einholen und Auszahlung von Bundes- und Kantonssub-
ventionen 

– Projektleitung bei Kantonsprojekten 
  

Strassen-
inspektorate 
(wie beim 
OIK I) 

 
– Wasserbau und Gewässerunterhalt: 

- Hochwasserschutz 
- Revitalisierungen 
- ökologische Aufwertungen 

– Wasserbaupolizei 

 
– Örtliche Beratungen und Unterstützung 
– Übernahme wasserbaupolizeilicher Aufgaben 
– Unterstützung und Beratung beim Gewässerunterhalt 
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Amt/Amtsstelle Aufgaben Leistungen 
 
Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
www.bve.be.ch 

  
Siedlungs-
wasserwirtschaft 

 
– Wasserversorgung 
– Abwasserentsorgung 
– Grundstücksentwässerung 

 
– Beratung 
– Richtlinien, Weisungen, Merkblätter 
– Amtsberichte/Fachberichte 

  
Gewässer-
regulierung 

 
– Überwachung und Steuerung der 

Wasserstände der grossen berni-
schen Seen 

– Bernisches Schwemmholzkonzept 
(regelt die Zuständigkeiten bei der 
Schwemmholzbeseitigung) 

– Verwaltung der aktuellen und histo-
rischen Wasserdaten 

 
– Beratung 
– Amtsberichte/Fachberichte 
– Ermittlung von hydrometrischen Daten 

  
Gewässer- und 
Bodenschutz-
labor 

 
– Analyse von Umweltproben für 

Kantone, Gemeinden, Industrie, Pri-
vatpersonen, etc. 

 
– Analyse von: 

- Oberflächengewässern 
- Grund-, Sickerwasser 
- Abwasser 
- Boden 
- Sedimenten, Sielhaut 
- Altlasten, Aushub, Abfällen 

– Amtsberichte/Fachberichte  

  
Betriebe und 
Abfall 

 
– Bauabfälle 
– Gewässerschutz 

 
– Beratung  
– Richtlinien, Weisungen, Merkblätter 
– Amtsberichte/Fachberichte 

  
Wassernutzung 

 
– Festlegen und Umsetzen von Rest-

wasserbedingungen 
– Umsetzung Stauanlagenverordnung 

 
– Beratung  
– Richtlinien, Weisungen, Merkblätter 
– Amtsberichte/Fachberichte 

 
Amt für Umweltko- 
ordination und 
Energie (AUE) 
www.bve.be.ch  

 
– Förderung der nachhaltigen Entwick-

lung 
– Umweltverträglichkeitsprüfungen 

(UVP) 

 
– Koordination der kantonalen Umweltschutzfragen 
– Beratung kantonaler Fachstellen in Umweltschutzfragen 
– Beurteilung Umweltverträglichkeitsberichte/-prüfungen in 

Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen 
 
Amt für öffentlichen 
Verkehr (AöV) 
www.bve.be.ch  

 
– Koordination mit Transportunter-

nehmungen 
– Koordination bei Plangenehmi-

gungsverfahren 
– Erarbeitung von Korridorstudien und 

Gesamtverkehrskonzepten 

 
– Beratung 
– Amtsberichte/Fachberichte 
– Leitbehörde bei Genehmigungen nach Eisenbahnrecht 
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Amt/Amtsstelle Aufgaben Leistungen 
 
Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) 
www.vol.be.ch 

  
Fischerei- 
inspektorat (FI)  

 
– Vollzug Fischereigesetze 
– Verwaltung Renaturierungsfonds 

 
– Beratung in Fischereifragen 
– Amtsberichte/Fachberichte 
– Beiträge für Renaturierungen  

  
Abteilung Natur-
förderung (ANF) 

 
– Vollzug Naturschutzgesetze 

 
– Beratung in Naturschutzfragen 
– Amtsberichte/Fachberichte zum Projekt und ggf. zur 

erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung 
  

Abteilung Struk-
tur-
verbesserungen 
und Produktion 
(ASP) 

 
– Überwachung Bodenbelastung 
– Koordination zwischen Landwirt-

schaft, Gewässerschutz und Natur-
schutz 

– Leitbehörde Landumlegungen 

 
– Beratung 
– Gutachten 
– Beiträge und Darlehen 
– Amtsberichte/Fachberichte 

 
Kantonales Amt für 
Wald (KAWA) 
www.vol.be.ch 

 
– Waldaufsicht (Forstpolizei) 
– Schutz vor Naturgefahren 

 
– Erteilung von Rodungsbewilligungen und Anzeichnen der 

Bäume 
– Beratung und Unterstützung in Fragen Waldbewirtschaf-

tung und Abwehr von Naturgefahren 
– Beiträge zur Pflege wichtiger Schutzwälder, Abwehr von 

Naturgefahren (Aufforstungen) 
– Amtsberichte/Fachberichte 

 
beco Berner Wirt-
schaft 
www.vol.be.ch 

 
– Schutz vor Lärm 
– Erhaltung und Verbesserung der 

Luftqualität 

 
– Beurteilung und Bewilligung von Anlagen 
– Amtsberichte/Fachberichte 

 
Gebäude Versiche-
rung Bern (GVB) 
www.vol.be.ch  

 
– Versicherung Gebäudeschäden 
– Prävention 

 
– Deckung Schadenfall 
– Beitrag an passive Hochwasserschutzmassnahmen 

durch Präventionsstiftung 
 
Amt für Gemeinden 
und Raumplanung 
(AGR) 
www.jgk.be.ch  

 
– Sicherung Raumbedarf für Fliess-

gewässer im Rahmen von Ortspla-
nungen 

– Erlassung Uferschutzpläne 
– Vollzug Gefahrenkarte in Nutzungs-

planung 

 
– Empfehlungen, relevante Gesetze 
– Amtsberichte/Fachberichte 

 
Amt für Bevölke-
rungsschutz, Sport 
und Militär (BSM) 
www.pom.be.ch 

 
– Alarmierung der Bevölkerung 
– Einsätze in ausserordentlichen 

Lagen 
– Koordinationsstelle Bevölkerungs-

schutz 

 
– Beratung Präventions- und Instandstellungsarbeiten 
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Amt/Amtsstelle Aufgaben Leistungen 
 
Amt für Kultur (AK) 
www.erz.be.ch 

  
Denkmalpflege 

 
– Erfassung, Pflege und Schutz von 

Baudenkmälern 

 
– Beratung 
– Bereitstellung Bauarchiv 
– Amtsberichte/Fachberichte 

Tab. 025-1: Wichtige Ämter und Institutionen des Kantons Bern 
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In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben und Leistungen der relevanten kantonsinternen 
ständigen Arbeitsgruppen zusammengestellt: 
 

Arbeitsgruppe Aufgaben Leistungen 
 
AG Nagef 
Arbeitsgruppe 
Naturgefahren  
 

 
– Koordination der kantonalen 

Aufgaben im Bereich 
raumplanerischer, organisatorischer 
und schutztechnischer 
Gefahrenprävention 

– Information/Warnung der Behörden, 
der Gemeinden und der 
Bevölkerung bei sich abzeichnenden 
ausserordentlichen Ereignissen 

 
– Erarbeitung von Konzepten insbesondere im Bereich der 

Qualitätssicherung bei der Gefahrenerhebung, 
Quantifizierung und Umsetzung 

– Empfehlungen, Arbeitshilfen, Richtlinien 
– Frühzeitige Sensibilisierung der Verantwortlichen auf 

Stufe Kanton, Bezirk und Gemeinde 
– Frühzeitiger Beizug von Experten 
– Koordination von Schutzvorkehrungen 
– Koordination mit Bundesstellen 

 
AG Gewässer 
Arbeitsgruppe 
Gewässer  
 

 
– Koordination der Interessen der 

kantonalen Fachstellen bei 
Projekten und Sachgeschäften im 
Gewässerbereich 

 
– Informationsaustausch zwischen kantonalen Fachstellen 
– Initiierung und Durchführung gemeinsamer Projekte 

Tab. 026-1: Wichtige Arbeitsgruppen 
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Nachfolgend sind die für den Wasserbau relevanten Hochschulen, Körperschaften und Vereine 
mit ihren wichtigsten Funktionen zusammengestellt: 
 

Hochschule/Körperschaft/Verein Funktionen 
 
AGNAT 
Angewandte Geomorphologie und 
Naturrisiken 
www.agnat.ch 

 
Forschung und Lehre auf den Gebieten:  
– Wildbachsysteme 
– Massenbewegungen 
– Naturrisiken 
– periglaziale Systeme 

 
BWW 
Verein der Berner Wanderwege 
www.bernwerwanderwege.ch 

 
Erfüllung Auftrag aus der Berner Wanderwegsgesetzgebung: 
– Bereitstellung (Planung und Betreuung) sowie Markierung und Umfassung des 

Wanderroutenangebotes 
– Aktive Information 
– Beratung von Gemeinden und touristischen Leistungsträgern 

 
EAWAG 
(Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz) 
www.eawag.ch 

 
Forschung und Lehre von: 
– Oberflächengewässer 
– Gewässerökologie 
– Fischökologie und Evolution 
– Siedlungswasserwirtschaft 

 
FAN 
Fachleute Naturgefahren Schweiz 
www.fan-info.ch  

 
Verbesserung des Schutzes vor gravitativen Naturgefahren (Lawinen, 
Massenbewegungen, Hochwasser und Murgang) mit folgenden 
Arbeitsschwerpunkten: 
– ganzheitliche, interdisziplinäre Beurteilungen von gefährlichen Prozessen 
– Kartierungen und Gefahrenbeurteilungen 
– Ermittlung von Risiken und Umgang mit Risiken 
– planerische, bauliche und ingenieurbiologische Massnahmen 
 
Die FAN verfolgen ihre Ziele mittels: 
– Fortbildungsveranstaltungen 
– Stellungnahmen und Vernehmlassungen 
– Vermittlung von Experten für Gutachten 
– Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
– Publikationen 

 
GIUB 
Geographisches Institut der Universität 
Bern 
www.geography.unibe.ch 

 
Forschung und Lehre auf den Gebieten:  
– Bodenkunde 
– Klimatologie und Meteorologie 
– Hydrologie (HADES) 
– Angewandte Geomorphologie und Naturrisiken (AGNAT) 
 

 
HSR  
Hochschule für Technik Rapperswil 
www.hsr.ch  

 
Forschung und Lehre auf den Gebieten: �
– Wasserbau 
– Flussbau 

 
LCH 
Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques der EPF Lausanne 
lchwww.epfl.ch 

 
Forschung und Lehre auf den Gebieten: �
– Wasserbau  
– Flussbau 
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Hochschule/Körperschaft/Verein Funktionen 
 
PLANAT 
Plattform Naturgefahren Schweiz  
www.planat.ch  

 
Erarbeitung eines einheitlichen Risikokonzeptes „Strategie Naturgefahren Schweiz“ 
zur Optimierung der Sicherheit vor Naturgefahren durch Massnahmen in folgenden 
Kernbereichen: 
– Risikoanalyse 
– Risikobewertung 
– Integrale Massnahmenplanung 
– Controlling und Monitoring Entwicklung, Risiken, Kosten und Schäden 
– Risikodialog 

 
SIA 
Schweizerischer Ingenieur- und 
Architektenverein (Berufsverband für die 
Bereiche Bau, Technik und Umwelt) 
www.sia.ch  

 
Einige wichtige Funktionen des SIA sind: 
– Erarbeitung und Publikation von Normen, Ordnungen, Vertragsvorlagen, 

Richtlinien, Empfehlungen 
– Organisation von fachspezifischen Weiterbildungen 
– Herausgabe Fachzeitschriften, Dokumentationen 

 
SLF  
Eidgenössisches Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung 
www.slf.ch  

 
Forschung auf den Gebieten: �
– Warnung und Prävention bei alpinen Naturgefahren 
 

 
SWV 
Schweizerischer 
Wasserwirtschaftsverband, Fachbereich 
Hochwasserschutz, Wasserbau und 
Gewässerpflege, 
Leitung durch die Kommission 
Hochwasserschutz (KOHS) 
www.swv.ch  

 
Aufbau eines einheitlichen "Standes der Technik"  und Sicherung der fachlichen 
Qualität durch: 
– Kurse, Fachtagungen, öffentlichen Dialog 
– wissenschaftliche und praxisbezogene Publikationen, Fachzeitschrift 
– Beratung 

 
Verein für Ingenieurbiologie 
www.ingenieurbiologie.ch 

 
Förderung der Anwendung ingenieurbiologischer Massnahmen durch: 
– Information und Weiterbildung auf Exkursionen und an Tagungen 
– Fachzeitschrift, Literaturdatenbank, Dokumentationen 
– Fachgruppe Hochlagenbegrünung 

 
Via Storia 
Zentrum für Verkehrsgeschichte 
www.viastoria.ch 

 
– Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 
– Beratungsmandat im Kanton Bern für Vollzug und Information 

 
VAW  
Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie 
der ETH Zürich  
www.vaw.ethz.ch  

 
Forschung und Lehre auf den Gebieten: �
– Wasserbau  
– Flussbau 
– Glaziologie 

 
WSL 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft  der ETH Zürich  
www.wsl.ch  

 
Forschung auf den Gebieten: 
– Nutzung, Gestaltung und Schutz der Landschaft 
– Umgang mit Naturgefahren 

Tab. 027-1: Wichtige Vereine und Körperschaften 
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Im Bereich Hochwasserschutz gibt der Bund die wegleitenden Gesetze heraus: 
 

- Bundesgesetz Ÿber den Wasserbau  [SR 721.100]  
- Verordnung Ÿber den Wasserbau,  WBV [SR 721.100.1] 

 
 
Der Kanton regelt die Details und AusfŸhrungsvorschriften des bundesrechtlichen Rahmens: 
 

- Gesetz Ÿber den GewŠsserunterhalt und den Wasserbau , WBG [BSG 751.11] 
- Wasserbauverordnung,  WBV [BSG 751.111.1] 

 
 
FŸr das Bearbeiten von Renaturierungen von Bedeutung: 
 

- Wassernutzungsgesetz,  WNG [BSG 752.41] 
- Renaturierungsdekret,  RenD [BSG 752.413] 
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Im Zentrum der Gesetzgebung des Bundes, welche den Hochwasserschutz betrifft, steht das 
Bundesgesetz Ÿber den Wasserbau (WBG) und die ergŠnzende Verordnung Ÿber den 
Wasserbau.  
 
Diese Bundesgesetze fordern eine Raumnutzung, welche die bestehenden Naturgefahren an-
erkennt und die erforderlichen FreirŠume beibehŠlt oder neu schafft. Dabei dŸrfen keine isolier-
ten Einzellšsungen zur Gefahrenbeseitigung im Vordergrund stehen. Es mŸssen umfassende 
Raumkonzepte  geschaffen werden, die den Hochwasserschutz bzw. den Schutz vor Naturge-
fahren integrieren.  
Der sachgerechte Unterhalt sowie raumplanerische Massnahmen haben gemŠss Gesetzge-
bung im Hochwasserschutz erste PrioritŠt  und somit den Vorrang vor baulichen Massnahmen. 
Bauliche Eingriffe sind nur gerechtfertigt, wenn sachgerechter Unterhalt am GewŠsser oder an 
bestehenden Schutzbauten, raumplanerische Anstrengungen, Objektschutz und Schutzwald-
pflege nicht zum Ziel fŸhren.  Bauliche Eingriffe mŸssen im Einklang mit Flora und Fauna sowie 
mit der GewŠsserškologie stehen.  
 
Neben dem Bundesgesetz und der Verordnung Ÿber den Wasserbau gibt es weitere Bundesge-
setze, die bei Hochwasserschutzprojekten zur Geltung kommen kšnnen. Folgende Auflistung 
zeigt die Wichtigsten davon und weist auf einige zentrale Inhalte hin: 
 
 

¥ Bundesgesetz Ÿber die Raumplanung, RPG [SR 700] 
- Hochwasserschutz ist Teil der kantonalen Richt- und Nutzungsplanung 
- Abstimmung aller raumwirksamen TŠtigkeiten unter Beachtung des Raumbedarfes fŸr 

den Hochwasserschutz bzw. fŸr die GewŠhrleistung der škologischen Funktionen des 
GewŠssers 

- See- und Flussuferbereiche sind freizuhalten 
- Schutzzonen umfassen BŠche, FlŸsse, Seen und ihre Ufer 
- bauliche Hochwasserschutzmassnahmen erfordern mindestens eine Baubewilligung 

(Wasserbaubewilligung) oder einen Nutzungsplan (Wasserbauplan) sowie ausserhalb 
von Bauzonen eine Ausnahmebewilligung, wobei die Standortgebundenheit nachge-
wiesen werden muss 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber den Schutz der GewŠsser, GSchG [S R 814.20] 

- generelles Verbot von GewŠssereindolungen bzw. -Ÿberdeckungen 
- Sand- und Kiesentnahmen verlangen bundesrechtliche Bewilligung (wird nur erteilt, 

wenn Geschiebehaushalt nicht negativ beeinflusst wird) 
- natŸrlicher GewŠsserlauf muss beibehalten bzw. wiederhergestellt werden (wie WBG) 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber die Fischerei, BGF [SR 923.0] 

- Eingriffe in Wasserhaushalt und GewŠsserlauf verlangen fischereirechtliche Geneh-
migung (ausser, wenn Bewilligung gemŠss GSchG notwendig) 
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¥ Bundesgesetz Ÿber den Natur- und Heimatschutz, NHG [SR 451] 
- Schutz Uferbereiche und Ufervegetation 
- škologischer Ausgleich fŸr intensiv genutzte Gebiete, z.B. durch Bestockung der 

Uferbereiche 
- Fšrderung Ufervegetation 
- Ausscheidung von Biotopen von nationaler Bedeutung 
- Auengebiete von nationaler Bedeutung (gemŠss Bundesinventar) sind uneinge-

schrŠnkt zu erhalten und Hochwasserschutzmassnahmen deshalb nur bedingt zulŠs-
sig 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber den Wald, WaG [SR 921.0] 

- generelles Rodungsverbot, Regelung von Ausnahmen 
- gŸltig auch fŸr forstlichen Bachverbau zum Walderhalt 
- mšgliche Subventionen fŸr Schutzmassnahmen, die Wasserbau ergŠnzen (Lawinen, 

Steinschlag, Erosionen, Rutschungen ohne GewŠsserbezug) 
 

¥ Bundesgesetz Ÿber den Umweltschutz, USG [SR 814.01]  
- UmweltvertrŠglichkeitsprŸfung (UVP) 
- Vorschriften zum Schutz vor Luftverunreinigungen, LŠrm, ErschŸtterungen, GewŠs-

ser- und Bodenverunreinigungen 
- Vorschriften zum Umgang mit Altlasten und AbfŠllen  

 
¥ Bundesgesetz Ÿber die Jagd und den Schutz wildleben der SŠugetiere und Všgel, 

JSG [SR 922.0] 
- Ausscheidung von Wasser- und Zugvogelreservaten von nationaler und internationa-

ler Bedeutung 
- Wasserbauprojekte, die ausgeschiedene Reservate tangieren, erfordern Stellung-

nahme des BAFU 
 

¥ Bundesgesetz Ÿber die Nutzbarmachung der WasserkrŠf te, WRG [SR 721.80] 
- Koordination Wasserbau mit KonzessionŠren 
- mšglicher Anspruch auf EntschŠdigung fŸr den WasserkraftkonzessionŠr 
- mšgliche Beteiligung des KonzessionŠrs an Unterhalts- oder Schutzmassnahmen 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber die Landwirtschaft, LwG [SR 910.1 ] 

- mšgliche EntschŠdigungen fŸr Landverluste oder NutzungseinschrŠnkungen durch 
Hochwasserschutzmassnahmen oder naturnahen RŸckbau von KleingewŠssern (z.B. 
bei †berflutungsflŠchen) durch Kanton, Gemeinde oder WasserbauverbŠnde 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber die Enteignung, EntG [SR 711] 

- Kanton hat Enteignungsrecht fŸr Vollzug des Wasserbaugesetzes 
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¥ Bundesgesetz Ÿber Finanzhilfen und Abgeltung, SuG [ SR 616.1] 

- regelt mšgliche Abgeltungen und Finanzhilfen des Bundes 
- Baubeginn erst nach Bewilligung der Subventionierungsgelder mšglich 

 
¥ Bundesgesetz Ÿber die Verwendung der Zweckgebundene n Mineralšlsteuer, 

MinVG [SR 725.116.2] 
- mšgliche Gelder fŸr Schutzbauten an Strassen, insbesondere fŸr Hochwasserschutz-

bauten 
 

¥ …ko-QualitŠtsverordnung, …QV [SR 910.14] 
- Mindestanforderungen zur Vernetzung von škologischen AusgleichsflŠchen 
- škologische AusgleichsflŠchen sind beim Leistungsnachweis der Landwirte verre-

chenbar 
 

¥ Verordnung Ÿber landwirtschaftliche Begriffe und di e Anerkennung von Betriebs-
formen, LBV [SR 910.91] 
- regelt die Abgrenzung von FlŠchen im Uferbereich von FliessgewŠssern zur landwirt-

schaftlichen NutzflŠche 
 

¥ Eisenbahngesetz, EBG [SR 742.101] 
- regelt die Kosten von Bau, Unterhalt und Erneuerung von Kreuzungen zwischen Ei-

senbahnlinien und GewŠssern sowie fŸr Massnahmen zur VerhŸtung von SchŠden an 
der Kreuzungsstelle 

 
¥ Rohrleitungsgesetz, RLG [SR 746.1] 

- regelt die Befšrderung flŸssiger und gasfšrmiger Brenn- und Treibstoffe in Rohrleitun-
gen sowie den Betrieb der dazu benštigten Einrichtungen wie Pumpen und Speicher 

 
 
Die wegleitenden kantonalen Gesetze fŸr den Hochwasserschutz sind, wie schon erwŠhnt, das 
Gesetz Ÿber den GewŠsserunterhalt und den Wasserbau  [BSG 751.11] und die Wasser-
bauverordnung, WBV  [BSG 751.111.1]. 
 
Mit dem Gesetz Ÿber den GewŠsserunterhalt und den Wasserbau  werden folgende Ziele 
verfolgt: 
 

- Erhaltung und Schaffung natŸrlicher und naturnaher GewŠsser 
- Schadenabwehr fŸr Mensch, Tier und erhebliche Sachwerte 
- Abgeltung von SchŠden im besonderen Fall 
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Das Gesetz regelt im Detail: 
 

- den GewŠsserunterhalt 
- den Wasserbau (aktiver und passiver Hochwasserschutz) 
- Bodenbewegungen im GewŠsserbereich 
- die GewŠsseraufsicht 
- die Finanzierung 

 
 
Die Wasserbauverordnung (WBV)  enthŠlt AusfŸhrungsbestimmungen zum kantonalen Was-
serbaugesetz.  
 
Wie bei der Bundesgesetzgebung gibt es auch beim Kanton weitere Gesetze und  Verordnun-
gen, die bei Hochwasserschutzprojekten relevant werden kšnnen. Folgende Auflistung zeigt die 
wichtigsten davon und weist auf einige zentrale Inhalte hin: 
 

¥ Baugesetz, BauG [BSG 721.0] 
- verbietet Bewilligung fŸr Bauvorhaben zum Aufenthalt von Menschen oder Tieren in 

Gefahrengebieten (Hochwasser, MurgŠnge, Erosionen und andere Naturereignisse) 
- GrundeigentŸmer muss in Gefahrengebieten nachweisen, dass durch geeignete 

Massnahmen keine GefŠhrdung besteht 
- definiert geschŸtzten Uferstreifen, soweit weitere Regelungen fehlen 
- Bauten im GewŠsser und im geschŸtzten Uferstreifen mŸssen standortgebunden und 

von šffentlichem Interesse sein 
- Gemeinden legen Schutzgebiete fest und definieren Bau- und NutzungsbeschrŠn-

kungen 
 

¥ Naturschutzgesetz, NSchG [BSG 426.11] 
- regelt Landerwerb fŸr škologische AusgleichsflŠchen 
- schreibt vertragliche Regelung von NutzungsbeschrŠnkungen, Bewirtschaftungsauf-

lagen, Pflege-, Gestaltungs- und Bepflanzungsmassnahmen auf škologischen Aus-
gleichsflŠchen vor 

- mšgliche BeitrŠge des Kantons fŸr Pflege- und Gestaltungsmassnahmen sowie Be-
wirtschaftung von škologischen AusgleichsflŠchen 

 
¥ Fischereigesetz, FiG [BSG 923.11] 

- mšgliche Abgeltungen fŸr Massnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Fischen, Krebsen und FischnŠhrtieren und zur Wiederherstellung zerstšrter Le-
bensrŠume im Sinne der Fischerei 

- Abfischen vor technischen Eingriffen 
- gesonderte Bewilligungen notwendig fŸr Bauten, welche die Begehung der Ufer er-

schweren oder verunmšglichen, ebenso fŸr Zutrittsverbote 
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¥ Renaturierungsdekret, RenD [BSG 752.413] 
- regelt die Spezialfinanzierung (Renaturierungsfonds) fŸr škologische Aufwertung von 

GewŠssern (Renaturierungen) 
- definiert beitragsberechtigte Massnahmen 

 
¥ Kantonales Waldgesetz, KWaG [BSG 921.11] 

- Definition Begriff Wald 
- Verbot von Rodungen 
- Errichten von Schutzbauten 
- definiert die Aufgaben der Abteilung Naturgefahren 

 
¥ Wassernutzungsgesetz, WNG [BSG 752.41] 

- definiert den Renaturierungsfonds und bildet die Grundlage fŸr dessen Finanzierung 
 

¥ See- und Flussufergesetz, SFG [BSG 704.1] 
- definiert den Schutz von Uferlandschaften 
- sichert den šffentlichen Zugang zu See- und Flussufern 

 
¥ See- und Flussuferverordnung, SFV [BSG 704.111] 

- Definitionen und Geltungsbereiche 
- Umsetzung von Massnahmen im Richtplan 
- Umsetzung von Massnahmen im Uferschutzplan 
- regelt die Finanzierung der Erstellung von Richt- und UferschutzplŠnen, deren Reali-

sierung sowie Unterhaltsleistungen 
- regelt das Baubewilligungs- und Enteignungsverfahren 
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·  Wo stehen wir? 
Zahlreiche Bach- und Flussverbauungen haben den Hochwasserschutz in der Schweiz 
vielerorts stark verbessert. Trotz grossen Investitionen können die Massnahmen jedoch 
keinen absoluten Schutz vor Hochwassern bieten.  
Damit ein weiteres Ansteigen der Schadensummen verhindert werden kann, müssen 
vermehrt Anstrengungen zur Verminderung des Schadenpotenzials unternommen 
werden.  
 

·  Von der Gefahrenabwehr zur Risikokultur 
Mit der „Strategie Naturgefahren“ leitete der Bundesrat 2003 einen grundlegenden 
Paradigmenwechsel von der Gefahrenabwehr zur Risikokultur ein. Damit wird das Ziel 
verfolgt, öffentliche Mittel möglichst wirkungsvoll einzusetzen.  
Die Frage nach der Verhältnismässigkeit geplanter Schutzmassnahmen gewinnt somit 
zunehmend an Bedeutung. 
 

·  Risikokultur im Hochwasserschutz 
Für den Hochwasserschutz bedeutet dies eine Abkehr von der reinen Abwehr von 
Hochwassergefahren, hin zur Einsicht, dass sich nicht alles schützen lässt und gewisse 
Restrisiken akzeptiert werden müssen. 
Im Mittelpunkt der risikobasierten Planung stehen zwei zentrale Fragen: 
- Welcher Schutz zu welchem Preis?  
- Welches Restrisiko darf in Kauf genommen werden? 
 
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen führt zu ökonomisch und technisch 
verhältnismässigen Lösungen. Die Abläufe bei der Lösungsfindung im 
Hochwasserschutz zeigt Abb. 112-1. 
 

·  Risikostrategie Naturgefahren 
Entsprechend dem Ansatz der Risikokultur hat der Regierungsrat des Kantons Bern 
diese „Risikostrategie Naturgefahren. Umgang mit dem Risiko von Wasser-, 
Massenbewegungs- und Lawinenereignissen“ [A7] der AG Nagef am 24. August 2005 
genehmigt. Darin sind die aktuellen Strategieansätze umschrieben. Ebenfalls dargestellt 
werden Grenzwerte (Standards) wie: 
- die Abgrenzung Behörden-/Anlagebetreiberverantwortung vs. Eigenverantwortung 
- das akzeptierte Individualrisiko 
- die Kostenwirksamkeit/Grenzkosten für das Kollektivrisiko 
- die Schutzzielmatrix zur Bestimmung des Handlungsbedarfs 
- die raumplanerische Risikoprophylaxe 
- die Verfügbarkeitsanforderungen bei Verkehrswegen 
 
Die Standards sollen für den Kanton Bern einheitlich und nachvollziehbar angewendet 
werden. 
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Abb. 112-1: Lösungsfindung im Hochwasserschutz [A2]  
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Aus der Gefahrensituation, den heutigen oder geplanten Nutzungsanforderungen sowie dem 
ökologische Gewässerzustand lassen sich die Projektziele definieren. Dies sind:  
 

- Nutzungsziele 
- Schutzziele 
- ökologische Ziele 

 
 
Aus den definierten Projektzielen lassen sich bestehende Defizite  ableiten. Dazu zählen: 
 

- Hochwasserschutzdefizite 
- ökologische Defizite 

 
 
Zur Behebung der Defizite sind geeignete Massnahmen zu treffen (Handlungsbedarf ). Sind 
keine Defizite erkennbar, muss der Ist-Zustand gesichert  werden. 
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Die Grundsätze, die bei der Massnahmenplanung  berücksichtigt werden müssen, schreibt die 
Gesetzgebung (Bund/Kanton) vor: 
 

- Ansprüche aus der Sicht des Hochwasserschutzes  einerseits und aus der Sicht der 
Gewässerökologie  andererseits sind im zeitgemässen Hochwasserschutz 
gleichberechtigte  Partner. Der natürliche Gewässerzustand ist im Rahmen des 
Hochwasserschutzes zu erhalten oder zu verbessern. Bestehende ökologische Defizite 
sind zu beheben. 

- Der Hochwasserschutz ist als Teil einer gesamtheitlichen Massnahmenplanung zu 
verstehen, bei dem alle Naturgefahren berücksichtigt und alle raumplanerischen 
Tätigkeiten in Einklang gebracht werden. 

- Die Gesetzgebung gibt die Rangfolge der entsprechenden Massnahmen vor. 
Nachhaltige Massnahmen haben Vorrang: 

 
1. Der Hochwasserschutz soll in erster Linie durch einen sachgerechten Unterhalt 

gewährleistet werden. Dazu gehören auch die Schutzwaldpflege und das Ausholzen 
von Gerinneeinhängen. 

2. Gleiche Priorität haben raumplanerische Massnahmen (z.B. Auszonung, Umzonung, 
Planungszone) zur Erhaltung bestehender Freiräume. Damit soll eine unbegrenzte 
Zunahme der Schadenpotentiale in den gefährdeten Gebieten verhindert werden, 
welche später teure Schutzbauwerke erfordern. 

3. Erst wenn sich durch Unterhalts- und planerische Massnahmen die Restrisiken und 
Schadenpotentiale nicht auf ein akzeptables Mass begrenzen lassen, sind bauliche 
Massnahmen zulässig. Dazu zählen Objektschutzmassnahmen, Schutzbauten oder 
andere technische Eingriffe am Gewässer. 

4. Restrisiken müssen in Kauf genommen werden. Alle Massnahmen, ob Unterhalts-, 
raumplanerische oder bauliche Massnahmen, sind deshalb durch eine angepasste 
Notfallplanung zu ergänzen. Dazu zählen auch Alarmkonzepte und 
Evakuierungspläne. 
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Am Anfang der Projektierung steht die strategische Planung  mit der Festlegung der Projektziele 
und deren Prioritäten (vgl. Abb. 022-1). 
Die in dieser Phase definierten Projektziele und Prioritäten bestimmen den gesamten 
Projektablauf und leiten alle Projektbeteiligten durch die Projektierungs- und 
Realisierungsphase.  
 

Es ist zu empfehlen, die komplexen Aufgaben der strategischen Planung unter Beizug von 
Fachleuten (Wasserbauingenieuren, Geologen, Umweltfachleuten, etc.), z.B. auf Stufe 
Vorstudie, zu bearbeiten. Bereits in dieser Projektphase wird die Qualität des gesamten 
Projektes entscheidend beeinflusst. 

 
 
Die strategische Planung umfasst: 
 

- Situationsanalyse/Projektauslösung 
- Aufzeigen des Handlungsbedarfs und Projektbegründung 
- Bestimmung der Projektbeteiligten und Abklärungen mit möglichen Kostenträgern 
- Klärung vorhandener/fehlender Grundlagen 
- Festlegung der Projektziele und deren Prioritäten 
- Bestimmung des geeigneten Planerlassverfahrens 
- Definition der Projektorganisation 
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Checkliste Projektauslösung/Ereignisanalyse 
Projektauslöser Was ist der Projektauslöser? 

Hochwasserereignis 
hohe Unterhaltskosten 
mangelnder Gewässerunterhalt 
Gefahrenkarte 
akute Gefährdung erfordert Sofortmassnahme 
Hochwasserschutzkonzept 
übergeordnetes Projekt 
anderes Projekt (z.B. Strassenbau) 
Politik 
Umwelt (ökologische Defizite, Aufwertung, Renaturierung) 
kantonale Raumplanung 
Umsetzung Gewässerrichtplan 
Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept 
Nutzungsänderungen/Neubauten 
... 

Vorhandene Studien/Projekte Gibt es Hinweise in vor handenen Studien/Projekten? 
frühere Ereignisanalysen 
Gefahrenhinweiskarten 
Gefahrenkarten/Intensitätskarten 
Risiko- und Schutzdefizitkarten 
Gewässerrichtpläne 
Hochwasserschutzkonzepte 
kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) 
kantonaler Richtplan (KRP) 
Expertenberichte 
Syntheseberichte 
... 

Ereignisart 
 

Welche Art von Ereignis wurde beobachtet? 
Überflutungen statisch 
Überflutungen dynamisch 
Übersarungen 
Übermurungen 
Ablagerungen 
Erosionen 
Kolke 
Verklausungen 
... 

Ereignisursache Welches sind die Ursachen für das E reignis? 
Wasser 
Geschiebe 
Murgang 
Verklausung 
Auflandung 
Erosion 
Kolke 
Entleerung Stauraum/See 
Sperrenbruch 
Permafrost 
Gletschereis 
Oberflächenabfluss 
... 
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Checkliste Projektauslösung/Ereignisanalyse 
Ereignisdokumentation 
 

Sind folgende Angaben zum Ereignis dokumentiert? 
Ausmass/Ausdehnung 
Schadenpotential 
Jährlichkeit des Ereignisses 
... 
Gibt es einen Eintrag im Ereigniskataster des BAFU (StorMe)? 

Risiko Ist mit einer Verschlimmerung der aktuellen Situation zu rechnen?   
(kurzfristig, langfristig) 

 
 

 
 



 

Tiefbauamt des Kantons Bern Strategische Planung 

Fachordner Wasserbau 120 Situationsanalyse 
Datum: 04.01.10 / V 1.2/d 
Revidiert: 122 Handlungsbedarf/Projektbegründung (Checkliste) Seite 1 

 

 

Zur Klärung des Handlungsbedarfs müssen Hochwasserschutzdefizite und ökologische 
Defizite  bekannt sein. Auf diese Weise lassen sich im Rahmen einer ganzheitlichen 
Massnahmenplanung Hochwasserschutzanliegen und Anliegen aus Sicht der Umwelt in 
Einklang bringen und ein nachhaltiges Hochwasserschutzprojekt sicherstellen (vgl. Abb. 112-1).  
 
Die Klärung des Handlungsbedarfs aus Sicht des Hochwasserschutzes  erfordert: 
 

- die Erfassung der bestehenden und die Festlegung der geplanten Nutzungen 
- die Ermittlung der Gefahren- und Gefährdungssituationen 
- die Ermittlung des Schadenpotentials/Risikos 
- die Festlegung der Schutzziele/Schutzzielmatrix 
- die Festlegung der Hochwasserschutzdefizite 

 
Die Klärung des Handlungsbedarfs aus gewässerökologischer Sicht  erfordert: 
 

- die Erfassung der bestehenden und die Festlegung der geplanten Nutzungen 
- die Beurteilung des Gewässerzustandes 
- die Bestimmung des Raumbedarfs 
- die Festlegung der ökologischen Entwicklungsziele 
- die Festlegung der ökologischen Defizite 

 
 
Das genaue Vorgehen zur Bearbeitung dieser Punkte ist in der Wegleitung des BWG [A2] 
erläutert: 
 
 

����  Grundlagentipp  
�  Hochwasserschutz an Fliessgewässern: Wegleitung des BWG [A2] 
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Checkliste Handlungsbedarf 
Projektauslösung (siehe Checkliste Kap. 121) 

Nutzungen  heutige Nutzungen (z. B. Kiesbewirtschaftung, Bauzonenkataster etc.) 
geplante Nutzungen 

Bestehende Schutzbauten  Verbauungsgeschichte mit Ursachen/Begründungen 
Zustand 
... 

Raumplanung  Vorgaben Bund 
Vorgaben Kanton 
Vorgaben/Interessen Gemeinde 
Interessen Landwirtschaft (oft Schlüsselrolle) 
... 

Weitere Interessen (siehe Checkliste Kap. 131) 

Gesamtheitliche 
Gefahrensituation 

Sind weitere Naturgefahren zu berücksichtigen? 
Lawinen  
Steinschlag 
Dolinen (Absenkungen) 
Rutschung 
... 

Gefahrensituation Hochwasser Mit welchen Hochwasser gefahren ist zu rechnen? 
Überflutung 
Übersarung 
Übermurung 
Ablagerung 
Ufererosion 
Sohlenerosion 
Kolk 
Verklausungen 
... 
Mit welchen indirekten Einflüssen ist zu rechnen? 
flussaufwärts (Erosion, Auflandung, Überschwemmung) 
flussabwärts (Auflandung, Erosion, Überschwemmung) 
seitwärts (Ufer- /Hanginstabilität) 
Verschmutzungen (Industrie, Abfall) 
Auswirkung auf Grund-, Trinkwasser 
... 

Schadenpotential und Risiko Eintretenswahrscheinlichkeit 
Schadenpotential 
Risiko 
Sonderrisiken 

Definition Restrisiko/Schutzziele Welcher Schutz zu welchem Preis? 
Was darf in Kauf genommen werden? 

Ökologischer Gewässerzustand Gesamtbeurteilung nach Ökomorphologischer Kartierung des Kantons [E3], [E4], [E5] 
Beurteilung Detailkriterien z.B. nach [E2] 
(Sohlenbreite, Wasserspiegelbreitenvariabilität, Verbauung der Sohle, Verbauung des 
Böschungsfusses, Breite und Beschaffenheit des Uferbereichs, 
Durchgängigkeitsstörungen) 

Definition Hochwasserschutzziele  

Definition Ökologische Ziele  

Handlungsbedarf Hochwasserschutzdefizite 
Ökologische Defizite 
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In Wasserbauprojekten ist häufig eine Vielzahl von Personen involviert, welche durch ein 
Projekt betroffen sind oder das Projekt beeinflussen können. Der Einbezug von Akteuren 
verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 
 

- Einhaltung von Richtlinien  
- Vermeidung von Konflikten 
- Akzeptanz eines Eingriffs in die Landschaft fördern 
- Selbstverantwortung übernehmen 
- Vertrauen in die Verwaltung stärken 

 
 
Der Einbezug verschiedener Akteure sollte in einem Wasserbauprojekt bereits in der 
strategischen Planung erfolgen. Die Form des Einbezugs einzelner Akteure oder Gruppierungen 
hängt von deren Einflusspotential und dem Grad der Betroffenheit ab.  
 

����  Grundlagentipp  
�  Wasserbauprojekte gemeinsam planen, Handbuch für die Partizipation und 

Entscheidungsfindung bei Wasserbauprojekten [G5] 
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Checkliste Projektbeteiligte und Partner 
betroffene Gemeinden  

Wasserbauträger Gemeindeverbände 
Gemeinden 
Schwellenkorporationen 
... 

weitere Interessenten/Betroffene Versicherungen/Gebäudeversicherung 
Werkeigentümer (Werkleitungen, Industrie, Eisenbahn, Kraftwerke, etc.) 
Grundbesitzer 
Landwirtschaft 
Unter- und Oberlieger 
Feuerwehr und Zivilschutz 
Politik 
Medien 
NGOs, Umweltverbände, andere Verbände 
Leiste/Quartiervereinigungen 
weitere Interessenvertreter 
... 

Bund Sind folgende Ämter/Stellen beizuziehen ? 
(Kontakt erfolgt im Normalfall über Leitbehörde Kan ton) 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
Bundesamt für Verkehr (BAV) 
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) 
Bundesamt für Energie (BFE) 
Bundesamt für Kultur (BAK) 
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK)  
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD)  
Plattform Naturgefahren Schweiz (PLANAT) 
... 

Kanton Sind folgende Ämter/Stellen beizuziehen?  
Leitbehörde: 
Technischer Stab/zuständiger Oberingenieurkreis (OIK I-IV)/Tiefbauamt (TBA)  
Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) 
Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) 
Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) 
Fischereiinspektorat (FI) 
Renaturierungsfonds 
Abteilung Naturförderung (ANF) 
Kantonales Amt für Wald (KAWA) 
Amt für Gemeinden und Raumplanung (AGR) 
Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) 
Gewässer- und Bodenschutzlabor 
Gebäudeversicherung (GVB) 
... 

Auftragnehmer potentielle Auftragnehmer/Planer 
beizuziehende Spezialisten 
... 
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Oft sind Landwirte die von den geplanten Hochwasserschutzmassnahmen betroffenen 
Grundeigentümer. Es empfiehlt sich, die Betroffenen frühzeitig in die Planung einzubeziehen. 
Auf diese Weise lassen sich Lösungen finden, welche die Belange der Landwirte 
berücksichtigen. Bewährte Lösungen sind: 
 

- Landerwerb 
- Entschädigungen/Inkonvenienzen 
- Dienstbarkeiten 
- Übernahme von Unterhalt und Pflege des betroffenen Gewässerabschnitts 
- Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen (z.B. im Rahmen von Vernetzungsprojekten, 

Renaturierungen, ökologischen Aufwertungen, etc.), die gemäss Öko-
Qualitätsverordnung [SR 910.14] zu Beiträgen für Minderertrag und Mehrarbeit 
berechtigt sind 

- Zusatzbeiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung [SR 910.14] sind auch möglich für 
Ackerschonstreifen und für extensive und wenig intensiv genutzte Flächen 

- Entschädigung bei Überflutungsgebieten gemäss Art. 39 des Wasserbaugesetzes [BSG 
751.11] 
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Die Gefahrensituation  lŠsst sich aus folgenden Arbeits- und Planungsinstrumenten ableiten, 
die inzwischen routinemŠssig eingesetzt werden: 
 

Gefahrenhinweiskarten (i.R. M 1:25Õ000) 
geben eine erste grobe †bersicht Ÿber die GefŠhrdungssituation. 
Sie halten flŠchendeckend fest, wo mit welchen Naturgefahren 
gerechnet werden muss. Daraus lassen sich mit relativ geringem 
Aufwand mšgliche Konfliktstellen  ableiten. 
Gefahrenhinweiskarten sind, sofern keine Gefahrenkarten 
vorliegen, auch die Grundlage fŸr die BerŸcksichtigung der 
Naturgefahren bei der Erstellung kommunaler RichtplŠne. Sie 
wurden in den Jahren 1994 bis 1997 erarbeitet. 

†berflutungsgefŠhrdungskarten (M 1:25Õ000) 
zeigen Schwachstellen  bezŸglich Wassergefahren auf und sind  
seit 1994 in allen Gemeinden des Kantos Bern vorhanden. Das 
Dossier enthŠlt nebst der †berflutungsgefŠhrdungskarte auch 
einen technischen Bericht. 

IntensitŠtskarten (M 1:2Õ000 Ð 1:10Õ000) 
zeigen die Ausdehnung der †berflutungsgebiete, die 
†berflutungstiefen und Fliessgeschwindigkeiten fŸr ein 
bestimmtes Szenario. Diese Informationen sind z.B. bei der 
Planung von Objektschutzmassnahmen nutzbar.  

Gefahrenkarten (M 1:2Õ000 Ð 1:10Õ000) 
enthalten Angaben Ÿber Ursachen, Ablauf, IntensitŠt, Wirkungs-
bereich und Eintretenswahrscheinlichkeit von Naturgefahren in 
einem genau definierten Gebiet. Sie sind die Grundlage fŸr die 
BerŸcksichtigung der Naturgefahren bei der Erstellung kommu-
naler NutzungsplŠne und bei der Erteilung von Baugenehmigun-
gen. 
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Informationen und Hinweise zu frŸheren Naturereignissen , bestehenden Schutzbauten  oder 
Ÿber mšgliche Chemieereignisse  kšnnen in folgenden Grundlagen gefunden werden: 
 

Ereigniskataster 
Im kantonalen Naturereigniskataster sind alle bisherigen 
Naturereignisse im Kanton Bern seit ca. 50 Jahren dokumentiert. 
Einerseits sind die tatsŠchlichen Ausdehnungen der 
ProzessrŠume kartographisch dargestellt und andererseits die 
Ereignisse verbal beschrieben (z.B. Datum, Schadenausmass). 
Das BAFU stellt die Internetdatenbank StorMe zur Erfassung und 
Verwaltung der Naturereignisse bereit. 

 

Stšrfallverordnung/Risikokataster 
Die Stšrfallverordnung [SR 814.012] dient dem Schutz von 
Mensch und Umwelt vor schweren SchŠdigungen durch Che-
mieunfŠlle.  
Im Kanton Bern wird ein Risikokataster gefŸhrt, welcher die Ge-
fahrenpotenziale aufgrund von Betrieben und Verkehrswegen 
aufzeigt. Es fallen rund 400 Betriebe, 140 km Autobahnen, 1Õ400 
km Kantonsstrassen, 900 km Eisenbahnen und 120 km Gaslei-
tungen unter die Vorschriften der Stšrfallverordnung des Kan-
tons. Der Risikokataster dient als Planungsgrundlage fŸr Wehr-
dienste und Fachstellen von Bund, Kanton und Gemeinden, er ist 
nicht fŸr die …ffentlichkeit bestimmt. Die Daten kšnnen im Rah-
men von Wasserbauprojekten fŸr die Bestimmung von Schutz-
zielen, Schutzdefiziten und Sonderrisiken relevant sein. 

 
Informationen und Hinweise zu Grundwasserschutzzonen  sowie zum Vorhandensein von Alt-
lasten  kšnnen in folgenden Grundlagen gefunden werden: 
 

GewŠsserschutzkarte des Kantons Bern (M 1:25Õ000) 
beinhaltet die rechtsgŸltigen Grundwasserschutzzonen und  
Ðareale sowie die GewŠsserschutzbereiche, wichtige Grundwas-
serpumpwerke und Quellen. Sie ist Grundlage fŸr die Planung 
und Beurteilung von Hochwasserschutzmassnahmen, škologi-
schen Aufwertungen und Renaturierungen.  
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Altlastenkataster (M 1:500 Ð 1:800Õ000) 
zeigt die mit Schadstoffen belasteten FlŠchen (Deponien, 
Betriebsstandorte, Unfallstandorte, Schiessanlagen). Er ist 
Grundlage fŸr die Planung von Standorten und Auswirkungen 
mšglicher Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen. 

 
 
GewŠsserinformationen  kšnnen folgenden Grundlagendaten entnommen werden: 
 

GewŠssernetz GN5 (M 1:5Õ000) 
Das GewŠssernetz des Kantons Bern dient als Grundlage fŸr die 
Verwaltung der kantonalen GewŠsserinformationen zur ErfŸllung 
zahlreicher gewŠsserbezogenen Aufgabestellungen in der 
Wasserwirtschaft, im Wasserbau, beim GewŠsserschutz, in der 
Fischerei, im Natur- und Landschaftsschutz sowie in der 
Raumplanung. Mit der Grundlage GN5 stehen alle 
GewŠsserinformationen rŠumlich und sachlich miteinander in 
Beziehung. 

…komorphologische Karte Stufe F des Kantons Bern 
gibt Auskunft Ÿber die NatŸrlichkeit der GewŠsserstruktur und 
weist damit auf bestehende škologische Defizite hin. Sie ist 
Grundlage fŸr die Planung und Beurteilung von Hochwasser-
schutzmassnahmen, škologischen Aufwertungen und Renaturie-
rungen. 
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Raumplanerische Vorgaben  von Kanton und Gemeinden und Angaben zur Zonierung und 
Nutzung  enthalten folgende Grundlagen: 
 

 
GewŠsserrichtplan 
GewŠsserrichtplŠne sind behšrdenverbindliche Konzepte, in 
denen die kantonalen Entwicklungsvorgaben fŸr ein bestimmtes 
GewŠsser oder einen bestimmten GewŠsserabschnitt 
festgeschrieben werden. Sie sind die Grundlage aller 
raumwirksamen TŠtigkeiten im bezeichneten Gebiet, also auch 
der Richt- und Nutzungsplanung. Die Konzepte berŸcksichtigen 
den Raumbedarf der FliessgewŠsser sowie die ausgeschiedenen 
Gefahrengebiete. 

Inventare 
In naturschutzrelevanten Inventaren sind Biotope, Landschaften 
oder einzelne Objekte enthalten, die unter Schutz gestellt 
wurden. Man unterscheidet Bundesinventare, kantonale und 
regionale Inventare.  
Es gibt z.B. inventarisierte Auengebiete, Landschaften, 
NaturdenkmŠler, Feuchtgebiete, Moore, Naturschutzgebiete, 
Wasser- und Zugvogelreservate. 
Die konkrete Bedeutung dieser Inventare fŸr den 
Hochwasserschutz muss im Einzelfall abgeklŠrt werden. 

  
Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) 
Das kantonale Landschaftsentwicklungskonzept enthŠlt 
allgemeine GrundsŠtze, konkrete Ziele und Massnahmen fŸr 
ausgewŠhlte Problembereiche der Landschaftsentwicklung im 
Kanton Bern. Im speziellen wird u.a. die Vernetzung und 
Aufwertung der FliessgewŠsser in den einzelnen 
Planungsregionen des Kantons Bern behandelt.  

Zonenplan 
Die Gemeinden regeln mit ZonenplŠnen die Nutzung der 
GemeindeflŠchen. Es werden Bauzonen (Wohn- und 
Arbeitszonen, Zonen fŸr šffentliche Nutzungen usw.) und 
Nichtbauzonen (Landwirtschaftszonen, GrŸnflŠchen usw.) 
unterschieden. Diese Regelungen sind fŸr jeden 
GrundeigentŸmer verbindlich. 
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Im Umweltdaten- und Kartenbrowser des BAFU (Web-GIS)  kšnnen Informationen zu Um-
weltzustŠnden in der ganzen Schweiz konsultiert und ausgedruckt werden. 
!  map.bafu.admin.ch 

Das Amt fŸr Geoinformation  koordiniert und bewirtschaftet die beim Kanton vorhandenen 
Geoinformationen (z.B. Perimeter von Schutzgebieten) und stellt diese anderen Amtsstellen, 
Gemeinden, privaten Firmen, Institutionen und Einzelpersonen zur VerfŸgung. 
!  www.agi.bve.be.ch  

Im Geoportal des Kantons Bern  kšnnen aktuelle und historische Karten sowie Angaben zu 
verschiedenen Themen (z.B. Gefahrenkarten) direkt im Internet konsultiert und bezogen wer-
den. 
!  www.apps.be.ch/geo 
 

 
 
Folgende Tabelle gibt eine †bersicht Ÿber mšgliche Bezugsquellen der wichtigsten Grundlagen: 
 
Grundlagen Kontakt/Quellen 
 
Projektakten (alte) 

 
Ð zustŠndiger Oberingenieurkreis (OIK I-IV) des Tiefbauamtes 
Ð Bundesamt fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð WasserbautrŠger 

 
Landschaftsentwicklungskonzepte 
(LEK) 

 
Ð bundesweit: Abteilung Natur und Landschaft des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð Kanton Bern: Amt fŸr Gemeinden und Raumordnung (AGR) 

 
Inventare 

 
Ð Zusammenstellung aller Bundesinventare und kantonalen Inventare: Amt fŸr Geoin-

formation des Kantons Bern (AGI) 
Ð Bundesinventare (LandschaftsÐ und Biotopinventare): Abteilung Natur und Land-

schaft des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð regionale und lokale Inventare: Abteilung Naturfšrderung Kanton Bern (ANF) 
Ð Rote Listen: Abteilung Artenmanagement des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU), 

Abteilung Naturfšrderung Kanton Bern (ANF), UmweltverbŠnde 
 
Ereigniskataster (StorMe) 

 
Ð Bundesweit: Abteilung GefahrenprŠvention des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð Kanton Bern: Abteilung Naturgefahren des Kantonalen Amtes fŸr Wald (KAWA) fŸr 

Zugang StoreMe-Datenbank 
Ð Geoportal des Kantons Bern vom Amt fŸr Geoinformation (AGI) fŸr allgemeine Hin-

weise zu frŸheren Ereignissen (die Daten werden laufend digitalisiert) 
 
Gefahrenhinweiskarten 

 
Ð Amt fŸr Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern (AGR) 
Ð Abteilung Naturgefahren des Kantonalen Amtes fŸr Wald (KAWA) 
Ð Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) 
Ð Oberingenieurkreis (OIK) 

 
Gefahrenkarten, 
IntensitŠtskarten 

 
Ð Oberingenieurkreis (OIK) 
Ð Abteilung Naturgefahren des Kantonalen Amtes fŸr Wald (KAWA) 
Ð Gemeindeverwaltungen 

 
Risikokataster 

 
Ð kantonales Laboratorium, Abteilung Umweltschutz und Gifte (Gesundheits- und 

FŸrsorgedirektion Kanton Bern) 
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Grundlagen Kontakt/Quellen 
 
Schutzzonen 

 
Ð bundesweit: Abteilung Wasser des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð Kanton Bern: Amt fŸr Wasser und Abfall Kanton Bern (AWA) 

 
Altlastenkataster 

 
Ð Amt fŸr Wasser und Abfall Kanton Bern (AWA) 

 
GewŠssernetz/GewŠssernummer 

 
Ð Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ), Geoportal 

 
Kantonaler Richtplan 

 
Ð Amt fŸr Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern (AGR) 

 
ZonenplŠne/ZonennutzungsplŠne 

 
Ð Amt fŸr Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern (AGR)  
Ð Gemeindeverwaltungen 

 
UferschutzplŠne der Gemeinde 

 
Ð Gemeindeverwaltungen 
Ð Oberingenieurkreis (OIK) 
Ð Amt fŸr Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern (AGR) 

 
Hydrologischer Atlas der Schweiz 

 
Ð Gruppe fŸr Hydrologie des Geografischen Instituts der UniversitŠt Bern (GIUB) 

 
Grundlagen GewŠsserškologie 
 

 
Ð Amt fŸr Wasser und Abfall Kanton Bern (AWA) 
Ð Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF): www.cscf.ch 
Ð Schweizerische Vogelwarte Sempach: www.vogelwarte.ch 

 
Hydrometrische Daten 

 
Ð Abteilung Hydrologie des Bundesamtes fŸr Umwelt (BAFU) 
Ð Amt fŸr Wasser und Abfall Kanton Bern (AWA) 

Tab. 143-1: Bezugsquellen fŸr wichtige Grundlagen 
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PrioritŠt 

Der sachgerechte Unterhalt sowie raumplanerische Massnahmen haben gemŠss Gesetzge-
bung im Hochwasserschutz erste PrioritŠt  und somit den Vorrang vor baulichen Massnah-
men. 
 
Der Unterhalt bezeichnet alle Massnahmen, welche 
 

- die FunktionstŸchtigkeit bestehender Schutzbauten erhalten 
- die notwendige AbflusskapazitŠt fŸr den Hochwasserfall sicherstellen 
- den Lebensraum der GewŠsser erhalten und aufwerten 

 
 
 

!  Grundlagentipp 
"  Wegleitung GewŠsserunterhalt [I1] 
 

 
 
 



 

Tiefbauamt des Kantons Bern Strategische Planung 

Fachordner Wasserbau 150 Verfahren und AblŠufe 

Datum: 04.01.10 / V 1.2/d 
Revidiert: 30.12.11 

152 Unterhaltsanzeige Seite 2 

 

 

Vorgehen 

Notwendige Unterhaltsarbeiten, fŸr welche ein Beitrag vom Kanton erwartet wird, werden be-
wŠhrterweise durch eine Unterhaltsanzeige  in die Wege geleitet.  
Die Mindestprojektsumme  fŸr eine Unterhaltsanzeige ist auf 8Õ000 Fr. festgelegt, wobei auch 
mehrere Massnahmen in einer Anzeige zusammengefasst werden dŸrfen.  
Die Unterhaltsanzeige ist beim zustŠndigen Oberingenieurkreis des Tiefbauamtes einzurei-
chen. 
Die Vorbereitung, Planung und AusfŸhrung erfolgt bei einfachen Massnahmen durch den 
Wasserbau- bzw. ErfŸllungspflichtigen. Bei umfangreichen oder anspruchsvollen Massnah-
men sollten Spezialisten beigezogen werden. Der zustŠndige Oberingenieurkreis des kantona-
len Tiefbauamtes steht dem WasserbautrŠger beratend zur Seite. 
Die Submission der Unterhaltsarbeiten erfolgt gemŠss der Verordnung Ÿber das šffentliche 
Beschaffungswesen des Kantons Bern (…BV [BSG 731.21]). 
Die geleisteten Unterhaltsarbeiten sind mit den Unternehmerrechnungen (Originale) beim zu-
stŠndigen Oberingenieurkreis einzureichen, wobei nur beitragsberechtigte Massnahmen abzu-
rechnen sind. Diese sind im Folgenden definiert (Abb.152-1). 
Bei der Abrechnung der geleisteten Unterhaltsarbeiten sind einige GrundsŠtze zu beachten. 
Diese sind in der Wegleitung GewŠsserunterhalt [I1] des Kantons Bern nachzulesen.  
 

 
Abb. 152-1: Ablauf Unterhaltsanzeige 
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Beitragsberechtigte Massnahmen 

Es sind nur Massnahmen beitragsberechtigt, die im Sinne der Wasserbauverordnung  
[BSG 751.111.1] zum wesentlichen Unterhalt zŠhlen: 
 
   Wesentlicher Unterhalt im 

Sinne von  
WBG/WBV 

Begriff/Massnahme Beschrieb/Beurteilung Ja Nein 
 
ãBachputzeteÒ/ 
 Bachabschlag 

 
Ð SŠubern des Bachbettes und der Bšschung von ZivilisationsabfŠllen 

(sanitŠtspolizeiliche Reinigungen) 
Ð Entfernen von Ablagerungen (Sand o.Š.) 
Ð Entfernen von Astwerk, Unrat etc. 

 X 

 
Ð Entfernen von Ablagerungen (Feinmaterial) in der Bachsohle, i.R. 

als Folge von Verkrautungen 
Ð Entfernen von Auflandungen (Grobmaterial), sogenannte ãVorgrund-

regulierungÒ  
Ð Wenn die oben genannten Massnahmen ausschliesslich dem 

Hochwasserschutz dienen oder den Erhalt von Wasserbauwerken 
sicherstellen, gelten sie als wesentlicher Unterhalt. Sind dabei MŠh-
arbeiten an der Sohle erforderlich, gelten die Bedingungen gemŠss 
untenstehendem Beschrieb ãMŠhen der SohleÒ. 

 
 
 
 

Aus-
nahme 

(X) 

 
X 
 

X 
 
 
 
 

 
Entfernen von  
Auflandungen  

 
Ð Die Verbesserung der Vorflut fŸr Drainage- oder Kanalisationslei-

tungen ist ausdrŸcklich nicht Gegenstand des wesentlichen Unter-
halts. 

  
X 

 
Entfernen von  
Verklausungen 

 
Ð Entfernen von Fall- und Schwemmholz, i.R. nach Extrem- und Ka-

tastrophenereignissen (oft Notstandsmassnahmen) 
X  

 
MŠhen der Bšschung 

 
Ð Bei offenen, unbestockten Trapezprofilen. Das MŠhen dient aus-

schliesslich der Stabilisierung der Bšschung (ev. škologische Bei-
trŠge von Landwirtschaft, Gemeinden oder Naturschutz). 

 X 

 
MŠhen der Sohle 

 
Ð Im Landwirtschaftsgebiet liegende nicht beschattete GewŠsserlŠufe 

neigen zu Eutrophierung. Der Abfluss wird durch das Pflanzen-
wachstum in der Sohle behindert. Dies fŸhrt zur Ablagerung von 
Schwemmmaterial. 

Ð Ist das MŠhen der Sohle trotz bestehender Bepflanzung (Beschat-
tung) aus HochwasserschutzgrŸnden notwendig oder werden dies-
bezŸgliche Auflagen zur Bepflanzung berŸcksichtigt, ist diese Mass-
nahme als wesentlicher Unterhalt zu definieren. 

 
 
 
 

Ausnahme  
(X) 

 
X 

 
Uferbestockung 

 
Ð Die Pflege der Bestockung soll Abflussverhinderungen vorbeugen 

und im Sinne eines Lebendverbaus die Bšschungen stabilisieren. 
Die Uferbestockung ist ein wesentlicher Teil des Landschaftsbildes 
und erfŸllt eine wichtige škologische Funktion. Durchforsten der Ufer 
und Bšschungen, d.h. ãeinhickenÒ, verjŸngen, fŠllen etc. 

X  

 
Heckenpflege 

 
Ð Pflege von Bestockungen, welche ausschliesslich eine škologische 

Funktion erfŸllen (ev. škologische BeitrŠge der Landwirtschaft, Ge-
meinden oder des Naturschutzes). 

 X 

 
Leeren von SandfŠngen 
und Kiessammlern 
(SF/KS) 

 
Ð Sand- und KiesfŠnge sind im Mittelland und Voralpengebiet hŠufig. 

Oft sind SF/KS Rohrleitungen (d.h. Eindolungen) als Einlauftrichter 
vorgeschaltet. 

 X 
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   Wesentlicher Unterhalt im 
Sinne von  
WBG/WBV 

Begriff/Massnahme Beschrieb/Beurteilung Ja Nein 
 
Leeren von Geschiebe-
sammlern (GS) 

  
Ja, wenn folgende Punkte erfŸllt sind: 
Ð Der GS entspricht den Hochwasserschutzanforderungen in Bezug 

auf Geschiebe- und Wassermenge 
Ð Der GS hat eine Einrichtung zur SelbstrŠumung oder: 

Eine solche kann erstellt werden und die ist Planung bereits im 
Gange oder: 
Das Material wird in den nŠchsten Vorfluter zurŸckgefŸhrt 

Ð Der GS schŸtzt Objekte wie dichte Siedlungen, Kommunikationsan-
lagen von šffentlichem Interesse (Strassen, Werkleitungen), Streu-
siedlungen, wichtige Einzelobjekte oder hochwertiges Kulturland 
oder: 
Die Leerung des GS erfolgt aufgrund eines Extremereignisses 

Achtung: DeponiegebŸhren sind nicht beitragspflicht ig! 

mit Ein-
schrŠn-
kungen 

(X) 

 

 
Unterhalt von Wasser-
bauwerken/punktuelle 
Erneuerungsarbeiten 

 
Ð Alle Massnahmen im Sinne der kantonalen Wasserbauverordnung 

Art. 4 und 5 WBV gelten als wesentlicher Unterhalt, sofern sie gerin-
gen Ausmasses sind. Dazu zŠhlen: 
- naturnahe oder naturnŠhere punktuelle Gestaltung 
- Sanierung von Uferanrissen 
- Sanierung schadhafter Stellen (Ersetzen von Blocksteinen, Aus-

wechseln von LŠngshšlzern, Ausbessern von Ufermauern, etc.) 
- Herstellen von Unterfangungen 

 
Ð Eine Massnahme gilt nicht mehr als gering, wenn der Aufwand mehr 

als !  der Kosten des vollen Ersatzes des Wasserbauwerkes be-
trŠgt. In diesem Fall sollte ein Wasserbauprojekt ausgelšst werden. 
UnabhŠngig von diesem KostenverhŠltnis gilt der gleichartige Ersatz 
von einzelnen Blockrampen, Tromholzschwellen, Block- und Holz-
ŸberfŠllen etc. als gering, sofern die FischgŠngigkeit gegeben ist. 

X  

Tab. 152-1: Wesentlicher GewŠsserunterhalt gemŠss Wasserbauverordnung, Art. 32 [BSG 751.111.1] 

 
 
Massnahmen fŸr den ãwesentlichen UnterhaltÒ werden durch den Kanton je nach Haushaltsla-
ge zu 33 % bis maximal zur HŠlfte subventioniert. Es besteht aber kein Rechtsanspruch auf 
kantonale BeitrŠge. ZusŠtzlich sind die Honorarforderungen fŸr Unterhaltsarbeiten auf 4Õ000 
Fr. bzw. 12 % des Werklohnes  begrenzt. 
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Einzureichende Unterlagen 

FŸr eine Unterhaltsanzeige sind mindestens folgende Unterlagen beim Kanton einzureichen: 
 

- Antrag und KostenschŠtzung* 
- Situation 
- Kurzbeschreibung der Massnahmen 
- Fotodokumentation 
- bei speziellen Massnahmen zusŠtzlich Normalie/n 

 
*  Der Antrag und die KostenschŠtzung sind entsprechend dem Musterformular des Kan-

tons einzureichen. 
 

!!!!  Grundlagentipp  
"  Musterformular Unterhaltsanzeige 

!!! !  download unter www.bve.be.ch  / Wasser / Formulare 
 

 
 

Gem. Art. 48 Abs. 1 WBG [BSG 751.11] bedŸrfen Bauten und Anlagen im oder am GewŠs-
ser, Ÿber oder unter dem GewŠsser und im geschŸtzten Uferbereich sowie andere Vorkehren 
im GewŠsserbereich, die auf die WasserfŸhrung, den Abfluss, die Sicherheit und Gestaltung 
des GewŠsserbettes und Ufers, die natŸrliche FunktionsfŠhigkeit oder den Zugang zum Ge-
wŠsser Einfluss haben, einer Wasserbaupolizeibewilligung, im Fall der Kiesentnahme einer 
Konzession oder einer Bewilligung. FŸr Arbeiten des GewŠsserunterhaltes oder des Wasser-
baus brauchen die Berechtigten gem. Art. 48 Abs. 2 WBG keine Wasserbaupolizeibewilli-
gung. 

Alle Eingriffe in die GewŠsser, ihren Wasserhaushalt oder ihren Verlauf sowie Eingriffe in die 
Ufer und den Grund von GewŠssern erfordern eine Bewilligung der fŸr die Fischerei und fŸr 
den Naturschutz zustŠndigen kantonalen Behšrde (fischereipolizeiliche Bewilligung bzw. 
Ausnahmebewilligung gemŠss Natur- und Heimatschutzgesetz NHG [SR 451]). Dies gilt auch 
fŸr Massnahmen und Eingriffe, welche nicht Bestandteil einer Unterhaltsanzeige sind (Art. 8 
BGF [SR 923.0]). 

Bei Eingriffen, die Waldareal tangieren (im Wald oder in WaldnŠhe), ist frŸhzeitig der Forst-
dienst zu kontaktieren. Dieser entscheidet Ÿber die Notwendigkeit einer waldrechtlichen Be-
willigung (Rodung, forstliche Baute, nichtforstliche Kleinbaute, Unterschreitung des Waldab-
standes, Holzschlagbewilligung). Vgl. dazu Kap. 391 Rodungen und Kap. 392 Waldrechtliche 
Bewilligungen. 

In der Zeitplanung sind die Frist fŸr die Publikation der waldrechtlichen Bewilligungen im 
Amtsblatt sowie die Beschwerdefrist zu berŸcksichtigen. 
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Ablauf Wasserbaubewilligungsverfahren (gemŠss Art. 30-32 WBG [BSG 751.11]) 

 

Abb. 153-1: Wasserbaubewilligungsverfahren 
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Ablauf Wasserbauplanverfahren (Art. 23-25 WBG [BSG 751.11]) 

 

Abb. 154-1: Wasserbauplanverfahren 
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Ablauf Wasserbauplan beschleunigtes Verfahren (Art.  27 WBG [BSG 751.11]) 

 

 
Abb. 154-2: Beschleunigtes Wasserbauplanverfahren 
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Ablauf GeringfŸgige €nderung Wasserbauplan (Art. 28  WBG [BSG 751.11]) 

 

 
Abb. 154-3: GeringfŸgige PlanŠnderung 
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Checkliste Projektziele und Organisation 
Verfahren gewähltes Verfahren (siehe Kap. 150) 

Ecktermine für: 
–  Informationen 
–  Publikationen 
–  Mitwirkung 
–  Auflage 
... 
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Grundsätze der Kommunikation im Wasserbau 

Ein Wasserbauprojekt erfordert flexibles Agieren . Der Planungsprozess muss von der Projekt-
leitung ständig überdacht und neu beurteilt werden. Entsprechend kann auch die Kommunikati-
on nicht anhand eines fixen Ablaufschemas erfolgen. Vielmehr gilt es kontinuierlich zu analysie-
ren, was wem wann und wie kommuniziert werden soll. Dieses stetige Abgleichen ist unabding-
bar und unterstützt das souveräne Auftreten der Projektleitung. 
 
Verantwortliche für Wasserbauprojekte können je nach Umfeld und Projekt äusserst exponiert 
sein. Die Erwartungen der betroffenen Öffentlichkeit sind oft sehr gross. Möglichst rasch sollten 
Resultate vorliegen. So findet die Planung häufig in einem komplexen behördlichen und politi-
schen Umfeld statt. Daher ist in der Anfangsphase eines Wasserbauprojekts die vorrangige 
Aufgabe der Kommunikation, mit geeigneten Mitteln eine „Beruhigung“ der Öffentlichkeit herbei-
zuführen und einen Rahmen zu schaffen , in welchem ein qualitativ gutes Projekt erarbeitet 
werden kann. 
 
In der Projektleitung  sollte eine „kommunikativ denkende“  Person vertreten sein. Bei kom-
plexen und anspruchsvollen Projektumfeldern kann es sich lohnen, ein Mandat an einen Spe-
zialisten zu vergeben, der die Projektleitung berät. Dies braucht nicht zwingend dieselbe Person 
zu sein, welche für die externe Kommunikation zuständig ist. 
 
Die Planung von Wasserbauvorhaben ist partizipativ angelegt: Wasserbau steht in der Regel im 
Brennpunkt vieler Interessen und es müssen zahlreiche Beteiligte einbezogen werden. Die 
Kommunikation dient dazu, im partizipativen Prozess diesen Beteiligten aufzuzeigen, wo die 
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen sowie die Spielregeln für ihre Mitwirkung  liegen. Dies ist 
sehr wichtig bei der Arbeit mit Begleitgruppen. Bund und Kanton fördern die partizipative Pla-
nung bei Projekten, indem sie zusätzliche Subventionen aussprechen können (vgl. Kap. 312). 
 
 
Wichtigste Projektphasen für die Kommunikation 

Kommunikation ist hauptsächlich während folgender drei Projektphasen von zentraler Bedeu-
tung: Strategische Planung, Projektierung und Realisierung. Für jede Phase gelten andere Ziel-
setzungen. Während der strategischen Planung dient Kommunikation v.a. dazu, ein geeignetes 
Umfeld für die Planungsarbeit zu schaffen. Im Rahmen der Projektierung erfolgt die Sensibilisie-
rung und Information der Öffentlichkeit.  Ziel ist die Vertrauensbildung, damit sich das Projekt 
„gestützt“ weiterentwickeln kann. Demgegenüber wird während der Realisierung eher erlebnis-
orientiert kommuniziert (vgl. Kap 512). 
 
 
Interne/externe Kommunikation 

Die interne Kommunikation  gehört von Anfang an zum Projektierungsprozess und wird in der 
Regel durch die Projektleitung wahrgenommen. Dabei geht es primär um den Informationsaus-
tausch innerhalb des Projektteams. Auch die Dokumentation des Planungsablaufs (z. B. durch 
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Protokolle) sowie die Erarbeitung eines Projekthandbuchs, in welchem die Organisation, Abläu-
fe und Prozesse beschrieben werden, sind Teil der internen Kommunikation. Sinnvoll ist auch 
der frühzeitige Einbezug der politischen Vorgesetzten wie des Gemeinderats, Vorstandes der 
Schwellenkorporation oder des Wasserbauverbands beispielsweise mittels Rapporten. 
 
Spätestens im Hinblick auf die öffentliche Mitwirkung setzt die externe Kommunikation  ein. 
Diese kann vor und während der Mitwirkung resp. Auflage sehr aufwändig sein. Die Akzeptanz 
eines Projekts kann aber entschieden vergrössert werden. Je nach Projektumfeld und Grösse 
gilt es abzuwägen, ob die Vergabe eines Kommunikationsmandats sinnvoll oder gar notwendig 
ist. Ein extern vergebener Kommunikationsauftrag hält der Projektleitung den Rücken frei. 
 
 
Als eigentliche Meilensteine der externen Kommunikation können bezeichnet werden: 
 

- die öffentliche Mitwirkung 
- die öffentliche Auflage 
- Ausnahmesituationen (Abstimmungen, Hochwasser, besondere Widerstände, etc.) 

 
 
Mögliche Kommunikationsleistungen umfassen: 

·  Allgemeine Tätigkeiten wie 
- Strategische Beratung der Projektleitung 
- Zusammenstellen spezifischer Grundlagen 
- Redaktionelle und gestalterische Aufarbeitung von Grundlagen 
- Begleitung und Auswertung von öffentlichen Mitwirkungen 
- Erstellen von Argumentarien 

 
·  Organisation von öffentlichen Anlässen 

- Informationsveranstaltungen 
- Podiumsgespräche 
- Exkursionen, Begehungen 
- Baustellenführungen 
- Ausstellungen 
- Apéros, Events, etc. 

 
·  Medienarbeit 

- Medienmitteilungen 
- Medienkonferenzen und –exkursionen 
- redaktionelle Beiträge 
- Interviews 
- Medienmonitoring 
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·  Organisation/Redaktion von Informationsprodukten (p rint, elektronisch) 

- Plakate, Transparente, Flyer, Signalisationen 
- Broschüren, Newsletter 
- Powerpoint-Präsentationen 
- Visualisierungen 
- Internetauftritte 

 
 
Internet 

Ein Internetauftritt ist von zunehmender Bedeutung. Die Gestaltung eines Internetauftritts zu 
einem Wasserbauprojekt mag am Anfang aufwändig sein (Zusammenstellen von Texten und 
Bildern, Festlegen der Gestaltung, etc.). Mit einer Website gewinnen die Projektierenden aber 
viele Freiheiten im gesamten Planungs- und Realisierungsverlauf. Sämtliche Informationen 
können auf einfache Weise via Internetseite kommuniziert werden. Bei Fragen zum Projekt 
kann darauf verwiesen werden. Für eine optimale Nutzung des Mediums sollte der Internetauf-
tritt spätestens kurz vor der Mitwirkung aufgeschaltet sein. 
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Im öffentlichen Beschaffungswesen werden vier Vergabeverfahren unterschieden. Das 
Vergabeverfahren darf nicht frei gewählt werden, sondern muss je nach Auftraggeber unter 
Einhaltung von kommunalen oder kantonalen Schwellenwerten erfolgen. Für Planerleistungen 
gelten die Schwellenwerte für Dienstleistungen: 
 
 

Abb. 221-1: Wahl/Vergabeverfahren 

 
 
Kommunale Schwellenwerte  gelten für folgende Auftraggeber: 

- Gemeinde, Gemeindeverband, Schwellenkorporation, kommunale Anstalt oder andere 
öffentl.-rechtl. Körperschaft mit kommunaler Beteiligung 

- Wasser-, Energie-, Verkehrsversorgungsunternehmen, Abwasser-, 
Abfallentsorgungsunternehmen oder Telekommunikationsunternehmen mit kommunaler 
Beherrschung oder Konzessionierung 

- Private, die zu mehr als 50 % durch die Gemeinde finanziert werden 
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Die Gemeinden dürfen aber auch niedrigere Schwellen werte definieren, um den Markt zu 
öffnen und eine grössere Konkurrenz auch bei kleine ren Planungsaufträgen zuzulassen. 
 
Kantonale Schwellenwerte  gelten für folgende Auftraggeber: 

- Kanton, kantonale Anstalten oder andere öffentl.-rechtl. Körperschaft mit kantonaler 
Beteiligung 

- Wasser-, Energie-, Verkehrsversorgungsunternehmen, Abwasser-, 
Abfallentsorgungsunternehmen oder Telekommunikationsunternehmen mit kantonaler 
Beherrschung oder Konzessionierung 

- Private, die zu mehr als 50 % vom Kanton oder Bund finanziert werden 
 
 
Die Voraussetzungen für ein Freihändiges Verfahren sind in Art. 7 der Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen, ÖBV [BSG 731.21], geregelt. 
 
 
Die Vergabe von Planerleistungen ist auch denkbar als: 
 

- Studienauftrag (nur im Einladungsverfahren) 
- Ideenwettbewerb 
- Projektwettbewerb * 

 
 
* Informationen zum Verfahren: 

- Art. 40 – 57 VoeB [SR 172.056.11] 
- Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen Beschaffungsrecht [H4] 
- Architektur- und Ingenieurwettbewerbe im Submissionsrecht [H5] 
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Checkliste Ausschreibungsunterlagen  
Ausgangslage Projektgegenstand, -umstände, -begründung, -ziele 

Projektorganisation/-begleitung 
Termine 
Kosten 
technische/ökologische Anforderungen 
Projektgrundlagen 
... 

Administratives Name und Adresse Auftraggeber (Bauherrschaft) 
Auskunftsstelle  
Unterlageneinsicht, Bezugsquellen 
Einreichungsstelle/-termin der Angebote/Anträge auf Teilnahme im selektiven 

Verfahren 
Datum Angeboteröffnung 
... 

Rechtliches 
 

Verfahrensart 
Sprache des Vergabeverfahrens 
Dauer der Verbindlichkeit des Angebots 
Ausschluss oder Einschränkung von Arbeitsgemeinschaften bei Angebotsabgabe 
Ausschluss oder Einschränkung von Mehrfachbewerbungen 
finanzielle Garantien und Angaben 
Zahlungsbedingungen 
allgemeine Vertragsbestimmungen 
besondere Bedingungen 
Hinweis auf Anfechtbarkeit der Ausschreibung und Angabe Beschwerdefrist 

(Rechtsmittelbelehrung) 
... 

Projektumfang Leistungsumfang, Leistung der Teilphasen 
Optionen für zusätzliche Leistungen 
Zeitpunkt Ausschreibung Nebenarbeiten 
Informationen über Teilangebote/Varianten 
... 

Festlegungen zum Angebotspreis Art Honorarabrechnung/Honoraransätze 
ev. Aufwandvorgaben   
Nebenkosten 
Teuerung 
Vorbehalte 
... 

Eignungsprüfung des Anbieters präzisierte Eignungskriterien und Unterkriterien inkl. Gewichtung  
Bewertung des Angebots präzisierte Zuschlagskriterien und Unterkriterien inkl. Gewichtung  

Bewertungsmethode 
Verfahrensablauf Präsentation vorgesehen? 

Eignungsgespräche vorgesehen? 
Anforderungen/Inhalt Offerte 
 

Angebotspreis inkl. Honoraransätze 
Projektorganisation 
Terminplan 
Auftragsanalyse/Risikoanalyse 
Optimierungsvarianten 
QM-Konzept 
Kommunikationskonzept 
... 

einzureichende Offertunterlagen 
(ev. Vorgabe Vorlagen) 

Angaben Anbieter (Firma allgemein, Versicherungen, EDV, QM-System, ...) 
Lebensläufe Schlüsselpersonal inkl. persönliche Referenzen 
Referenzobjekte, Firmenreferenzen 
Selbstdeklaration/weitere Nachweise 

Beilagen ev. Offertformulare (Vorgaben) 
Projektunterlagen 
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Die Eignungskriterien dienen dem Nachweis der Fachkompetenz  und Leistungsfähigkeit  der 
Anbieter (Personen und Unternehmen). Einzubeziehen sind ebenfalls die Subplaner. 
Eignungskriterien sind Muss-Kriterien (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. c ÖBV [BSG 731.21]). Erfüllt ein 
Anbieter ein Kriterium nicht, so scheidet er aus dem weiteren Verfahren aus. Die 
Eignungskriterien sind verfahrens- und projektspezifisch festzulegen.  
 
Mögliche Eignungskriterien sind gemäss [H7]: 
 
Eignungskriterien Unterkriterien 
 
Fachkompetenz der Firma 
(wissenschaftlich, organisatorisch)  

 
– projektspezifische Referenzen (definierte Anzahl): Aspekte Projektleitung, Planung, 

Bauleitung 
– evtl. definierte Anzahl Referenzpersonen/frühere Auftraggeber 
– ... 

 
Leistungsfähigkeit der Firma 
(Ressourcen, Infrastruktur) 

 
– personelle Ressourcen Hochwasserschutz 
– Infrastruktur: EDV, Verfahren, Messgeräte,... 
– ... 

 
Fachkompetenz Schlüsselpersonal 

 
– projektspezifische Erfahrung Schlüsselpersonal (Aus- und Weiterbildung, 

Referenzprojekte, ...) 
– ... 

 
Auftrags-/Risikoanalyse 

 
– Aufgabenstellung bzw. Auftragsziele erfasst? 
– wesentliche Risiken erkannt? 
– klares Vorgehenskonzept etc.? 
– ... 

 
Qualitätsmanagement (QM) 

 
– Nachweis eines tauglichen QM-Systems (prozessorientiert; evtl. Beurteilung anhand 

Kriterien SIA 2007: einfach strukturiert, Verantwortlichkeiten definiert, 
Informationsfluss klar, etc.) 

– evtl. Nachweis eines zertifizierten QM-Systems 
– Projektorganisation (Verantwortlichkeiten, Stellvertretung, Koordination, ...) 
– Erfahrung Projektabwicklung/Federführung 
– ... 

Tab. 241-1: mögliche Eignungskriterien aus „Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote“ [H7] 

 
Für die Eignungsprüfung kann zusätzlich ein Eignungsgespräch geführt werden. Es ermöglicht 
vor allem jungen, unbekannten Anbietern mit wenig Referenzen, ihr Potential aufzuzeigen. Eine 
intensive Vorbereitung und Auswertung des Gesprächs sind dabei erforderlich. Das 
Eignungsgespräch ist protokollarisch festzuhalten. 
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Gemäss ÖBV [BSG 731.21] ist das wirtschaftlich günstigste Angebot zu bestimmen. Dabei zählt 
nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität des Angebots.  
Die Zuschlagskriterien dienen der Beurteilung der Qualität der Angebote.  Sie sind verfahrens- 
und projektspezifisch festzulegen.  
 
Mögliche Zuschlagskriterien sind gemäss [H7]:  
 
Zuschlagskriterien Mögliche Unterkriterien 
 
Fachkompetenz von 
Anbieter/Schlüsselpersonal 

 
– projektspezifische Qualifikation, siehe auch Eignungskriterien 
– gemeinsame Referenzen des eingesetzten Planungsteams 
– ... 

 
Projektorganisation 

 
– einfache, zweckmässige und verständliche Struktur 
– Projektleitung/Federführung definiert 
– alle erforderlichen Schlüsselpositionen definiert (ev. Verantwortlicher für Qualität) 
– Stellvertretungen geregelt 
– Schnittstellen ersichtlich 
– Verantwortlichkeiten klar 
– ... 

 
Vorgehenskonzept/Ablaufplan 

 
– Zweckmässigkeit, Systematik 
– alle wesentlichen Vorgänge erfasst 
– den Randbedingungen der Ausschreibungsunterlagen entsprechend 

 
Auftrags-/Risikoanalyse 

 
– siehe auch Eignungskriterien 

 
Projektierungsprogramm 

 
– erforderlicher Gesamtzeitbedarf 
– Struktur gemäss Ablaufplan  
– alle Projektphasen erfasst 
– Meilensteine des Auftraggebers berücksichtigt 
– ... 

 
PQM (projektspezifisches 
Qualitätsmanagement-System) 

 
– Entwurf des projektbezogenen Qualitätsmanagements z.B. nach SIA 2007 
– wesentliche Instrumente des PQM enthalten 
– Risikoanalyse 
– Qualitätsschwerpunkte definiert 
– vorgesehene Lenkungsmechanismen 
– ... 

 
Personelle Kapazität 

 
– Stellvertretung Projektleitung/Schlüsselpersonal 
– Bewertung des Personaleinsatzplans während der Projektierungszeit 
– ... 

 
Qualität der angebotenen Leistung  

 
– entsprechend der in den  Ausschreibungsunterlagen definierten Anforderungen 
– ... 

 
Angebotspreis 

 
– Benotung auf einer Skala von 1 – 5 
– die Benotung wird linear berechnet. Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5 und 

150 % dieses Preises die Note 1. Die übrigen Angebotspreise werden auf dieser 
Geraden interpoliert. Teurere Angebotspreise als 150 % des tiefsten Angebots 
erhalten die Note 1. 

Tab. 251-1: mögliche Zuschlagskriterien aus „Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote“ [H7] 
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Die Gewichtung der Zuschlagskriterien hängt gemäss [A5] in erster Linie von der Komplexität 
des Projektes ab. Sie ist projektspezifisch festzulegen.  
Abb. 252-1 verdeutlicht, dass bei sehr komplexen Aufgaben zur Sicherstellung der Qualität in 
erster Linie die Qualifikation der Personen und die technischen Aspekte für die 
Angebotsbewertung ausschlaggebend sein sollten. Die Qualifikation des Anbieters ist 
unabhängig von der Komplexität des Auftrags zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 252-1: Bewertungsspielraum bei der Vergabe von Hochwasserschutzprojekten (vereinfacht) nach [A5] 
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Zur Angebotsbewertung stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Je nach Grösse und 
Komplexität des Projekts sind verschiedene Methoden einsetzbar. Eine detaillierte 
Beschreibung verschiedener Bewertungsmethoden enthält die Weisung des Tiefbauamts zur 
Prüfung und Bewertung der Angebote [H7]. 
 
 
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot (vgl. Art. 30 Abs. 1 ÖBV [BSG 
731.21]). 
Mit der Wahl der Bewertungsmethode setzt der Auftra ggeber Prioritäten hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Projekte.  

 
 
Das grundsätzliche Vorgehen bei der Angebotsbewertung ist die Benotung der 
Zuschlagskriterien: 
 

- Bewertung der Zuschlagskriterien durch eine Note  
(z.B. Noten 1 – 5, mit 1 = unbrauchbar und 5 = ausgezeichnet) 

- vor der Angebotsbewertung ist genau zu definieren, welche Anforderungen/Kriterien 
welcher Note entsprechen; das erleichtert die Auswertung 

- die Note jedes Zuschlagskriteriums wird mit der entsprechenden Gewichtung 0 – 100 % 
multipliziert (=Wertung des Zuschlagskriteriums) 

- die Gesamtbewertung des Angebots ergibt  sich aus der Summe aller Wertungen der 
Zuschlagskriterien. Die höchste Gesamtnote erhält den Zuschlag 

- eine Ausnahme bildet der Angebotspreis. Es sind auch Bewertungsmethoden ohne 
Benotung gebräuchlich 
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Bei der rechnerischen Prüfung  werden offensichtliche Rechnungs- und Schreibfehler oder 
Auslassungen im Leistungsverzeichnis berichtigt. 
 

Preisverhandlungen sind nur beim freihändigen Verfahren zulässig! 

 
Fehlende Unterschriften oder fehlende, im Rahmen der Selbstdeklaration geforderte Nachweise 
stellen nach Art. 33 Abs. 1 im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) [BSG 155.21] 
einen verbesserlichen Mangel dar und können noch nachgereicht werden. 

 
Unterangebot 

Gemäss Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) [BSG 731.21] gibt es den 
Begriff “Unterangebot“ nicht! Gemäss Art 28 (ÖBV) kann verlangt werden, dass der Offerieren-
de aufzeigt, wie der Auftrag mit dem offerierenden Aufwand erfüllt werden kann. 
Ein Ausschlussgrund wäre höchstens, wenn zwingend vermutet werden muss, dass die Ver-
tragserfüllung nicht gewährleistet werden kann. 
 
Abbruch des Vergabeverfahrens 

Das Vergabeverfahren darf aus wichtigen Gründen abgebrochen werden, so etwa, wenn kein 
taugliches Angebot eingereicht worden ist oder wenn eine wesentliche Änderung des Auftrags 
erforderlich ist (Art. 29 ÖBV [BSG 731.21]). 
 
Angebote bewerten, Zuschlag erteilen, Zuschlagsverf ügung 

Den Zuschlag erhält das insgesamt wirtschaftlichste Angebot (Blatt 251-253). Der Entscheid ist 
allen Anbietern schriftlich mitzuteilen (sog. Zuschlagsverfügung). Die Angebotsbewertungen 
sind transparent zu dokumentieren und schriftlich zu begründen.  
 
Die Zuschlagsverfügung muss enthalten: 
 

- Name und Unterschrift Auftraggeber 
- Name Zuschlagsempfänger 
- Namen aller Benachrichtigten 
- Bewertungsschema 
- Vergleichstabelle (bereinigte Endsummen mit Wertung) aller zugelassenen Angebote 
- detaillierte Begründung für Bewertung der Zuschlagskriterien des jeweiligen Bewerbers 
- Hinweis auf Anfechtbarkeit der Zuschlagsverfügung und Angabe Beschwerdefrist 

(Rechtsmittelbelehrung) 
 
Bei einer Verfügung der Gemeinde oder der Schwellenkorporation (kommunale Aufträge) ist der 
Regierungsstatthalter die Beschwerdeinstanz. Die Beschwerdeentscheide des Regierungsstatt-
halters sind mit Beschwerden beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 
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Gegen Verfügungen kantonaler Auftraggeber kann bei der in der Sache zuständigen Direktion 
des Regierungsrats Beschwerde erhoben werden. Verfügung und Beschwerdeentscheide der 
Direktion sind mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 
Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art 14 ÖBG [BSG 731.2]). 
 
Bei der ersten Stufe des selektiven Verfahrens ist allen Anbietern schriftlich mitzuteilen, welche 
Angebote die zweite Stufe des Vergabeverfahrens erreichen (Verfügung zur Präqualifikation). 
Im Rahmen der Verfügung sind die Bewertungen der einzelnen Zuschlagskriterien und des Ge-
samtangebots transparent zu dokumentieren und schriftlich zu begründen.  
 
Publikation Zuschlagsverfügung 

Übersteigen die Projektkosten den Schwellenwert von 383'000 Fr. (Staatsvertragsbereich ge-
mäss Anhang 1 ÖBG [BSG 731.2] und Art. 36 ÖBV [BSG 731.21]), muss die Zuschlagsverfü-
gung spätestens 72 Tage nach der Verfügung im kantonalen Amtsblatt und auf der Webseite 
„Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz“ (www.simap.ch) 
publiziert werden. In der Publikation müssen folgende Punkte enthalten sein: 
 

- Name und Adresse der Auftraggeberin oder des Auftraggebers 
- Verfahrensart 
- Gegenstand und Umfang des Auftrags 
- Datum des Zuschlags 
- Name und Adresse des berücksichtigten Zuschlagsempfängers 
- Preis des berücksichtigten Angebots 

 
Vertrag abschliessen 

Gehen keine Beschwerden gegen die Zuschlagsverfügung ein, kann der Vertrag abgeschlossen 
werden. Ob keine Beschwerden eingegangen sind, kann frühestens zehn Tage nach erfolgter 
Zustellung plus einigen Tagen Wartefrist (verzögerte Postzustellung von Beschwerden) festge-
stellt werden. Wurden Beschwerden eingereicht und hat die Beschwerdeinstanz die aufschie-
bende Wirkung erteilt, so bleibt der Zuschlag hängig, und es darf vor dem rechtskräftigen Ab-
schluss des Beschwerdeverfahrens kein Vertrag abgeschlossen werden. 
 
 

����  Grundlagentipp  
�  Muster Vertrag SIA 103 / KBOB 
 

 
 
Vergabeakten archivieren  

Die Vergabeakten müssen mindestens drei Jahre ab Abschluss des Beschaffungsverfahrens 
mit der Auftragserteilung archiviert werden. 
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Zu den Vergabeakten zählen: 
 

- Ausschreibung 
- Ausschreibungsunterlagen 
- Öffnungsprotokoll 
- Korrespondenz bei Vergabeverfahren 
- Verfügungen Vergabeverfahren 
- Angebot, das Zuschlag erhielt 
- Bericht bei freihändigen Vergaben 
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Folgende Checkliste dient als Gedankenstütze bei der Beschaffung aller erforderlichen 
Grundlagen. Der Detaillierungsgrad der Anwendung ist fallweise zu entscheiden. 
 
Die genaue Kenntnis der Projektziele und Prioritäten sowie der Projektanforderungen wird 
vorausgesetzt (vgl. Kap. 100). 

 

Checkliste Projektierungsgrundlagen 
Projektperimeter Kilometrierung 

Etappierung (inhaltlich, terminlich) 
... 

Historische Ereignisse Ereigniskataster Gemeinden 
Lawinenkataster/Ereigniskataster Kanton Bern 
Internetdatenbank StorMe (Ereigniskataster) 
Risikokataster Kanton Bern 
vorhandene Studien/Projekte (z.B. Tiefbauamt) 
Berichte (Polizei, Feuerwehr, Presse, Augenzeugen, etc.) 
... 

Vebauungsgeschichte Ursachen/Begründungen 
Zustand bestehende Schutzbauten 
... 

Topographie topographische Karten  
Feldaufnahmen 
Luftbilder 
Satellitenbilder 
Querprofile  
Längsprofile 
DGM 
Unterlagen anderer Studien 
... 
Es sind insbesondere Umfang und Genauigkeit der vorliegenden Grundlagen zu prüfen 

und zu entscheiden, ob zusätzliche Aufnahmen notwendig sind. 
Vorhandene Schutzbauwerke Details zu Gründung und Tragwerk 

alte Projektakten/Abschlussakten 
... 

Vorhandene Bauwerke  Details zu Gründung und Tragwerk (Abschlussakten) 
Brücken  
Stützbauwerke 
Lehnkonstruktionen 
Hangsicherungen 
Hochbauten 
... 

Werkleitungen/-anlagen Trinkwasser 
Abwasser 
Gas 
Elektrizität 
Swisscom 
Cablecom 
Militär (armasuisse) 
Industrie 
... 

Altlasten Altlastenkataster/-verdachtskataster 
Angaben von Industrie 
... 
Insbesondere ist zu prüfen, ob zusätzliche Untersuchungen bei Verdachtsflächen 

notwendig sind. 
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Checkliste Projektierungsgrundlagen 
GIS Werkleitungen/-anlagen 

Industriebauwerke 
Schutzbauwerke 
... 
Werden Grundlagendaten im GIS-Format bereitgestellt, ist insbesondere zu prüfen, 

welches Datenformat vorliegt und ob die Daten noch aufbereitet werden müssen. 
Raumplanung Gewässerrichtplan (WBG) 

Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept 
Wanderwege 
Zonenplan/Zonennutzungsplan, Baureglement 
Uferschutzpläne Gemeinde 
Gefahrenkarten/Intensitätskarten (Prozesse Murgang, Übersarung, Lawinen, 

Steinschlag, Dolinen (Absenkungen), Rutschungen, Synoptische GK) 
Risikokataster Kanton Bern 
vorhandene Studien/Projekte 
Begehungen, Besprechungen 
... 

Inventare des Natur- und 
Heimatschutzes 

Bundesinventar Auengebiete von nat. Bedeutung 
Bundesinventar Landschaften und Naturdenkmäler 
Bundesinventar Wasser- und Zugvogelresevate von nat. und internat. Bedeutung 
Bundesinventar Flachmoore/Hoch- und Übergangsmoore/Moorlandschaften von nat. 

Bedeutung 
Bundesinventar der Amphibienlaichplätze von nat. und reg. Bedeutung 
rechtskräftig geschützte Naturschutzgebiete der Schweiz 
Inventar der Historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
Inventar des Natur- und Heimatschutzes des Kantons Bern 
Feuchtgebiete/Naturschutzgebiete des Kantons Bern 
Trockenstandorte/Waldnaturschutzinventar 
Geschützte botanische Objekte/geologische Objekte des Kantons Bern 
... 

Geologie/Hydrogeologie Kartierungen im Geologischen Atlas der Schweiz M 1:25’000 
Kartierungen im Hydrologischen Atlas der Schweiz (HADES) 
gesammelte Dokumente der Schweizerischen Hydrologischen Dokumentationsstelle 

(SGD) der Abteilung Landeshydrologie des BAFU 
Untersuchungen bei vorherigen Projekten (Stauanlagen, Sperren, Dämme, 

Grundwasserabsenkungen,etc.) 
Begehungen/Einbezug von Geologen 
Baugrunduntersuchungen (geotechnische Untersuchungen) 
zusätzliche geologische Abklärungen 
... 
Bei Baumassnahmen im Grundwasser ist stets abzuklären, wie durch die geplanten 

Massnahmen der Grundwasserspiegel sowie die Grundwasserqualität beeinflusst wird 
und ob im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens ein Grundwassermonitoring 
vorgesehen werden muss. 
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Checkliste Projektierungsgrundlagen 
Hydrologie Kartierungen im Hydrologischen Atlas der Schweiz (HADES) 

Bodeneignungskarte M 1:200’000 
Bodennutzungskarte M 1:300’000 
Blätter des Geologischen Atlas der Schweiz (nicht flächendeckend vorhanden) 
Hydrologische Jahrbücher des Kantons und des Bundes 
... 
detaillierte Unterlagen von kantonalen oder kommunalen Vermessungsämtern oder von 

im Untersuchungsgebiet tätigen Forschungsinstitutionen zu 
– Topographie 
– Boden  
– Vegetation 
– Niederschlägen 
– Abfluss 
– statistischen Auswertungen 
– Hydrologie-Studien (kantonale Übersicht in Arbeit) 
… 

Hydraulik massgebende Abflüsse 
Ganglinien 
Querprofile 
Längsprofile 
Beschaffenheit Abflussquerschnitt (Kornverteilung, Bewuchs, …) 
Vorländer 
potentielle Überflutungsflächen 
Beschaffenheit Vorländer/Überflutungsflächen (Bewuchs, Bauten, …) 
... 
Normalabflussberechnungen 
Staukurvenberechnungen 
instationäre Berechnungen 
2D-Modellierungen 
Kapazitätsengpässe (Brücken, Durchlässe, etc.) 
Schwall- und Sunkprobleme 
Einfluss von Retention (Stauanlagen, Seen, Vorländer, etc.) 
... 

Geschiebehaushalt/Murgang Geschiebequellen 
Geschiebepotential 
Geschiebezusammensetzung 
Transportkapazitäten 
Geschiebefrachten 
Erosions- und Auflandungszonen 
optimale Breite 
Kiesentnahmen 
bei Murfähigkeit Murgangfrachten, „Murgangganglinie“ 
Geschiebemodellierungen 
Flussmorphologie (natürliche Breite, Sohlenstruktur, Verzweigungen, etc.) 
... 

Schwemmholz Verklausungsstellen im Gerinne (Brücken, Durchlässe, etc.) 
Schwemmholzquellen 
Schwemmholzanfall/-volumen 
... 
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Checkliste Projektierungsgrundlagen 
Ökologischer Gewässerzustand Ökomorphologische Kartierung (Stufe F) des Kantons Bern [E3], [E4], [E5] 

Kartierung der hochwertigen und wenig beeinträchtigten Fliessgewässer im Kanton Bern 
Begehungen 
Inventare des Natur- und Heimatschutzes 
Fischatlas/Brutvogelatlas der Schweiz 
Verbreitungskarten: Äschen, Amphibien, Reptilien, Biber, etc. (CSCF) 
Teil Gewässerqualität des Vollzugskonzeptes Siedlungsentwässerung (VOKOS)  
Abfluss: Sanierungskonzepte bestehender Wasserentnahme 
Umweltverträglichkeitsberichte zu Wasserkraftanlagen 
weitere Studien/Projekte (z.B. Umsetzung Auenverordnung, Gewässerrichtpläne, 

Uferschutzpläne, etc.) 
... 

Prüfung 
Planungsgrundlagen/Beizug 
Spezialisten 
 

Sind alle Planungsgrundlagen brauchbar/gültig/ausreichend detailliert?  
Sind Zusatzaufnahmen/-untersuchungen erforderlich? 
Sind Spezialisten beizuziehen? 
... 
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&$*1$#&$1!D! )#*! '.5$)$,,$.$.! b',,.'K)$.! +',! H#JK$1K$#*,.#@$'(! 5$CXK1I$#,*$. :!
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Projektbasis 

Die sich aus dem Entwurf ergebenden technischen Anforderungen für die weitere Projektierung, 
Ausführung, Nutzung und Erhaltung sind in der Projektbasis  festzuhalten. 
 
 
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis im Vergleich 

In folgender Tabelle ist das Konzept von Nutzungsvereinbarung und Projektbasis im Vergleich 
dargestellt: 
 
 

Nutzungsvereinbarung Projektbasis 
 
– Stufe Bauherrschaft 
– übergeordnete, bauwerkspezifische Festlegungen 

 
– Stufe Projektverfasser 
– ingenieurtechnische, tragwerkspezifische Festlegungen 

 
– Dialog Bauherr – Projektverfasser 
– es sind alle Entscheide festzuhalten, die von den Projekt-

verfassenden nicht allein verantwortet werden können 

 
– Grundlagen und Anforderungen für die Projektierung, 

Ausführung, Nutzung und Erhaltung 
– = Umsetzung der Nutzungsvereinbarung 

 
– Teil des Vorprojekts, sollte später möglichst nicht mehr 

geändert werden 
– unterschrieben von Bauherr und Projektverfasser 

 
– Teil des Vorprojekts, später sukzessive zu ergänzen 
– unterschrieben nur von Projektverfasser 

Tab. 341-1: Nutzungsvereinbarung und Projektbasis im Vergleich 
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Abb. 341-1: Beziehungen zwischen verschiedenen Projektierungselementen und erforderliche Bauwerksakten aus 
SIA 260 
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Gemäss SIA 260 enthält die Nutzungsvereinbarung nur Elemente, die für den Bauherrn von 
Bedeutung sind, insbesondere: 
 

- Nutzungsziele 
- Anforderungen Umfeld und Dritte (Verkehrsführung während der Bauzeit, 

Nutzungsansprüche Dritter, etc.) 
- Bedürfnisse des Betriebs und des Unterhalts (nur die Anforderungen, nicht die Mass-

nahmen) 
- besondere Vorgaben der Bauherrschaft (Formkonzept, Nutzungsänderungen, Termine, 

etc.) 
- Schutzziele und Sonderrisiken (Erdbeben, akzeptierte Risiken, etc.) 
- normenbezogene Bestimmungen (Entscheide der Bauherrschaft bezüglich Normenbe-

stimmungen, Abweichungen von den Normen, etc.) 
 
Die Schutzziele und der Schutzgrad sind aufgrund einer Risikobewertung festzulegen. 
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Folgende Checkliste zeigt einen Vorschlag zum Aufbau des Dossiers einer Nutzungsvereinba-
rung: 
 

Checkliste Dossier Nutzungsvereinbarung 
Änderungsverzeichnis  

Allgemeine Ziele für die 
Nutzung 

 

Abgrenzung kurze Beschreibung der Bauwerke, welche in Teil der Nutzungsvereinbarung sind 
Definition von Bauwerken, welche nicht Teil der Nutzungsvereinbarung sind 

Schutzziele und 
Sonderrisiken 

Dimensionsereignisse 
Verhalten der Bauwerke im Überlastfall 
Restrisiken 
Gefahrengebiete im Überlastfall 

Nutzungsanforderungen Anforderungen für den Hochwasserschutz 
Unterhalt und Bewirtschaftung der Bauwerke 
Nebennutzung 
Regelungen für die zukünftige Planung 
Nutzungsdauer der Bauwerke 

Örtliche Gegebenheiten Topografie 
– Übersichtspläne 
– Geländemodell 
– ... 
Geologie und Hydrogeologie/Geotechnik 
– geologische Verhältnisse 
– hydrogeologische Charakteristik 
– ... 
Hydrologie 
– Einzugsgebiet (Fläche, höchster u. tiefster Punkt, Nutzung, Bodenbedeckung, ...) 
– Gletscherflächen 
– Quantifizierung der Hochwasser (HQ100, HQ300, EHQ) 

– ... 
Geschiebe 
– Prozesse 
– Quantifizierung der Geschiebevolumina 
– ... 
Umwelt 
– Kriterien und Überlegungen hinsichtlich Landschafts-, Umwelt- und Naturschutz 
– Verwendung von Baustoffen vor Ort 
– ... 

Beschreibung der Bauwerke Beschreibung der Bauwerke 
– Auslegungsgrundlagen (Kenndaten, Dimensionierung, Bemessungskriterien, ...) 
– Betrieb 
– Unterhalt 
– Ausführung 

Grundlagen – projektspezifische Grundlagen 
– allgemeine Grundlagen 

Genehmigung – Unterschriften von Bauherr und Projektverfasser 

Anhang mit Planbeilagen  
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Gemäss SIA 260 umschreibt die Projektbasis folgendes: 
 

- die geplante Nutzungsdauer 
- die betrachteten Nutzungszustände 
- die betrachteten Gefährdungsbilder 
- die Anforderungen an Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sowie 

die zu deren Gewährleistung vorgesehenen Massnahmen inklusive Verantwortlichkeiten, 
Abläufen, Kontrollen und Korrekturmechanismen 

- die angenommenen Baugrundverhältnisse 
- die wesentlichen Annahmen für die Tragwerks- und Berechnungsmodelle 
- die akzeptierten Risiken 
- weitere projektrelevante Bedingungen 

 
Die Projektbasis enthält alle zur Projektierung notwendigen technischen Anforderungen. 
Umfang und Inhalt sind auf die Bedeutung und die Gefährdung des Bauwerks sowie auf dessen 
Risiken für die Umwelt abzustimmen. 
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Folgende Checkliste zeigt einen Vorschlag zum Aufbau eines Dossiers zur Projektbasis: 
 

Checkliste Dossier Projektbasis 
Änderungsverzeichnis  

Allgemeines  

Nutzungsdauer  

Tragwerkskonzept Tragsystem 
Technische Daten 
Baustoffe  
Konstruktionsdetails  
... 

Bauverfahren  

Einwirkungen Bauzustand 
Betriebszustand  
verkehrsbezogene Ausrüstung 
charakteristische Werte der Einwirkungen 
... 

Bemessungssituationen Gefährdungsbilder 
Nutzungszustände 
... 

Massnahmen zur Gewährleistung 
der Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und 
Dauerhaftigkeit 

Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit 
spezielle Gefährdungen 
Bauzustand 
Ausführung 
... 

akzeptierte Risiken  

Baugrundverhältnisse Allgemeines 
Grundwasser 
Bodenkennwerte 
... 

weitere projektrelevante 
Bedingungen 

 

Grundlagen projektspezifische Grundlagen 
Normen und Empfehlungen 
VSS-Normen  
SBB-Vorschriften  
Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG) 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Vorschriften/Richtlinien Kanton Bern 
geotechnische Unterlagen  
andere Richtlinien 
EDV-Programme 
... 

Anhang mit Planbeilagen  
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UVP-Pflicht bei neuen Anlagen 

Die Bundesgesetzgebung legt im Anhang zur UVPV [SR 814.011] abschliessend fest, für wel-
che wasserbaulichen Massnahmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die Kan-
tone bestimmen das massgebliche Verfahren und die Leitbehörde. 
 

Objekttyp  
gemäss Anhang UVPV  

Massgebliches Verfahren  
gemäss Anhang KUVPV  

Leitbehörde 
gemäss Anhang KUVPV  

 
Nr. 30.1 Werke zur Regulierung des 
Wasserstandes oder des Abflusses 
von natürlichen Seen von mehr als 3 
km2 mittlerer Seeoberfläche ein-
schliesslich Betriebsvorschriften 

 
Errichtung: Wasserbaubewilligung (Was-
serbaugesetz, [BSG 751.11]) 
Betriebsvorschriften: Genehmigung des 
Regulierreglements  
 

 
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, 
Regierungsrat 

 
Nr. 30.2 Wasserbauliche Massnahmen 
wie: Verbauungen, Eindämmungen, 
Korrektionen, Geschiebe- und Hoch-
wasserrückhalteanlagen im Kosten-
voranschlag von mehr als 10 Millionen 
Franken  

 
Genehmigung des Wasserbauplans der 
Gemeinde oder Schwellenkorporation bzw. 
Erlass des kantonalen Wasserbauplans 
(Wasserbaugesetz, [BSG 751.11]) 
sofern kein Wasserbauplan erlassen wird: 
Wasserbaubewilligung (Wasserbaugesetz, 
[BSG 751.11]) 

 
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, 
Tiefbauamt 

 
Nr. 30.3 Schüttungen in Seen von 
mehr als 10’000 m3 

 
Baubewilligungsverfahren (Baugesetz, 
[BSG 721.0])  

 
Baubewilligungsbehörde 

 
Nr. 30.4 Ausbeutung von Kies, Sand 
und anderem Material aus Gewässern 
von mehr als 50’000 m3 pro Jahr (ohne 
einmalige Entnahme aus Gründen der 
Hochwassersicherheit) 

 
Wasserbaupolizeiliches Konzessions- oder 
Bewilligungsverfahren (Wasserbaugesetz, 
[BSG 751.11]) 

 
Tiefbauamt oder die für die Wassernut-
zung zuständige Behörde 

Tab. 352-1: UVP-pflichtige Massnahmen im Wasserbau gemäss Anhang UVPV [SR 814.011] und Anhang KUVPV 
[BSG 820.111]  

 
UVP-Pflicht bei der Änderung bestehender Anlagen 

Die UVP-Pflicht gilt auch für Änderungen an bestehenden Anlagen, die im Anhang zur UVPV 
aufgeführt sind (vgl. Tab. 352-1). Es gilt dabei gemäss Artikel 2 UVPV zwischen zwei Fällen zu 
unterscheiden:  
 

·  Fall 1: Änderung einer bestehenden UVP-pflichtigen Anlage 
Änderungen an UVP-pflichtigen Anlagen sind UVP-pflichtig, wenn sie wesentliche Um-
bauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen beinhalten. Eine Änderung ist wesent-
lich, wenn sie zu einer Zunahme der Umweltbelastungen führen könnte. Auch bei Sanie-
rungen ist die UVP-Pflicht nach diesen Grundsätzen festzulegen. 
 

·  Fall 2: Änderung einer bestehenden, nicht UVP-pflic htigen Anlage 
Es ist grundsätzlich eine UVP durchzuführen, wenn die Anlage durch die Änderung zu 
einer UVP-pflichtigen Anlage gemäss Anhang der UVPV wird. Die UVP bezieht sich so-
mit auf die ganze Anlage und nicht nur auf die realisierten Änderungen. 
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Es ist nicht immer einfach festzustellen, ob eine Änderung wesentlich und damit UVP-pflichtig 
ist. Im Zweifelsfalle wird empfohlen, den Sachverhalt frühzeitig mit der kantonalen UVP-
Fachstelle AUE zu besprechen.  
 
 

����  Grundlagentipp  
�  UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtiger Anlagen (Rechtsgutachten), 

[L3] 
�  download unter www.bafu.admin.ch  / Themen / UVP / Publikationen 

 
 
 
Umweltrecht einhalten 

Auch wasserbauliche Massnahmen, die nicht UVP-pflichtig sind, müssen die eidgenössi-
schen und kantonalen Umweltschutzvorschriften einhalten. Unter Umständen ist es ange-
zeigt, diesen Nachweis ausserhalb einer formellen UVP mittels eines Umweltberichts zu 
erbringen�  
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Abb. 353-1: Ablauf einer UVP, Quelle: AUE (UVP-Merkblatt M-UVP-1 [L2]) mit Angabe der parallelen Phasen im 
Wasserbauplanverfahren 
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Die Bauherrschaft als Gesuchstellerin hat folgende Aufgaben: 

 

- Zuerst muss der Gesuchsteller (Bauherrschaft) klären, ob das Vorhaben UVP-pflichtig ist 
oder nicht. Er konsultiert dazu den Anhang der UVPV (vgl. Blatt 352). Im Zweifelsfall 
bestimmt die zuständige Behörde nach Rücksprache mit der kantonalen UVP-Fachstelle 
AUE über die UVP-Pflicht einer Anlage. 

- Der Gesuchsteller erarbeitet nach Art. 8 Abs. 1 UVPV eine Voruntersuchung, die 
aufzeigt, welche Auswirkungen der Anlage voraussichtlich auf die Umwelt entstehen 
können. Die Voruntersuchung beinhaltet ein Pflichtenheft, das aufzeigt, welche 
Umweltauswirkungen der Anlage im UVB untersucht werden müssen, und das die 
vorgesehenen Untersuchungsmethoden sowie den örtlichen und zeitlichen Rahmen für 
die Untersuchungen nennt. Er beachtet dabei die kantonalen und eidgenössischen 
Richtlinien (Art. 10 UVPV).  

- Der Gesuchsteller legt der zuständigen Behörde Voruntersuchung und Pflichtenheft vor. 
Die betroffenen Umweltfachstellen nehmen zu den Unterlagen Stellung und beraten den 
Gesuchsteller (Art. 8 Abs. 2 UVPV). 

- Werden in der Voruntersuchung die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und 
die Umweltschutzmassnahmen abschliessend ermittelt und dargestellt, so gilt nach Art. 
8a Abs. 1 UVPV die Voruntersuchung als Umweltverträglichkeitsbericht (UVB). Wählt ein 
Gesuchsteller diesen direkten Weg, dann trägt er das Risiko, dass der UVB von den 
Umweltfachstellen als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen wird.  

- Aufgrund des (nötigenfalls ergänzten) Pflichtenhefts erarbeitet der Gesuchsteller den 
UVB. Dieser enthält die notwendigen Angaben zur Prüfung des Vorhabens nach den 
Vorschriften über den Schutz der Umwelt. Der UVB wird zusammen mit den übrigen 
Gesuchsunterlagen der zuständigen Behörde zur Einleitung des 
Genehmigungsverfahrens eingereicht. 

 
Die zuständige Fachstelle für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Kanton Bern ist das Amt für 
Umweltkoordination und Energie  (AUE) der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE). Im 
Rahmen einer UVP koordiniert sie die betroffenen Umweltfachstellen, fasst die jeweiligen Fach- 
und Amtsberichte in einer UVP-Gesamtbeurteilung zusammen und stellt der Leitbehörde Antrag 
(Art. 11 UVPV). 
 
Die UVP-pflichtigen Wasserbauvorhaben gemäss Anhang UVPV sind alle in kantonaler 
Kompetenz. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist nur bei Rodungen über 5'000 m2 anzuhören. 
Weil allerdings Wasserbauprojekte in der Regel nur mit einer Subvention des Bundes 
verwirklicht werden können, muss die Leitbehörde vor ihrem Entscheid die eidgenössische 
Subventionsbehörde einbeziehen (Art. 22 UVPV). 
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����  Grundlagentipp  
�  Merkblätter zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) [L2] 

�  download unter www.bve.be.ch  / Umwelt / Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) / 
Richtlinien & Merkblätter 

�  Handbuch Umweltverträglichkeitsprüfung [L1] 
�  download unter www.bafu.admin.ch  / Themen / UVP / Publikationen 
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Allgemeines 

Stauanlagen sind Einrichtungen zum Aufstau oder zur Speicherung von Wasser oder Schlamm. 
Die gesetzlichen Grundlagen und Definitionen sind nebst dem Stauanlagengesetz (StAG) und 
der dazugehörigen -verordnung (StAV) in mehreren Richtlinien [M1] umschrieben. Als 
Stauanlagen gelten auch Bauwerke für den Rückhalt von Geschiebe, Eis und Schnee oder für 
den kurzfristigen Rückhalt von Wasser (Rückhaltebecken) (Art. 3 StAG [SR 721.101]). 
Stauanlagen sind Bauwerke, die im Bruchfall Verluste an Menschenleben und Sachwerten zur 
Folge haben können. Aus diesem Grund sieht die Stauanlagengesetzgebung eine 
Strafbestimmung für die fehlerhafte Erstellung von Stauanlagen sowie Ausserachtlassung 
vorgeschriebener Sicherheitsmassnahmen vor. Entgegen der eidgenössischen Risikostrategie 
bei Naturgefahren kennt die Stauanlagengesetzgebung keine Restrisiken. Die Betreiberin einer 
Stauanlage trägt die Verantwortung für deren Sicherheit. Sie muss beim Bau und während des 
Betriebs alle notwendigen Sicherheits- und Kontrollmassnahmen treffen, welche sich aus den 
gesetzlichen Bestimmungen ergeben, von der Aufsichtsbehörde konkret angeordnet wurden oder 
nach Stand von Wissenschaft und Technik notwendig sind [M1]. 
 
Wasserbauprojekte beinhalten teilweise Bauwerke, welche als Stauanlagen gelten 
(Hochwasserrückhaltebecken, Geschiebesammler etc.). Je nach Grösse oder dem besonderen 
Gefährdungspotenzial fallen diese Bauwerke unter die Stauanlagengesetzgebung (StAG). 
 
Die Aufsichtsbehörde des Bundes, das Bundesamt für Energie (BFE) und die Aufsichtsbehörde 
des Kantons Bern, das Amt für Wasser und Abfall (AWA) stellen sicher, dass die Betreiberin die 
gesetzlichen Aufgaben zur Sicherheit der Stauanlage wahrnimmt. Die staatliche Aufsicht gemäss 
Stauanlagengesetzgebung verfolgt ausschliesslich das Ziel, die Bevölkerung vor den 
Konsequenzen eines unkontrollierten Austretens von grösseren Wassermassen, Schlamm und 
Murgangmaterial aus einer Stauhaltung zu schützen. Die Betreiberin ist für die Einhaltung der 
Sicherheitsstandards in Bezug auf die Bemessung, den Bau und Betrieb gemäss Stand von 
Wissenschaft und Technik besorgt. Die zuständige Aufsichtsbehörde kontrolliert im Rahmen ihrer 
Überwachungstätigkeit ganz oder teilweise, ob die einschlägigen Sicherheitsanforderungen 
eingehalten werden. Sie kann gegebenenfalls notwendig erscheinende Abklärungen und 
Massnahmen zu Lasten der Betreiberin anordnen. Beim Bau oder bei baulichen Veränderungen 
an Stauanlagen prüft die Aufsichtsbehörde die sicherheitsrelevanten Dokumente des Bauprojekts 
im Rahmen der Plangenehmigung. Weiter gehört es zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörde, die 
für den Betrieb der Anlage gesetzlich geforderten Reglemente zu prüfen und zu bewilligen, die 
Anlage abzunehmen und eine Betriebsbewilligung zu erteilen. 
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Abb. 360-1: Geltungsbereich der Stauanlagengesetzgebung [M1] 

 
Die Aufsichtsbehörde des Bundes kann Stauanlagen mit geringeren Ausmassen diesem Gesetz 
unterstellen, wenn sie ein besonderes Gefährdungspotenzial darstellen.  
Sollte sich das besondere Gefährdungspotenzial im Laufe der Lebensdauer durch bauliche 
Änderungen oder Bebauung im von der Flutwelle betroffenen Gebiet ändern, so kann dies auch 
eine nachträgliche Unterstellung zur Folge haben. 
 
Zuständigkeit 

Die Aufsichtsbehörde des Bundes ist das BFE. Es beaufsichtigt die grossen Stauanlagen (gemäss den 
Kriterien in Abb. 360-2) direkt und übt die Oberaufsicht aus über die Aufsichtsbehörde des Kantons Bern 
(AWA). 
 
Die kleineren Stauanlagen, die unter den Geltungsbereich der Stauanlagengesetzgebung fallen, 
werden vom AWA beaufsichtigt. Für Anlagen, welche nicht unter die Bestimmungen der 
Stauanlagengesetzgebung fallen, gibt es keine Aufsichtsbehörde nach dem Stauanlagengesetz. 
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Abb. 360-3: Verfahren Wasserbauplan mit Bauwerk unter StAG aufgrund Grössenkriterium 
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Abb. 360-4: Verfahren Wasserbauplan mit Bauwerk unter StAG aufgrund Gefährdungskriterium 
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Verfahren 

Wenn das Variantenstudium ein Bauwerk beinhaltet, welches allenfalls unter die 
Stauanlagengesetzgebung fällt, empfiehlt es sich das AWA bereits auf dieser Stufe in die 
Projektierung einzubeziehen.  
 
Unterstellungsprüfung 
Bei Wasserbauplanverfahren wird auf Stufe Vorprüfung und bei Wasserbaubewilligungen auf 
Stufe Voranfrage die Prüfung zur Unterstellung eingeleitet. Eine Stauanlage kann aufgrund ihrer 
Grösse (Grössenkriterium siehe Abb. 360-3) oder aufgrund des besonderen 
Gefährdungspotenzials (Gefährdungskriterium siehe Abb. 360-4) der Stauanlagengesetzgebung 
unterstellt werden. Erfüllt eine Stauanlage das Grössenkriterium gemäss Abb. 360-1, fällt sie à 
priori unter den Geltungsbereich der Stauanlagengesetzgebung. Die Betreiberin einer Stauanlage, 
die à priori unterstellt ist, hat die Möglichkeit den Nachweis zu erbringen, dass kein besonderes 
Gefährdungspotenzial vorliegt. Mit diesem Nachweis kann die Betreiberin beim BFE eine Entlassung 
aus der Stauanlagengesetzgebung beantragen. 
 
Ist das Grössenkriterium nicht erfüllt, weist das AWA in ihrer Stellungnahme zur Vorprüfung darauf hin, 
dass eine Unterstellung aufgrund des besonderen Gefährdungspotenzials möglich ist. Die Planung der 
weiteren Projektierung hat dieser Möglichkeit ausreichend Rechnung zu tragen (zusätzlicher Zeitbedarf für 
Verfahrensschritte und zusätzlich zu erbringende Nachweise durch spezialisierte Fachbüros). 
Anhand einer Flutwellenberechnung wird für kleinere Stauanlagen das besondere Gefährdungspotenzial 
beurteilt. Ergibt die Prüfung der eingereichten Unterlagen ein besonderes Gefährdungspotenzial, so verfügt 
das BFE auf Antrag des AWA die Unterstellung unter das StAG (Art. 2 Abs. 2 StAG) nach Anhörung 
der Betreiberin. Die Methodik zur Flutwellenberechnung ist mit dem AWA vorgängig abzusprechen, so 
dass die Unterstellungsverfügung innert nützlicher Frist erlassen werden kann. 
 
Sicherheitstechnische Prüfung 
Bei einer Unterstellung eines Bauwerks unter die Stauanlagengesetzgebung müssen im Rahmen 
des Planauflageverfahrens sämtliche notwendigen Nachweise für die sicherheitstechnische Prüfung 
der Leitbehörde eingereicht werden. Es ist zu beachten, dass für die Erbringung dieser Nachweise 
Fachwissen von spezialisierten Büros notwendig ist (Geotechnik, Dammbau etc.).  
 
Vorteilhaft für alle Beteiligten ist, wenn bereits in einem frühzeitigen Projektstadium das AWA einbezogen 
wird, um gemeinsam die Grundanforderungen an das Projekt sowie die nötigen technischen Unterlagen zur 
Prüfung festzulegen. Festlegungen, die einen entscheidenden Einfluss auf das Sicherheitsniveau der 
Stauanlage haben (Kap. 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.3.1 und 2.3.2 der Richtlinie Teil C2 [M1]) sind, wenn möglich, 
vorgängig vom AWA genehmigen zu lassen. 
 
Die Leitbehörde hat zusammen mit der Genehmigungsverfügung auch die Plangenehmigung nach Art. 6 
StAG zu erteilen. Dazu prüft die Aufsichtsbehörde das Gesuch und führt die sicherheitstechnische Prüfung 
durch. Die Aufsichtsbehörde teilt der Leitbehörde das Ergebnis der sicherheitstechnischen Prüfung mit, 
formuliert Auflagen für die Ausführungsplanung und den Bau, definiert allfällig noch zu genehmigende 
Unterlagen und beantragt der Leitbehörde die Erteilung der Plangenehmigung. Sollten Einsprachen oder 
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Amtsberichte von Fachstellen zu einer Projektbereinigung resp. -überarbeitung führen, so sind auch die 
Auflagen und Anforderungen der Aufsichtsbehörde zu berücksichtigen. 
 
Es empfiehlt sich für Betreiberinnen, deren Projekt noch nicht abschliessend geprüft werden konnte, in 
Anträgen für Kredit- und Finanzierungsbeschlüsse noch Mehrkosten zur Erlangung der erforderlichen 
Bauwerksicherheiten einzukalkulieren. 
 
Kosten und Gebühren 

Die Aufwendungen des AWA für Prüfungen und Genehmigungen werden nach Zeittarif gemäss geltender 
Gebührenverordnung in Rechnung gestellt. Vom AWA zur Erfüllung ihrer Aufgaben beigezogene Dritte 
(Art. 27 StAG) verrechnen ihre Aufwendungen in der Regel direkt der Betreiberin. 
 
 
Einzureichende Unterlagen für die Unterstellungsprüfung 

Für die Prüfung zur Unterstellung einer Anlage unter das StAG müssen dem AWA die folgenden 
Unterlagen geliefert werden (siehe auch Richtlinie über die Sicherheit der Stauanlagen Teil B 
[M1]): 
 

- Angaben über die Anlage, Pläne (Grundriss mit Höhenlinien, Längsschnitt, luftseitige 
Ansicht mit Bresche, wie sie der Flutwellenberechnung zugrundeliegt) 

- Abschätzung der Wassertiefe und der Intensität der Flutwelle infolge eines Bruchs der 
Anlage (Flutwellenberechnung) 

- Beurteilung des besonderen Gefährdungspotenzials 
 

Einzureichende Unterlagen für die sicherheitstechnische Prüfung 

Ist die Anlage der StaG unterstellt, sind frühzeitig in Zusammenarbeit mit dem AWA im Rahmen 
der Projektbasis die notwendigen Lastannahmen und Nachweise auf Stufe Plangenehmigung zu 
definieren.  

 
Die für die Plangenehmigung eines Bau- oder Umbauprojektes der Aufsichtsbehörde 
einzureichenden Unterlagen müssen alle technischen Angaben aufweisen, die prüfbar belegen, 
dass die vorgesehene Anlage nach dem Stand von Wissenschaft und Technik so bemessen und 
gebaut wird, dass ihre Sicherheit für alle vorhersehbaren Last- und Betriebsfälle gewährleistet ist. 
Alle nachträglichen, sicherheitsrelevanten Änderungen des genehmigten Projektes müssen von 
der Aufsichtsbehörde bzw. der Genehmigungsbehörde genehmigt werden. Die von der 
Betreiberin im Allgemeinen vorzulegenden Angaben folgen aus den folgenden Elementen, mit 
Anpassung an die Besonderheiten und die Grösse des eingereichten Projektes gemäss Richtlinie 
über die Sicherheit der Stauanlagen Teil C1 [M1]. Sollen Angaben aus den erforderlichen Elementen erst 
nach erteilter Plangenehmigung zugestellt werden, sind diese im Genehmigungsgesuch detailliert 
aufzulisten. Konzeptionelle Aspekte, welche die Sicherheit des Absperrbauwerks betreffen, wie 
Projektbasis, Nachweis der Hochwassersicherheit, Dammfussdrainage und geplante 
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Abdichtungs- und Entwässerungssysteme sowie die wesentlichen Angaben zur Geometrie, zu 
Geologie, und zu Materialeigenschaften des Dammschüttmaterials können nicht nachträglich zur 
Sicherheitsbescheinigung evaluiert und genehmigt werden.   
 
Die nachträglich zu genehmigenden Angaben sind rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen, von der 
Baubewilligung darf erst nach erfolgter Genehmigung Gebrauch gemacht werden. Liegt diese 
Genehmigung vor und sind sämtliche Auflagen vor Baubeginn erfüllt, erteilt die Leitbehörde die 
Baufreigabe. Die Aufsichtsbehörde kontrolliert während der Bauausführung, ob die Anforderungen 
an die technische Sicherheit eingehalten werden. Die Nichteinhaltung der Anforderungen an die 
technische Sicherheit kann einen Baustopp, Auflagen zum weiteren Bauablauf oder eine 
Verweigerung der Betriebsbewilligung nach sich ziehen. 
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-! [&$1,#OJ*,DE'.!K;7UW888!\ !;7U8W888L!
-! H#*('*#/.,DE'.!K;7U88!\ !;7>W888L!
-! P/1)'ED1/%#E$!
-! ^/*/+/4()$.*'*#/. !

!
0$#!0$+'1%!4'..!+',!"#$%&'(')*!G$#*$1$!2ET.$!KQ:0:!MT.5$. F!(.+!Y($1D1/%#EDET.$L!@$1E'.5$.:!
!
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9)#$(4,#$)&*:)&4#$6*;%#$<",,)&,#$.6= >*.('*?)@46"34,4)&.(8,A&%7)56) *

6#$! .'FD%/E5$.+$!HD$F4E#,*$!+#$.*! 'E,! I$+'.4$.,*J*K$!%J1! +#$! )L5E#FD$.!C.D'E*$!$#.$,!*$FD.#M
,FD$.! 0$1#FD*,! %J1! N/FDO',,$1,FD(*KM! (.+! ?$@#*'E#,#$1(.5,P1/3$4*$:! 6#$!*$FD.#,FD$.!0$1#FD*$!
,#.+!$.*,P1$FD$.+!+$.!P1/3$4*,P$K#%#,FD$.!0$+J1%.#,,$.!'.K(P',,$.: !
!

B$)#534,6)*6)#$(4,#$)&* :)&4#$6*C46*D%,6)(@%&"(,#$3"8*
EF*G.,"CC)(H",,.(8 * 0$+J1%.#,.'FDO$#,!

21/3$4*P$1#)$*$1<21/3$4*'&51$.K(.5!
-(1K&$,FD1$#&(.5!21/3$4*<Q',,.'D)$. !
-/,*$.<-/,*$. MR(*K$. !
S*'PP#$1(.5<-(1K&$,FD1$#&(.5!0'('&E'(%!
"$1)#.$ !
:::!

IF*J(3",,*.('*J.H6&"8 * T(%*1'5<21/3$4*K#$E$!
21/3$4*'&51$.K(.5 !
21/3$4*/15'.#,'*#/. !
2'1*#K#P'*#/.!
Ð! T4*$(1'.'EU,$ !
Ð! 2'1 *#K#P'*#/.!(.+!C.%/1)'*#/. !
Ð! Q#*O#14(.5$.!
Ð! 0$,P1$FD(.5$.!(.+!?$5$E(.5$. !

/F*J.,8"(8,,46."64%(KL,6 >G.,6"(' * D#,*/1#,FD$!S1$#5.#,,$!
&$,*$D$.+$<K(4J.%*#5$!R(*K(.5!
HD'1'4*$1#,*#4!+$,!S#.K(5,5$&#$*,!
Ð! T(,+$D.(.5V!W1,P1(.5!(.+!=/1%E(* !
Ð! 0$,FD'%%$.D$#*!
Ð! I$,FD#$&$D$1+$!(.+!?(*,FD(.5$. !
Ð! 5$/E/5#,FD$!X&$1,#FD*!
Ð! DU+1/5$/E/5#,FD$!=$1DYE*.#,,$!
DU+1/E/5#,FD$!=$1DYE*.#,,$!ZN/FDO',,$1%EJ,,$[!
5$/E/5#,FD$!=$1DYE*.#,,$!
I$,FD#$&$!
)L5E#FD$!I$%'D1$.'1*$.!Z21/K$,,$[ !
Ð! X&$1,FDO$))(.5 !
Ð! X&$1)(1(.5 !
Ð! X&$1,'1(.5 !
Ð! W%$1M!(.+!G/DE$.$1/,#/. !
Ð! GFDO$))D/EK!
Ð! $@*E:!\'O#.$.!
Ð! $@*E:!]$E,,*J1K$!
Ð! $@*E:!?(*,FD(.5$.!
GK$.'1#$.!
0$(1*$#E(.5!+$1!&$,*$D$.+$.!GFD(*K&'(*$.!
GFDO'FD,*$EE$.'.'EU,$!
I$%YD1+(.5,,#*('*#/. !
Ð! C.*$.,#*Y*$.!
Ð! I$%'D1$.4'1*$!@/1!Q',,.'D)$. !
5$1#..$)/1PD/E/5#,FD$1!I$OY,,$1K(,*'.+ !
L4/)/1PD/E/5#,FD$1!^(,*'.+ !
I$OY, ,$11'() !
]E/1'!(.+!]'(.' !
_',,$1`('E#*Y* !
_',,$1%JD1(.5 !
\'.+,FD'%*<G#$+E(.5<R'D$1D/E(.5!
21/3$4*$!61#**$1!
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9$)#534,6)*6)#$(4,#$)&* :)&4#$6*;46*<%,6)(=%&"(,#$3"8 *
>?*2&%7)56"(("$;)( * 5$HIDE*$!GFD(*JJ#$E$!

K4/E/5#,FD$!L.*H#F4E(.5,J#$E$!
M/FDH',,$1,FD(*J+$%#J#*$!
N4/E/5#,FD$!6$%#J#*$<L.*H#F4E(.5,O/*$.J#'E!
6#)$.,#/.#$1(.5,51K,,$. !

@?A#$"')(B% 6)( C4"3DE4,45%"("3F,
) *

GFD'+$.O/*$.J#'E!
GFD'+$.$1H'1*(.5,H$1* !
G'FD1#,#4$.!
"/+$,%'EE1#,#4$.!
C.+#@#+($EE$,!?#,#4/!
?#,#4/!@/1!P',,.'D)$. !

G?*2&%7)56-),#$&)4-.(8D*
H",,("$;)(B3"(.(8 *

='1#'.*$.,*(+#$.!(.+!L.*,FD$#+$ !
Ð! -/.J$O*,*(%$ !
Ð! G*(%$!0'(O1/3$4*!
Ð! Q.*$1D'E*,)',,.'D)$. !
Ð! R'E+!
Ð! S$,FD#$&$&$H#1*,FD'%*(.5!
Ð! :::!
1'()OE'.$1#,FD$!P',,.'D)$. !
Ð! ?#FD*T!(.+!U(*J(.5,OE'.(.5 !
Ð! S$HI,,$11'() !
Ð! V&$1%E(*(.5,5$&#$*$!
Ð! W&3$4*,FD(*J)',,.'D)$. !
Ð! 2E'.(.5,E#.#$.!XC.*$1@$.*#/.,T!(.+!6#,4(,,#/.,E#.#$.Y !
Ð! :::!
&'(E#FD$!P',,.'D)$. !
Ð! ='1#'.*$.,*(+#$.!(.+!L.*,FD$#+$ !
Ð! 0$,FD1$#&(.5!
Ð! S$,*'E*(.5 !
Ð! ?$,(E*'*$!DZ+1'(E#,FD$1!P/+$EE@$1,(FD$!
Ð! 0'(51(.+<S1(.+H',,$1 !
Ð! DZ+1'(E#,FD$!U'FDH$#,$!X./1)'E$<'(,,$15$HKD.E#FD$!0$E',*(.5Y!
Ð! 5$,FD#$&$*$FD.#,FD$!U'FDH$#,$!
Ð! ,*'*#,*#,FD$!U'FDH$#,$!
Ð! V&$1E',*%'EE!
Ð! 0$*1#$&!(.+!Q.*$1D'E*!
Ð! R$14E$#*(.5$.<[E*E',*$.!
Ð! P'*$1#'E&$H#1*,FD'%*(.5!
Ð! K4/E/5#,FD$![(,5E$#FD,)',,.'D)$.<L1,'*J)',,.'D)$. !
Ð! ,O$J:!U'FDH$#,$!G*'('.'E5$.@$1/1+.(.5 !
Ð! :::!
*'.5#$1*$<H$#*$1%\D1$.+$!21/3$4*$!

0?*<%,6)(* 0'(4/,*$.!5$5E#$+$1*!.'FD!W&3$4*$.!X)#*![.5'&$! 21$#,&',#,!(.+!-/,*$.5$.'(#54$#*Y !
-E$#.O/,#*#/.$. !
M/./1'14/,*$. !
Ð! =$1)$,,(.5!(.+!0$H$#,,#FD$1(.5 !
Ð! S$,*'E*(.5<[1FD#*$4*(1!
Ð! 21\%(.5,#.5$.#$(1 !
Ð! 0'(51(.+(.*$1,(FD(.5$.<S$/E/5#$ !
Ð! Q)H$E*@$1*1I5E#FD4$#*,O1\%(.5!
Ð! Q)H$E*&'(&$5E$#*(.5!
Ð! 21/3$4*T!(.+!0'(E$#*(.5 !
Ð! W&$1&'(E$#*(.5!
]'.+$1H$1& !
Ð! S$&I(+$$.*,FDI+#5(.5$. !
Ð! ]'.+$.*,FDI+#5(.5 !
Ð! C.4/.@$.#$.J$.<6#$.,*&'14$#*$.!
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9$)#534,6)*6)#$(4,#$)&* :)&4#$6*;46*<%,6)(=%&"(,#$3"8 *
Ð! H.*,FDI+#5(.5$.!JK:0:!H1*1'5,'(,%'EEL!
Ð! =$1)$,,(.5< =$1)'14(.5 <M/*'1#'*,N!(.+!O1(.+&(FD4/,*$. !
Ð! =$1,FD#$+$.$,!
Ð! P&%#,FD$.!
Ð! O$&QD1$.!
Ð! -/,*$.!R/+$EE@$1,(FD$!
Ð! :::!
?#,#4/4/,*$. !
O$,')**/*'E!-/,*$.@/1'.,FDE'5 !
"1I5$1!+$,!0'(@/1D'&$., !
Ð! 0'(D$11,FD'%*!
Ð! -'.*/. !
Ð! 0(.+ !
Ð! S$#*$1$!-/,*$.*1I5$1<0$*$#E#5(.5$.!
Ð! :::!
-/,*$.*$#E$1!
-/))(.#4'*#/. !

>?*:"."-3".@ * H*'TT#$1(.5!
0$,FD1$#&(.5!0'(@/15'.5 !
0'(T1/51'))< N'&E'(%+#'51')) !
0'(,*$EE$.E/5#,*#4<0'(T1/@#,/1#$. !
Ð! 0'(T#,*$. !
Ð! 0'(&1QF4$. !
Ð! G$#E&'D.$.!
Ð! C.,*'EE'*#/.,%EIFD$.<6$T/.#$.<R'*$1#'E&$S#1*,FD'%*(.5,4/.K$T*!
Ð! =$1E$5(.5!=$14$D1!
Ð! =$1E$5(.5!U(5I.5$ !
Ð! :::!
V',,$1D'E*(.5!0'(51(&$. !
0'(1#,#4$.<O$%ID1+(.5$.!&$#)!0'( !
P(,S#14(.5$.!'(%!W)S$E* !
0'(Q&$1S'FD(.5 !
Ð! G$*K(.5$. !
Ð! X'5$I.+$1(.5$. !
Ð! U(,*'.+,I.+$1(.5$. !
Ð! XI1) !
Ð! H1,FDQ**$1(.5$.!
Ð! P&5',$ !
Ð! V',,$1Y('E#*I* !
Ð! :::!
:::!

A?*B.,C4&5.(8)(*2&%7)56D*
E",,("$;)( *

P(,S#14(.5$.!'(%!M(*K(.5 !
Ð! G#$+E(.5,%EIFD$.!
Ð! =$14$D1!(.+!GFD#%%%'D1*!
Ð! Z(,, N!(.+!V'.+$1S$5$ !
Ð! V$14E$#*(.5$.!
Ð! V',,$11$FD*$ !
Ð! -/.K$,,#/.$.!-1'%*S$14$ !
P(, S#14(.5$.!'(%![$#)'* N!(.+!\1*,&#E+,FD(*K!
Ð! -(E*(1+$.4)IE$1 !
Ð! D#,*/1#,FD$!=$14$D1,S$5$!
Ð! 'E*$!0I()$ !
Ð! :::!
P(,S#14(.5$.!'(%!M'*(1]!X'.+,FD'%*!(.+!G#$+E(.5 !
Ð! W%$1@$5$*'*#/.!
Ð! ZE/1'!(.+!Z'(.' !
Ð! X'.+,FD'%*!
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9$)#534,6)*6)#$(4,#$)&* :)&4#$6*;46*<%,6)(=%&"(,#$3"8 *
Ð! H'.+,FD'%*,,FD(*I5$&#$*$!
Ð! #.@$.*'1#,#$1*$!.'*J1E#FD$!H$&$.,1K()$!
Ð! G#$+E(.5<C.@$.*'1$!
Ð! L'D$1D/E(.5 !
Ð! :::!
M(,N#14(.5$.!'(%!O$NK,,$1P4/E/5#$!(.+!Q#,FD$1$#!
Ð! O$,FD#$&$D'(,D'E*!
Ð! O$1#..$)/1RD/E/5#$!
Ð! S4/)/1RD/E/5#$ !
Ð! 6(1FDEK,,#54$#*!
Ð! T($1 U!(.+!HK.5,@$1.$*I(.5 !
Ð! V',,$1W('E#*K*!
Ð! :::!
M(,N#14(.5$.!'(%!O1(.+N',,$1 !
Ð! GFD(*II/.$. !
Ð! "1#.4N',,$1%',,(.5$ . !
Ð! ME*E',*$.!
Ð! :::!
M(,N#14(.5$.!'(%!H'.+N#1*,FD'%*!
Ð! 0/+$.W('E#*K*!
Ð! L(*I(.5 !
Ð! :::!
X'*$1#'E&$N#1*,FD'%*(.5,4/.I$R*!YX0-Z!&$#!O$,FD#$&$,'))E$1.!
Ð! $1N'1*$*$1!M.*$#E!'.!@$1N$1*&'1$)!1$,R$4*#@$!I(!+$R/.#$1$.+$)!X'*$1#'E!
Ð! $1N'1*$*$1!O$,FD#$&$'.%'EE!Y[KD1E#FD\!B8U!(.+! ;88 U3KD1E#FDZ!
Ð! L'FDN$#,!-//1+#.'*#/.!)#*!1$5#/.'E$1!?#FD*RE'.(.5!M6" !
Ð! 5$RE'.*$!O$,FD#$&$1JF45'&$.!#.,!O$NK,,$1!
Ð! @/15$,$D$.$!]N#,FD$.E'5$1REK*I$!

>1?*@)&-3)4-)(')*A)B"$&)(*.('*
C4,45)( *

^&$1E',*%'EE!
?$,*5$%KD1+(.5!YC.*$.,#*K*,U!(.+!O$%'D1$.4'1*$.!.'FD!X',,.'D)$. Z!
GFD'+$.$1N'1*(.5,N$1*!.'FD!X',,.'D)$. !
G'FD1#,#4$.!.'FD!X',,.'D)$. !
"/+$,%'EE1#,#4/!.'FD!X',,.'D)$. !
#.+#@#+($EE$,!?#,#4/!
?#,#4/!.'FD!X',,.'D)$. !

>>?*D"#$E)4,*')&*<%,6)(E4&5,";F
5)46*

21/3$4*N#14,')4$#*!
-/,*$.N#14,')4$#*\!?$,(E*'*$!'(,!0$1$FD.(.5$.!_F/./X$< _F/./X$!H#5D* !

>G?*H;,)6I.(8*')&*=)&-3)4-)(')(*
A)B"$&)(*4(*'4)*C4#$6F*.('*D.6F
I.(8,J3"(.(8 *

:::!

>/?*D%6B"33J3"(.(8* :::!
>K?*L)&;4() * P%%$.*E#FD$!M(%E'5$!

21/3$4*U!(.+!-1$+#*5$.$D)#5(.5 !
G(&)#,,#/. !
0'(&$5#.. !
0'($.+$<C.&$*1#$&.'D)$ !
0'(R1/51'))!(.+!_*'RR#$1(.5! )#*!Q#.'.I&$+'1%!R1/!['D1!Y01(**/Z!
:::!

>M?*D"#$E)4,)*N)$&3)4,6.(8)( * #.*$51'E$,!?#,#4/)'.'5$)$.* !
*$FD.#,FD$!M,R$4*$!
R'1*#I#R'*#@$!2E'.(.5!

>O?*A&.('3"8)(=)&I)4#$(4, * @$1N$.+$*$!G*(+#$.<0$1#FD*$!
O$,$*I$ !
H#*$1'*(1!

!
! !
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! * 9&.('3"8)(64:: !
" ! I/FDJ',,$1,FD(*K!'.! LE#$,,5$JM,,$1.!NO>P!
" ! Q('E#*M*,,#FD$1(.5!&$#!+$1!2E'.(.5!@/.!I/FDJ',,$1,FD(*K)',,.'D)$.!RSD$F4E#,T

*$.U!NOHP!
" ! I'.+&(FD!21/51'))@$1$#.&'1(.5$.!#)!V)J$E*&$1$#FDW!0OLV!NS;P !
" ! L/1)$E,'))E(.5W!X#14,')4$#*!(.+!X#1*,FD'%*E#FD4$#*!@/.!GFD(*K)',,.'D)$.! N0YP!
" ! -'.*/.'E$1!G' FDZE'.!O&&'(W!6$Z/.#$W!"1'.,Z/1*$!RO6"U!NCYP!
!

!
!

;)#$(4,#$)&*<)&4#$6* =(,6"(',6)33.(8,:&%7)56) *>=?2@*

6$1!*$FD.#,FD$!0$1#FD*!$#.$,!CG2!$.*,Z1#FD*!#.!+$1!?$5$E!+$)!$#.$,!I/FDJ',,$1,FD(*K Z1/3$4*,:!
6#$!/&$.!5$.'..*$.!C.D'E*$!4[..$.!3$!.'FD!Z1/3$4*,Z$K#%#,FD$.! 0$+\1%.#,,$.!#.!$#.$)!1$+(K#$1T
*$.!V)%'.5!'(,5$%\D1*!J$1+$.: !
!
0$,*#))*$!]'FDJ$#,$!,#.+!% \1!+#$!^$.$D)#5(.5! $#.$, !CG2!3$+/FD!KJ#.5$.+!$1%/1+$1E#FD:!6#$,$!
,#.+! @/1J#$5$.+! #.! L/1)! @/.! _('E#*'*#@$.! 0$(1*$#E(.5$.! K(! $1&1#.5$.! (.+! .'FD@/EEK#$D&'1! #)!
*$FD.#,FD$.!0$1#FD*!K(!+/4()$.*#$1$.:!]'FD%/E5$.+!,#.+!+#$!KJ#.5$.+ !$1%/1+$1E#FD$.!]'FDJ$#T
,$!#.!$#.$1!SD$F4E#,*$!K(,'))$.5$%',,*7 !
!

A$)#534,6)*)&B%&')&34#$)*C"#$D)4,)* =?2*
#)! *$FD.#,FD$.!0$1#FD*!K(!+/4()$.*#$1$.!

<)'E&B(4,("#$D)4, * Ð! 6',$#.,&$1$FD*#5(.5!+$,!GFD(*K&'(J$14, <L(.4*#/.!+$,!0'(J$14 , !
Ð! I/FDJ',,$1,FD(*K+$%#K#*!
Ð! [ 4/E/5#,FD$,!`.*J#F4E(.5,Z/*$.K#'E!R[4/E/5#,FD$,!6$%#K#*U!

F"&4"(6)(,6.'4.G * Ð! 0$,*@'1#'.*$!
Ð! ](EE@'1#'.*$!R4$#.$!C.,*'.+,*$EE(.5U!
Ð! 0$1\F4,#FD*#5(.5!I/FDJ',,$1,FD(*K!(.+!a4/E/5#$!K (!5E$#FD$.!"$#E$.!
Ð! K$#*5$)M,,$!0'(J$#,$ !

+4&5.(8 * Ð! _('.*#*'*#@$1!`#.%E(,,!'(%!^$%'D1$.4'1*$!R%'EE,!)[5E#FDU!
Ð! '.,/.,*$.!_('E#*'*#@$!b&$1E$5(.5$. !
Ð! -/ .,$_($.K$.!&$#! ]#FD*1$'E#,#$1$.!
Ð! `11$#FD$.!+$1!I/FDJ',,$1,FD(*KK#$E$<[4/E/5#,FD$.!`.*J#F4E(.5,K#$E$!

F)&$H36(4,GH,,48I
5)46JK%,6)(D4&5,"G5)46*

Ð! ](*K$.<-/,*$. T0$1$FD.(.5$.!R`F/./c$ <`F/./c$!d#5D* UW!%'EE,!)[5E#FD!
Ð! '.,/.,*$.!_('E#*'*#@$!0$*1'FD*(.5!+$1! =$1DME*.#,)M,,#54$#*!R=$1DME*.#,!O(%J'.+! e!

](*K$.U !

;)#$(4,#$)(*.('*L5%3%84,#$)*
M(B%&')&.(8)( *

Ð! *$FD.#,FD$.!(.+![4/E/5#,FD$.!O.%/1+$1(.5$. !

N.,64GG.(8*')&*9&.(')48)(6EI
G)&*

Ð! f(,*#))(.5!+$1!&$*1/%%$.$.!^1(.+$#5$.*\)$1!)#*!V.*$1,FD1#%* !

!
!

! * 9&.('3"8)(64:: !
" ! ?#FD*E#.#$!C.,*'.+,*$EE(.5,Z1/3$4*$!N^YP!
!
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KostenvoranschlŠge (KV) 

KostenvoranschlŠge werden auf der Basis von Bauprojekten mit Hilfe eines Vorausmasses 
(nach NPK) erarbeitet. Die Verwendung von Quadratmeter- oder Laufmeterpreisen von ver-
gleichbaren Projekten, anstelle von Vorausmassen, ist nicht erlaubt. Die im Vorausmass be-
stimmten Mengen mŸssen Reserven fŸr ungenaue Mengenermittlung sowie fŸr mšgliche Men-
genŠnderungen beim AusfŸhrungsprojekt enthalten. 
 
Der Beauftragte hat im KV die Gesamtkosten, die Kosten fŸr die Zusatzbestellung der Gemein-
de, die Kosten zulasten weiterer Dritter sowie die Nettokosten zulasten der Subventionsbehšr-
den und Wasserbaupflichtigen auszuweisen (vgl. Abschnitt Kostenteiler). Die Projektstruktur 
und die Kostenarten, auf denen der KV aufgebaut werden soll, werden vom Beauftragten und 
vom Projektleiter des Auftraggebers gemeinsam festgelegt. 
 
Mittels einer Risikoanalyse sollen erkennbare Projektrisiken bestimmt und die mšglichen finan-
ziellen Auswirkungen im KV ausgewiesen werden (vgl. ãRegie und UnvorhergesehenesÒ in frŸ-
heren KV). Die Risikokosten im KV werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit, dass alle Ri-
siken in voller Gršsse eintreten, reduziert. GestŸtzt auf die mit den Projektverfassern abge-
schlossenen VertrŠge liegt die Verantwortung in Bezug auf die QualitŠt und die Einhaltung der 
geforderten Genauigkeit des KV (gem. SIA 103 +/- 10 % soweit im Vertrag nichts anderes fest-
gelegt ist) vollumfŠnglich bei den Projektverfassern. 
 
 
Zusammenfassung Kostenvoranschlag 

Die nachfolgende Tabelle enthŠlt eine mšgliche Kostenzusammenstellung fŸr einen Kostenvor-
anschlag eines Wasserbauprojektes. Die Kosten werden gem. Vorausmass nach aufsteigenden 
Kapitelgruppen und Ðuntergruppen des Normpositionen-Katalogs aufgeteilt. Die Gliederung ist 
fŸr jedes Objekt sinnvoll anzupassen. Die Angabe der Preisbasis (mit Stichtag) ist zwingend. 
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Kosten  
 
Baukosten Objekt 1 

 
Ð 111 Regiearbeiten 
Ð 113 Baustelleneinrichtungen 
Ð 116 Holzen/Roden 
Ð 117 AbbrŸche und Demontagen 
Ð 151 Erdbauarbeiten fŸr Werkleitungen 
Ð 211 Baugruben und Erdbau 
Ð 213 Wasserbau 
Ð 221 Fundationsschichten fŸr Verkehrsanlagen 
Ð 223 Belagsarbeiten 
Ð 237 Kanalisation und EntwŠsserungen  
Ð ... 
Ð Aufrechnung Kleinpositionen zu 100 % der Leistung 

 
Baukosten Objekt 2 

 
Ð Vorausmass (Aufgliederung gem. NPK Kapitelgruppen und Ðuntergruppen) 
Ð ... 
Ð Aufrechnung Kleinpositionen zu 100 % der Leistung 

 
Baukosten Objekt 3 

 
Ð Vorausmass (Aufgliederung gem. NPK Kapitelgruppen und Ðuntergruppen) 
Ð ... 
Ð Aufrechnung Kleinpositionen zu 100 % der Leistung 

 
... 

 
Ð Vorausmass (Aufgliederung gem. NPK Kapitelgruppen und Ðuntergruppen) 
Ð ... 
Ð Aufrechnung Kleinpositionen zu 100 % der Leistung 

 
Honorarkosten 

 
Ð Studien/Konzepte 
Ð Wasserbauplan oder Wasserbaubewilligung 
Ð Realisierung 
Ð Spezialisten (z.B. geologische und geotechnische Untersuchung) 
Ð Nebenkosten 

 
Verschiedenes 

 
Ð Abfischen 
Ð GebŸhren 
Ð Modellversuche 
Ð etc. 

Total Bau und Honorarkosten netto 

 
Mehrwertsteuer 
Total Bau und Honorarkosten 

 
Landerwerb und Inkonvenienzen 

 
Ð Landerwerb 
Ð Inkonvenienzen 
Ð Verschreibungen/Mutation 

 
Risikokosten 

 
Ð Kosten gem. separater Zusammenstellung (vgl. Tab. 374-2) 

Total veranschlagte Kosten (inkl. MWSt.) 

Tab. 374-1: Zusammenstellung Kostenvoranschlag 
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Risiken und Risikokosten 

Die projektbezogenen Risikokosten sind mit Hilfe der Risikoanalyse des Beauftragten zu ermit-
teln und je Risiko auszuweisen. Die nachfolgende Tabelle enthŠlt eine AufzŠhlung mšglicher 
Projektrisiken (Kosten und die Eintretenswahrscheinlichkeit sind offen auszuweisen). 
 
Risiko Beschreibung 
 
Konjunkturelle Entwicklung 

 
Ð Die Auslastung der Unternehmer ist sehr hoch. 
Ð Der verfŸgbare Deponieraum ist knapp. Hšhere DeponiegebŸhren kšnnen nicht 

ausgeschlossen werden. 
Ð Vergabemisserfolge Ÿber der Baupreisindex-Entwicklung sind deshalb wahrschein-

lich. 
 
Projektierung 

 
Ð Nach der Mitwirkung zeichnen sich schwierige Verhandlungen bzw. Einsprachen von 

Anstšssern ab. Der Aufwand der Projektverfasser dŸrfte in der Phase Wasserbauplan 
hšher werden 

 
Landerwerb  

 
Ð Vor der Planauflage konnte mit 5 GrundeigentŸmern noch keine Einigung Ÿber den 

Landerwerb erzielt werden (GrundstŸcke in der Bauzone) -> evtl. Enteignung mit 
Mehrkosten. 

 
Wasserbau 

 

 
Baugrund 

 
Ð Im Untergrund steht Fels an. Ohne unverhŠltnismŠssigen Aufwand kann dessen 

Verlauf nicht genau bestimmt werden. Evtl. Mehraushub Fels. 
Ð Beim Bau werden Altlasten auftreten. Das Ausmass kann erst wŠhrend dem Bau 

genau bestimmt werden. 
 
Bauarbeiten 

 
Ð Es muss mit den Ÿblichen Baurisiken gerechnet werden; Annahme: 5 % 

 
Anpassung Bauablauf 

 
Ð Der Bauablauf ist sehr komplex. Nachtragsforderungen wegen unumgŠnglichen 

Anpassungen des Bauablaufs kšnnen nicht ausgeschlossen werden. 
Ð ... 

 
Projektanpassungen 

 
Ð Aufgrund der mutmasslichen Einsprachen sind kleinere Projektanpassungen im 

Bereich der Vorplatzanpassungen mšglich. 
 
... 

 
Ð ... 

Total Risikokosten netto 

 
Mehrwertsteuer 
Total  Risikokosten (inkl. MWSt.) 

Tab. 374-2: Mšgliche Projektrisiken 

 
Bei einer geschŠtzten Eintretenswahrscheinlichkeit der vollen Risikokosten von beispielsweise 
80 % wird der Betrag um 20 % reduziert und in den KV (vgl. Zusammenstellung Tab. 374-1) 
Ÿbertragen. 
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Kostenentwicklung 

Die Kosten kšnnen sich im Rahmen der Projektfortschritte (Mitwirkung, VorprŸfung, Auflage) 
merklich verŠndern. Im Sinne der Transparenz ist die Kostenentwicklung kurz zu erlŠutern. 
 
 
Kostenteiler 
Drittkosten werden im Kostenvoranschlag fŸr jedes Objekt separat ausgewiesen. Entsteht fŸr 
den WerkeigentŸmer ein Mehrwert oder liegen nicht durch das Wasserbauprojekt bedingte €n-
derungen und WŸnsche Dritter vor, so kšnnen diese Kosten nicht angerechnet werden. Bei pro-
jektbedingten Werkleitungsanpassungen im GewŠsserraum besteht in der Regel kein Anspruch 
auf Subventionen. 
 
Objekt Gesamt-

kosten 
Kosten 
Dritter 

Subventions-
berechtigte 
Kosten 

Bund 
a%* 

Kanton 
b%* 

Anrechenbare 
Kosten Dritter **  
c%* 

Gemeinde/ 
SK/Verband 

 
Baukosten 
Objekt 1  

 
X+Y CHF  

 
Y CHF  

 
X CHF  

 
a*X CHF  

 
b*X CHF  

 
c*X CHF  

 
(1-a-b-c)*X CHF  

 
Baukosten 
Objekt 2 

 
X+Y CHF  

 
Y CHF  

 
X CHF  

 
a*X CHF  

 
b*X CHF  

 
c*X CHF  

 
(1-a-b-c)*X CHF 

 
Baukosten 
Objekt 3 

 
X+Y CHF  

 
Y CHF  

 
X CHF  

 
a*X CHF  

 
b*X CHF  

 
c*X CHF  

 
(1-a-b-c)*X CHF 

 
... 

 
... 

 
... 

 
...  

 
...  

 
...  

 
...  

 
...  

 
Honorar-
kosten 

 
X+Y CHF  

 
Y CHF  

 
X CHF  

 
a*X CHF  

 
b*X CHF  

 
c*X CHF  

 
(1-a-b-c)*X CHF 

 
Landerwerb 

 
X+Y CHF  

 
Y CHF  

 
X CHF  

 
a*X CHF  

 
b*X CHF  

 
c*X CHF  

 
(1-a-b-c)*X CHF 

Kosten inkl. MWSt. 

Tab. 374-3: Mšglicher Kostenteiler. 

* voraussichtlicher Beitrag 
** wie z.B. kantonseigener Wasserbau, Renaturierungsprojekte mit Geldern aus dem RenF, etc. 
 
 
Etappierung 

Entsprechend dem geplanten Bauablauf soll im technischen Bericht der Finanzbedarf pro Jahr 
(Bruttokosten) ausgewiesen werden. Die Jahre werden jeweils von der Erteilung der Bewilli-
gung/Genehmigung des Projektes an gezŠhlt. Mit einer solchen voraussichtlichen Verteilung der 
Baukosten auf die verschiedenen Jahre kann die Budgetprognose des Wasserbaupflichtigen 
und des Tiefbauamtes wesentlich verbessert werden. 
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·  Rodungsverbot gemäss WaG (Art. 5) 
Rodungen sind verboten ! 
Eine Ausnahmebewilligung darf dann erteilt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind: 
- Wichtige Gründe : Der Gesuchsteller muss nachweisen, dass für die Rodung 

wichtige Gründe bestehen, die das Interesse der Walderhaltung überwiegen. 
- Standortgebundenheit : Das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den 

vorgesehenen Standort angewiesen sein. 
- Raumplanung : Das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich 

erfüllen (Bewilligung für nicht zonenkonforme Bauten gem. Art. 24 RPG [SR 700], 
Bauen ausserhalb der Bauzone, Nutzungsplan, Wasserbauplan, ...). 

- Gefährdung : Die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen. 
- Naturschutz : Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen (Stellungnahme 

der zuständigen Naturschutzfachstelle: ANF, FI, JI). 
- Rodungsersatz : Für jede Rodung ist Realersatz zu leisten. 

 

·  Rodungsersatz gemäss WaG (Art. 7) 
Für jede Rodung ist in derselben Gegend Realersatz in Form einer Ersatzaufforstung zu 
leisten (Abs.1). Grösse und Qualität der Ersatzfläche müssen dabei der gerodeten 
Fläche entsprechen. Ausnahmsweise kann zur Schonung landwirtschaftlicher 
Vorrangflächen sowie ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete der Realersatz 
in einer anderen Gegend geleistet werden (Abs. 2). In Ausnahmefällen können anstelle 
von Realersatz Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen 
werden (Abs. 3). 
 

Art. 7 Abs. 4 WaG [SR 921.0] 
Muss im Hochwasserprofil von Gewässern zur Wiederherstellung  der Sicherheit neu 
entstandener Wald gerodet werden, kann auf die Leistung von Realersatz verzichtet 
werden. 
Hinweis: Wird für die erstmalige Erstellung  des Hochwasserprofils (z.B. durch die 
Errichtung eines Geschiebefängers) Waldareal beansprucht, ist Rodungsersatz zu 
leisten . 

 
 

·  Schutz vor Naturgefahren gemäss WaG (Art. 19) 
Menschen, Infrastrukturen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren (Lawinen, 
Steinschlag, Rutschungen, Erosion, ...) durch möglichst naturnahe Methoden zu 
schützen. Planerische, organisatorische, waldbauliche sowie technische Massnahmen 
dienen zu diesem Schutz. 
Das Gesetz bezieht sich nicht nur auf das Waldareal, sondern auch auf alle Gebiete 
ausserhalb des Waldes. Naturgefahren entstehen und wirken oft dort, wo kein Wald ist. 
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Verfahren 

Das Rodungsverfahren ist kein separates Verfahren. Es wird mit dem Erlass eines 
Wasserbauplans koordiniert, d.h. die Rodungsbewilligung wird im Rahmen der Genehmigung 
des WBP erteilt (Amtsbericht Waldrodung des KAWA z.H. der Leitbehörde TBA). 
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Waldrechtliche Bewilligungen im Wasserbau 

 
Wenn bei geplanten Projekten Wald betroffen ist, empfiehlt es sich, frühzeitig mit der 
entsprechenden Waldabteilung Kontakt aufzunehmen und das erforderliche Vorgehen, die 
nötigen Bewilligungen sowie die Termine abzuklären! 

 
 

 

Abb. 392-1: Ablauf für waldrechtliche Bewilligungen im Wasserbau 
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Fristen 

·  Bauten im Wald oder Rodungsfläche < 5'000 m 2 
Bei Bewilligungen für Bauten im Wald und für Rodungsflächen unter 5'000 m2 gelten die 
Fristen gemäss WBG. In jedem Fall ist die Frist der Publikation von waldrechtlichen 
Bewilligungen im Amtsblatt von 30 Tagen einzurechnen. 
Der Amtsbericht für Waldrodungen wird grundsätzlich nach Ablauf der Einsprachefrist 
und nach Eingang der Stellungnahme der Abteilung Naturförderung (ANF) ausgestellt. 
Falls Einsprachen eingehen, die den Wald betreffen, ist ein Einbezug des KAWA bei der 
Behandlung der Einsprachen erwünscht. 
 

·  Rodungsfläche > 5'000 m 2 
Da eine Anhörung des Bundes nötig ist, muss zusätzlich  mit einer Dauer von drei 
Monaten  gerechnet werden. Das BAFU nimmt erst Stellung, wenn der Amtsbericht ANF 
vorliegt (30 Tage). Die Anhörung des BAFU dauert in der Regel zwei bis drei Monate, 
gerechnet ab dem Datum, an dem die Unterlagen vollständig beim BAFU eingetroffen 
sind. Die Anhörung erfolgt durch das Amt für Wald. 
 
 

Hinweis 

Die Bewilligungen gemäss WaG erfordern eine Publikation im Amtsblatt. Genehmigte 
Unterhaltsanzeigen führen nicht zu Rodungsbewilligungen! Das WaG kennt entgegen dem 
WBG keine vorzeitige Rodungsbewilligung (Ausnahme: Abwendung von unmittelbarer Gefahr 
für Menschen und erhebliche Sachwerte: Polizeigeneralklausel). Von einer Rodungsbewilligung 
kann ausserdem erst nach Einritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht werden. Es gibt also keine 
sofortige Vollstreckbarkeit von Verfügungen wie bei Art. 53 WBG (Art. 47 WaG [SR 921.0]). Die 
Rechtskraft der Rodungsbewilligung wird dem Gesuchsteller durch das KAWA schriftlich 
bestätigt. 
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Bauen nach Waldgesetz – „forstliche Baute im Wald“ 

Bei der Leitbehörde einzureichende Unterlagen: 
 

- ausgefülltes Formular 4.2 für Bauten nach Waldgesetz 
- Situationsplan 1:500, 1:1’000 oder 1:2'000 (2 Exemplare, im vermessenen Gebiet erstellt 

durch den Geometer, im unvermessenen Gebiet in Form einer Skizze) 
 
 
Folgende Punkte müssen auf dem Situationsplan bzw. auf der Skizze enthalten sein: 
 

- Waldabstand zu allen Waldparzellen innerhalb des gesetzlichen Abstandes von 30 m 
- Grundriss der Baute rot eingetragen mit den genauen Massen 
- Name und Adresse des Eigentümers der Bauparzelle 
- Name der Eigentümer der anstossenden Waldparzellen 
- Grundstücknummern der beteiligten Bau- und Waldparzellen 
- Massstab 
- Nordrichtung 
- Unterschrift und Datum des Geometers bzw. des Planerstellers 
- Topographischer Kartenausschnitt 1:25'000 
- Unterschrift Grundeigentümer 

 
Massnahmen im Zusammenhang mit Renaturierungen 

Wird den Fliessgewässern im Rahmen von Renaturierungen mehr Bewegungsfreiheit gegeben, 
kann dies zu Erosion des angrenzenden Waldareals führen. Die in direktem Zusammenhang mit 
der Wiederherstellung der natürlichen Dynamik eines Fliessgewässers nötigen Holzereiarbeiten 
und Initialbaggerungen stellen keine Zweckentfremdung von Waldboden dar. Deshalb ist unter 
bestimmten Voraussetzungen keine Rodungsbewilligung nötig (vgl. Kreisschreiben BAFU Nr.1 
Beilage 3). Die Fläche bleibt Waldareal. 
 
 
Rodungsgesuch (Waldrodung mit Ersatzmassnahmen) 

Ein Rodungsgesuch beinhaltet folgende Unterlagen: 
 

- Rodungsformulare Nrn. 1 - 3 in dreifacher Ausführung 
- 5 Rodungs- und Ersatzaufforstungspläne im Massstab 1:500 bis 1:5'000 mit: 

- Name und Adresse des Grundeigentümers 
- politische Gemeinde 
- Parzellennummer mit eingetragener temporärer und definitiver Rodungs- und 

Ersatzaufforstungsfläche je Parzelle 
- Nordrichtung 
- Datum und Unterschrift des Planerstellers 
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- 3 topographische Kartenausschnitte im Massstab 1:25'000 mit Eintrag der Rodungs- und 
Ersatzaufforstungsflächen 

- eine schriftliche Erklärung des Eigentümers der Ersatzaufforstungsfläche resp. der Flä-
che für Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes, worin sich der Ei-
gentümer verpflichtet, das Grundstück für die Aufforstung oder für Massnahmen zuguns-
ten des Natur- und Heimatschutzes zur Verfügung zu stellen sowie die Kulturänderung 
im Grundbuch und im Vermessungswerk eintragen zu lassen 

- eine schriftliche Verpflichtung des Gesuchstellers, die Ersatzaufforstung resp. die Mass-
nahmen zugunsten des Natur- und Heimatschutzes auszuführen und, sofern nötig, die 
verlangte Kaution in Form einer unbefristeten Bankgarantie zu leisten. 

 
 
Die Rodungsgesuchsakten sind mit allen übrigen Gesuchsakten bei der Leitbehörde einzurei-
chen. Im Wasserbau ist die Leitbehörde der zuständige Obe ringenieurkreis. 
 
 

�  Beispiel eines Rodungsgesuches siehe Kap. 730.6 

 
 

����  Grundlagentipp  
�  Kreisschreiben Nr. 1 und Rodungsformulare [K1] 

�  download www.bafu.admin.ch  / Themen / Wald / Vollzug Waldgesetz / Rodungen 
�  Merkblatt für Waldrodungen und Ersatzmassnahmen [K3] 

�  download www.vol.be.ch  / Wald / Formulare und Bewilligungen / Rodung & Er-
satzaufforstung 

�  Formular 4.2 für Bauten im Wald 
�  download www.jgk.be.ch  / Amt für Gemeinden und Raumordnung / Formulare und 
Bewilligungen / Bauen / Formulare für Baugesuchsteller / Formular 4.2 

�  Rodungsgesuchsunterlagen 
�  download www.vol.be.ch  / Wald / Formulare und Bewilligungen / Rodung & Er-
satzaufforstung 

�  Informationen zum Rodungsgesuch sind auch unter 
�  download www.bsig.jgk.be.ch  
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Rechtliche Grundlagen: 

Ausschreibung und Vergabe der Baumeisterarbeiten unterliegen den Bestimmungen des 
öffentlichen Beschaffungswesens: 
 

- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. 
November 1994 (IVöB [SR 172.056.5]) mit Änderungen vom 15. März 2001 

- Kantonales Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, ÖBG [BSG 731.2] 
- Kantonale Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen, ÖBV [BSG 731.21] 

 

 
Weitere Grundlagen: 

- Leitfaden für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Kanton Bern [H3] 
- Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote [H7] 
- Vom Preiswettbewerb zum Nachhaltigkeitswettbewerb am Beispiel des Hoch- und 

Tiefbaus [H1] 
- Qualitätssicherung bei der Planung von Hochwasserschutzmassnahmen [A5] 
- Ausschreibungsunterlagen, Vergabe für Unternehmerleistungen [H8] 
- Normpositionskatalog der Schweizer Bauwirtschaft (NPK) [H9] 
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Im öffentlichen Beschaffungswesen werden vier Vergabeverfahren  unterschieden. Das Verga-
beverfahren darf nicht frei gewählt werden, sondern muss je nach Auftraggeber unter Einhal-
tung von kommunalen oder kantonalen Schwellenwerten  erfolgen. Für Schwellenkorporatio-
nen, Gemeinden und Gemeindeverbände gelten die kommunalen Schwellenwerte. 
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Kommunale Schwellenwerte  gelten für folgende Auftraggeber: 
 

- Gemeinde, Gemeindeverband, Schwellenkorporation, kommunale Anstalt oder andere 
öffentl.-rechtl. Körperschaft mit kommunaler Beteiligung 

- Wasser-, Energie-, Verkehrsversorgungsunternehmen, Abwasser-, Abfallentsorgungsun-
ternehmen oder Telekommunikationsunternehmen mit kommunaler Beherrschung oder 
Konzessionierung 

- Private, die zu mehr als 50 % durch die Gemeinde finanziert werden 
 
Die Gemeinden dürfen aber auch niedrigere Schwellen werte definieren, um den Markt zu 
öffnen und eine grössere Konkurrenz auch bei kleine ren Bauaufträgen zuzulassen. 
 
 
Kantonale Schwellenwerte gelten für folgende Auftraggeber: 

- Kanton, kantonale Anstalten oder andere öffentl.-rechtl. Körperschaft mit kantonaler Be-
teiligung 

- Wasser-, Energie-, Verkehrsversorgungsunternehmen, Abwasser-, Abfallentsorgungsun-
ternehmen oder Telekommunikationsunternehmen mit kantonaler Beherrschung oder 
Konzessionierung 

- Private, die zu mehr als 50 % von Kanton oder Bund finanziert werden 
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Ausschreibungsfristen/Festlegen des Eingabetermins 

Für die Festlegung des Eingabetermins eines Angebots werden gefordert: 
 

- genügend Zeit für alle Anbietenden, keine Benachteiligung 
- mindestens 20 Tage  
- in dringenden Fällen 10 Tage 
- Angebot muss innerhalb der gesetzten Frist bei der Einreichungsstelle eintreffen; 

Standard ist Eingabetermin A-Post 
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Kompetenzen und Abwicklung 

Die Erarbeitung solider Ausschreibungsdokumente verlangt vom Planer: 
 

- Erfahrung in der Realisierung von Bauwerken  (mit der Ausschreibung muss der 
gesamte Bauablauf detailliert vorvollzogen werden) 

- juristisches Grundwissen  (mögliche Konflikte bei der Bauausführung mit finanziellen 
Folgen für den Bauherrn müssen vorgängig erkannt und für alle Beteiligten fair geregelt 
werden) 

 
Idealerweise, aber in der Praxis oft schwer umsetzbar, sind die mit der Realisierungsphase 
beauftragten Fachpersonen bei der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen involviert. 
 
 
Voraussetzungen 

Die Ausschreibungsphase ist der späteste Moment, um allfällige kostenrelevanten  
Unklarheiten (Ausmass) im Projekt auszuräumen und Präzisierungen vorzunehmen , damit 
ein realistischer Terminplan festgelegt und verlässliche Angebote gemacht sowie 
unvorhergesehene Baumeisterarbeiten begrenzt werden können. Folgende Punkte sind 
vorgängig zu prüfen: 
 

·  Ist die Bearbeitungstiefe des Projekts ausreichend?  
Für die konventionelle Ausschreibung ist der Informationsgehalt des genehmigten 
Projekts normalerweise ausreichend. Eine Überprüfung aller vorhandenen Grundlagen 
vor der Ausschreibung wird aber vorausgesetzt. Wichtige Fragen sind z.B.: 
- Sind die vorhandenen geologischen Untersuchungen ausreichend? Was passiert 

z.B., wenn der vermutete Fels nicht wie angenommen ansteht oder nicht die 
gewünschte Qualität aufweist? Auswirkungen auf Fundation/statisches System 
Massivbauwerk, Bauteildimensionen, Aushubart, ... 

- Liegen die Resultate allfälliger Modellversuche vor? Haben ausstehende 
Modellversuche Auswirkungen auf die Dimensionierung der Bauwerke oder auf die 
Baustoffwahl? 

- Sind weitergehende Materialuntersuchungen erforderlich? Sind Kornverteilung, 
optimaler Wassergehalt, Durchlässigkeit, etc. des vorgesehenen 
Dammschüttmaterials bekannt? Sind die Anforderungen an Natursteinblöcke definiert 
(Blockgrössen, Gesteinsart, Forstsicherheit, Abrasionsbeständigkeit, ...)? 

- … 
 

·  Gibt es zu berücksichtigende Auflagen aus dem Geneh migungsverfahren? 
- Sind die relevanten Auflagen und Bedingungen aus den Amts- und Fachberichten 

berücksichtigt?  
- Gibt es Änderungen aus Einspracheverhandlungen oder anderen einzuhaltenden 

Vereinbarungen? 
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- Sind Projektanpassungen vorzunehmen? 
- Bestehen spezielle Anforderungen, z.B. aus Fischerei, Naturschutz, Gewässerschutz, 

Grundwasserschutz, Bodenschutz, Luftreinhaltung, Denkmalschutz, Waldrodungen, 
UVB, ...? 

- Wie ist der Landerwerb (inkl. vorübergehender Landerwerb während der Bauzeit) 
geregelt? 

- Sind die Eigentümerwünsche verbindlich definiert? 
- ... 

 
·  Randbedingungen Dritter 

- Sind Dritte betroffen und bestehen Ausbauwünsche (Werke, Industrie, Private)? 
- Abgrenzung? 
- Kostenteiler? 
- ... 
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Anforderungen  

Inhaltlich müssen die Ausschreibungsunterlagen gesetzliche Mindestanforderungen  erfüllen 
(Art. 11 ÖBV [BSG 731.21]). Die Gestaltung und Qualität der Ausschreibungsdokumente unter-
scheiden sich in der Praxis sehr oft. Schlechte Ausschreibungsunterlagen führen zu Unsicher-
heiten und Kontroversen sowie schlimmstenfalls zum Scheitern des Vergabeverfahrens, was 
eine Neuausschreibung erforderlich macht. 
 
 
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erfordert grundsätzlich: 
 

- eine klare Gliederung (siehe nachfolgende Kapitel) 
- gründliche Vorabklärungen, eine ausreichende Bearbeitungstiefe des Projekts (siehe 

Voraussetzungen in Kap. 432) 
- präzise Ausschreibungstexte (präzise Definitionen und Abgrenzungen, keine Wiederho-

lungen, ...) mit aussagekräftigen Beilagen 
 
 
Ziel ist es, die Ausschreibungsunterlagen inhaltlich so zu gestalten, dass der Anbieter ein ver-
lässliches Angebot machen kann. Vermieden werden sollen: 
 

- Streit über die Auslegung infolge unpräziser Ausschreibungstexte 
- Nachforderungen des Unternehmers aufgrund nicht bekannter Auflagen oder Randbe-

dingungen, Doppelspurigkeiten, Widersprüche, ... 
- Terminüberschreitungen 
- Streit über das Vorgehen im Konfliktfall 
- Konflikte mit Dritten 
- usw. 

 
 
Gliederung 

Für die Ausschreibung von Wasserbauprojekten werden, in Anlehnung an die Ausschreibung 
von Kantonsstrassenobjekten des Tiefbauamts, folgende Vorlagen mit den notwendigen Ergän-
zungen/Anpassungen verwendet: 
 

- Dokument A – Allgemeine Vertragsbestimmungen/Werkvertrag 
- Dokument B – Besondere Bestimmungen 
- Dokument C – Angaben zu Bewerbung, Angebot und Selbstdeklaration (inkl. Angebots-

deckblatt) 
- Dokument D – Titelblatt Leistungsverzeichnis 
- Dokument E – Titelblatt Beilagen 
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����  Grundlagentipp  
�  Die Ausschreibungsunterlagen für Kantonsstrassenobjekte können als Beispiel beim 

zuständigen Oberingenieurkreis des Tiefbauamts angefordert werden. Für Wasser-
bauprojekte sind diese selbstverständlich anzupassen. 

 
 
Die folgenden Beispiele und Checklisten bauen auf der vorgeschlagenen Gliederung auf. 
 
 
Dokument B - Besondere Bestimmungen 

Die Gliederung des „Dokuments B - Besondere Bestimmungen“ wurde an den Normpositionska-
talog der Schweizer Bauwirtschaft, Besondere Bestimmungen (NPK 102), angelehnt: 
 

Checkliste  
Dokument B - Besondere Bestimmungen, Aufbau gemäss NPK 102 
NPK 100 
Organisation Bauherr, Lage, 
Zweckbestimmung des Objektes,  
Umfang der Arbeiten 

Name und Adresse des Auftraggebers 
Projektleitung, Planer, Spezialisten, Bauleitung, weitere Beteiligte 
Lage des Objekts 
Gegenstand und Umfang der Arbeiten (Baubeschreibung), Objektkenndaten, Abgren-

zungen, Hauptmengen 
Hinweis auf Beilagen (Bauwerksbeschreibung, Technischer Bericht, etc.) 

NPK 200 
Ausschreibung, Eignungs- und 
Zuschlagskriterien, 
Beilagen zum Angebot 

Verfahrensart 
Bedingungen für den Ausschluss vom Vergabeverfahren 
Eignungskriterien 
Zuschlagskriterien mit Gewichtung und Benotung des Preises 
Verhandlungen (i.R. werden keine Verhandlungen geführt) 
Vorbehalte (z.B. vorbehältlich der Projekt - und Kreditgenehmigungen) 
Begehungen (bei Wasserbauprojekten empfehlenswert) 
Auskunftsstelle, Auskunftstermine 
Einreichungsort des Angebots und Einreichungstermin (z.B. Poststempel A-Post) 
Verbindlichkeit des Angebots (z.B. 6 Monate ab Einreichungsdatum) 
Ausschreibungsunterlagen (abgegebene Unterlagen, zu beziehende Unterlagen, einzu-

sehende Unterlagen) 
Eingabeform des Angebots, Beilagen des Unternehmers zum Angebot (z.B. Vorbehalte, 

Preisanalysen, Nachweise, etc.) 
Bestimmungen zu Varianten, Subunternehmern, Lieferanten, Nebenunternehmern 
... 

NPK 300 
Baugrund, 
örtliche Gegebenheiten 

Baugrund und Grundwasser (Geologie,  Hydrogeologie, Geotechnik) 
Schutzzonen (Grundwasser, ...) 
Quell- und Grundwasserfassungen 
Oberirdische Gewässer 
Altlasten 
Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen 
Klima, Naturgefahren und Gefahrenzonen (klimatische Besonderheiten, Hochwasser, 

Steinschlag, Lawinen, etc.) 
Behinderungen, Einschränkungen und Erschwernisse (z.B. Nebenunternehmer, beste-

henden Betrieb, Nebenbaustellen, Materialprüfungen, etc.) 
Regelung für Schlechtwetterentschädigung 
Verkehrserschliessung der Baustelle 
bauherrenseitige Installationsflächen, Lagerplätze, Parkplätze, Einrichtungen, etc. 
Zustandserfassung, Bestandsaufnahme (z.B. Rissprotokolle, Fotodokumentationen, etc.) 
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Checkliste  
Dokument B - Besondere Bestimmungen, Aufbau gemäss NPK 102 
NPK 400 
Grundstücksbenutzung, 
Benutzungsrechte, 
Zu- und Ableitungen 

Regelungen für die Benutzung fremder Grundstücke 
Regelungen für Zuleitungen (Strom, Wasser, Telefon, Druckluft, etc.) 
Regelungen für Ableitungen (z.B. Schmutzwasser, Regenwasser) und Bauabfälle 
... 

NPK 500 
Schutz von Personen, Eigentum, 
Baustelle, Umgebung 

Hinweise zu Gefahren und Störfällen 
Vorschriften zur Arbeitssicherheit 
Schutz bestehender Anlagen (Beschädigungen, Staub, Verschmutzung, Setzungen, 

etc.) 
Schutz der Baustelle (z.B. vor unbefugtem Betreten oder Befahren, vor Hochwasser, 

etc.) 
Vorschriften und Massnahmen zum Umweltschutz (Luft, Lärm, Erschütterungen, Ge-

wässer, Grundwasser, Boden, Flora und Fauna) 
... 

NPK 600 
Bauablauf, Fristen, Prämien, 
Strafen 

Vorgaben zu Bauvorgang, Bauablauf, Bauphasen, Bauprogramm 
Ausführungstermine (Vorbereitungsarbeiten, Baubeginn, Zwischentermine, Inbetrieb-

nahme, Bauende) 
Konventionalstrafenregelung bei Terminüberschreitungen und dgl. 
Regelungen  zur Streiterledigung 
... 

NPK 700 
Normen und andere Regelwerke, 
besondere Anforderungen 

Normen als Vertragsbestandteile 
Ergänzungen, Änderungen und Präzisierungen zu allgemeingültigen Normen 
besondere Anforderungen an Bauwerk und Ausführung (Dammbau, Natursteinverbau-

ungen, Betonarbeiten, Belagsarbeiten, etc.) 
... 

NPK 800 
Bauarbeiten, Baubetrieb 

Spezifikationen zu Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten 
Auflagen bei Bauarbeiten (Wasserhaltung, Lager- und Umschlagplätze, Betankungsflä-

chen, Parkplätze, Baupisten, Baumaschinen und Geräte, Einrichtungen, Materialbe-
wirtschaftung, etc.) 

Regelungen zu Vermessung und Absteckung inkl. Zuständigkeiten 
Regelung der Kontrollmessungen und Beprobungen, Verweise auf Kontrollpläne 
Zuständigkeiten für Unterhalt und Reinigung, Winterdienste, etc. 
Winterbaumassnahmen 
Regelungen für Rückbauten und Instandsetzungen oder Übernahmen nach Bauende 
Regelungen für Übernahmen durch den Bauherrn nach Bauende 

NPK 900 
Versicherungen, 
Administration, 
Bauausführungskontrollen 

Versicherungen des Bauherrn (Bauherrenhaftpflicht, Spezialversicherungen, Bauwesen-
versicherung (nur in ganz speziellen – sehr seltenen – Fällen, wenn der Bauherr der 
Kanton ist) 

vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers (Unternehmerhaftpflicht, 
Bauwesenversicherung, Spezialversicherungen) 

Regelungen für Risikoübernahmen durch den Unternehmer (z.B. Risikowassermenge) 
Regelungen zum Rapportwesen (Tagesrapporte, Regierapporte, Transport- und Liefer-

scheine)  
Ausmassvorschriften (z.B. Umrechnungsfaktoren, Handanteil bei maschinellen Arbeiten, 

etc.) 
Regelungen bei Preisänderungen (Teuerung) 
Regelung der Rechnungsstellung (fixer Zahlungsplan oder Fristen für Abschlags- und 

Schlussrechnungen) 
Administratives bei der Rechnungsstellung (Gliederung der Rechnung, Rechnungsad-

resse, Zustelladresse, Anzahl der Ausfertigungen, Beilagen, etc.) 
Prüfungs- und Zahlungsfristen 
erforderliche Bewilligungen, Behördenauflagen 
Bauausführungskontrollen, Verweis auf Kontrollpläne 
Bauwerksdokumentation 
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Im Folgenden werden einige wasserbauspezifische Punkte, die ggf. im „Dokument B - Besonde-
re Bestimmungen“ aufzunehmen sind, aufgelistet: 
 

·  Begehung 
Bei grösseren Wasserbauprojekten ist eine Ortsbegehung im Rahmen des Ausschrei-
bungsverfahrens empfehlenswert. So kann sichergestellt werden, dass die Örtlichkeiten 
bekannt, die Aufgabe verstanden und die Angebote untereinander vergleichbar sind. 

 
·  Baufenster 

Im Wasserbau steht oft nur ein begrenztes Baufenster zur Verfügung, welches bei der 
Terminplanung entsprechend zu berücksichtigen ist: 
- Niedrigwasserperioden 
- Hochwassersaison (Gewitter, lang anhaltende Niederschläge, Murgänge) 
- Frost und Schnee 
- Laichzeit Fische  
- Vegetationsruhezeiten 
- ... 

 
·  Baustellenspezifische Besonderheiten 

- Wasserhaltung 
- Risikowassermenge 
- Schneeräumung 
- Roden Ufervegetation 
- Abfischen 
- verschärfte Gewässerschutzauflagen (Betanken von Fahrzeugen und Maschinen, La-

gerung von wassergefährdenden Stoffen, etc.) 
- provisorische Gewässerquerungen 
- ... 

 
·  Qualitätssicherung 

- Musterstrecken bei Ufer- und Sohlengestaltung unter Berücksichtigung von Auflagen 
der Fischerei 

- Anforderungen an Natursteinblöcke (Grösse, Kantigkeit, Frostsicherheit, etc.) 
- Siebkurven Kiesmaterial für z.B. Fundations- oder Filterschichten 
- Wiederherstellung der Ufervegetation 
- Winterbaumassnahmen 
- ... 

 
·  Hochwasserrisiko 

Bei Hochwassern unterhalb der festgelegten Risikowassermenge trägt der Unternehmer 
das Hochwasserrisiko. Bei Hochwassern oberhalb der Risikowassermenge liegt das 
Hochwasserrisiko beim Bauherrn. 
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·  Bauwesenversicherung 
Im Zuge der Ausschreibung muss abgeklärt werden, inwieweit das in Ausführung befind-
liche Bauwerk durch ein Hochwasser Schaden nehmen kann. Bei grossen zu erwarten-
den Schäden ist eine temporäre Bauwesenversicherung für den Bauherrn sinnvoll. Diese 
kann ebenfalls als Leistung ins Leistungsverzeichnis aufgenommen werden. Ist bereits 
bei kleineren Hochwassern unterhalb der Risikowassermenge mit grösseren Schäden 
am Bauwerk zu rechnen, kann vom Unternehmer vor Werkvertragsabschluss zusätzlich 
eine Bauwesenversicherung verlangt werden. 

 
·  Haftpflichtversicherung 

Nicht zuletzt muss abgeklärt werden, ob während der Bauzeit ein erhöhtes Hochwasser-
risiko für Personen- und Sachwerte besteht. Je nach Schadenrisiko und -grösse kann 
der Abschluss einer temporären Bauherrenhaftpflichtversicherung sinnvoll sein. Auch 
sollte geprüft werden, ob der Unternehmer ausreichend haftpflichtversichert ist. 
In den Ausschreibungsunterlagen ist der Unternehmer über notwendige Unternehmer-
versicherungen sowie beabsichtigte Bauherrenversicherungen zu informieren, ggf. sind 
Unternehmerversicherungen auszuschreiben. 

 
 
Dokument C - Angaben des Anbieters 

Vom Anbieter werden i.R. folgende Angaben verlangt: 
 

- allgemeine Angaben wie Name, Adresse, Organisationsform, Subunternehmer und Lie-
feranten, Haftpflichtversicherung, etc. 

- Angaben zur Beurteilung der Rahmenbedingungen, Eignungs- und Zuschlagskriterien  
- Selbstdeklaration inkl. aller gültigen Bestätigungen 
- Lohnnebenkostenschema und Kalkulationsschema  

 
 
Dokument D - Leistungsverzeichnis 

Das Leistungsverzeichnis kann grundsätzlich mit Normpositionen gemäss NPK [H9] oder frei 
erstellt werden. Sind kreative Lösungen gefragt, ist eine freie oder ggf. auch eine funktionale 
Ausschreibung der betreffenden Ausschreibungsteile sinnvoll. 
Bei der Gliederung des Leistungsverzeichnisses muss auf Kostenteiler gemäss dem Finanzbe-
schluss Rücksicht genommen werden. 
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Dokument E - Beilagen 

Die Beilagen sind je nach Projekt individuell zusammenzustellen. Sie ergänzen und präzisieren 
die Dokumente B und D (Besondere Bestimmungen und Leistungsverzeichnis). Übliche Beila-
gen: 
 

- Technischer Beschrieb (bei Bedarf) 
- Pläne je nach Projekt 

- Übersicht 
- Situation mit Baustellenperimeter, Nebenbaustellen, Zufahrten, Installations-

flächen, etc. 
- Längenprofil 
- Querschnitte, Normalien 
- Bauphasenpläne, Fotos 
- Detailpläne 
- ... 

- Grundlagen zu Geologie und Hydrogeologie 
- ggf. Unterlagen der Umweltbaubegleitung 
- ggf. Hochwasserstatistik 
- ggf. Beschreibung von Altlasten 
- ... 
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Eignungskriterien 

In der Vorbereitungsphase der Ausschreibung werden die Eignungs- und Zuschlagskriterien 
festgelegt. Eignungskriterien  dienen, wie der Name sagt, zur Prüfung der Eignung eines 
Anbieters für die Erfüllung eines Auftrags (vgl. Kap. 442). Es wird also nicht die verlangte 
Leistung geprüft, sondern es ist die Unternehmung mit ihren Voraussetzungen in personeller 
und fachlicher Hinsicht unter die Lupe zu nehmen. Eignungskriterien  sind Muss-Kriterien. Wird 
nur ein Kriterium nicht erfüllt, wird der Anbieter vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
Achtung: Die Eignungskriterien im offenen Verfahren – also die Voraussetzungen für die Zulas-
sung des Angebots – dürfen nicht mit der Präqualifikation im selektiven Verfahren verwechselt 
werden. Bei der Präqualifikation besteht ein grosser Ermessensspielraum, Eignungskriterien im 
offenen Verfahren sind dagegen wie oben beschrieben zwingende Ausschlusskriterien (vgl. Art 
16 und 24 Abs 1 Bst. c ÖBV [BSG 731.21]). 
 
 
Zuschlagskriterien 

Anhand der Zuschlagskriterien  wird das wirtschaftlich günstigste Angebot  ermittelt. Mit 
diesen Kriterien wird das Produkt, welches eine Beschaffungsstelle einkaufen will und das von 
einem Anbieter angeboten wird, bewertet. Es wird also nicht der Anbieter unter die Lupe ge-
nommen, sondern dessen Produkt resp. dessen Angebot . Das „wirtschaftlich günstigste 
Angebot“  erhält gemäss Art. 30 ÖBV [BSG 731.21] den Zuschlag bzw. den Auftrag. Dieses 
Angebot ist nicht zwingend jenes mit dem tiefsten Angebotspreis. Es werden weitere Kriterien 
bewertet, wie Qualität und Erfahrung, technischer Wert, usw. (vgl. Kap. 443). 
Die einzelnen Zuschlagskriterien sind entsprechend ihrer Bedeutung für das aktuelle Projekt zu 
gewichten (0 – 100 %) . Generell gilt: je höher der Schwierigkeitsgrad  einer Baumassnahme, 
desto höher sind Kriterien wie Qualität und Erfahrung, technischer Wert, usw. zu gewichten und 
desto tiefer der Preis (i.R. jedoch mindestens 60 %). 
 
Zur Festlegung der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung wird empfohlen, sich an der Ver-
gabevereinheitlichung des Tiefbauamts des Kantons Bern zu orientieren. 
 

Der Schwierigkeitsgrad im Wasserbau ist i.R. höher als im allgemeinen Hoch- und Tiefbau. 
Geschicklichkeit und Erfahrung beim Bauen am und im Wasser sind gefragt. Die Arbeiten 
erfolgen oft improvisiert ohne Einsatz von speziellen Bausystemen. 

 
 
Rahmenbedingungen 

Mit den Rahmenbedingungen werden Eckwerte festgelegt, welche für die Ausführung eines 
Auftrags gelten. An diesen Eckwerten hat sich ein Projekt zu orientieren. Es wird damit jedoch 
weder die Eignung einer Unternehmung geprüft noch ein Angebot bewertet. Mit den Eckwerten 
werden lediglich die Spielregeln festgelegt, welche für die Ausführung des angebotenen Auf-
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trags gelten. Innerhalb dieser Eckwerte werden erstens die Eignung einer Unternehmung und 
danach die Wirtschaftlichkeit des Angebots geprüft. 
 

Freihändige Vergabe Einladungsverfahren Offenes/selektives Verfahren 
Zuschlagskriterien Zuschlagskriterien Eignungskriterien1 Zuschlagskriterien 
 
Preis  
Nur in diesem Fall sind Preis-
verhandlungen zulässig. 

 
Preis  
Gewichtung �  60 % 
wenige weitere, technische 
Kriterien 2 
Übrige, durch die technischen 
Zuschlagskriterien nicht abge-
deckte Anforderungen werden 
als Randbedingungen defi-
niert, welche bei Nichteinhal-
tung gestützt auf ÖBV, Art. 24 
Abs.1 [BSG 731.21] zum 
Ausschluss des Angebots 
führen. 

 
Vgl. Kap. 442 

 
Preis  
Gewichtung �  60 % 
wenige weitere, techni-
sche Kriterien 2 
Übrige, durch die techni-
schen Zuschlagskriterien 
nicht abgedeckte Anforde-
rungen werden als Randbe-
dingungen definiert, welche 
bei Nichteinhaltung gestützt 
auf ÖBV, Art. 24 Abs.1 [BSG 
731.21] zum Ausschluss des 
Angebots führen. 

1 Die Selbstdeklaration wird nicht als Eignungskriterium verwendet, da sie gem. Art. 24 ÖBV eine Formerfordernis darstellt, 
welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebots führt. 
2 Wenn mit der optimalen Wahl z. B. des Bauablaufs, Bauprogramms (z. B. wenn nur knappe Zeitfenster zur Verfügung stehen), 
der Baustellenlogistik (Inst.-Plätze, Baupisten etc.), etc. tatsächlich Vorteile geschaffen werden können, sind entsprechende 
Zuschlagskriterien festzulegen. 
Auf das Zuschlagskriterium Schlüsselpersonal ist i. R. zu verzichten. Anforderungen an Schlüsselpersonal sind als einzuhaltende 
Rahmenbedingungen zu definieren (vgl. ÖBV, Art. 24 Abs. 1). 

Tab. 441-1: Grundsätze für die Festlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien in Anlehnung an „Öffentliche Be-
schaffungen im Tiefbauamt, Vereinheitlichung der Vergabe von Bauaufträgen“ [H2] 
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Die Eignungskriterien dienen dem Nachweis der Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit  der 
Anbieter (= Eignungsnachweis). Subunternehmer sind ebenfalls zu berücksichtigen, wenn 
durch diese Teile der Hauptarbeiten ausgeführt werden. Aufgrund der Haftungsproblematik ist 
im Rahmen der Ausschreibung zu prüfen, ob bei der Bewertung von Eignungskriterien die 
Angaben von Subunternehmern berücksichtigt werden sollten (z.B. wichtiger Bauteil wird durch 
Subunternehmer erstellt, direkte Haftungsansprüche bestehen aber nur gegen den 
Werkvertragspartner). Es empfiehlt sich, in den besonderen Bestimmungen genau zu 
definieren, ob und in welcher Form die Angaben von Subunternehmern bei der Beurteilung der 
Eignungskriterien zugelassen werden. 
 
Eignungskriterien sind Muss-Kriterien. Erfüllt ein Anbieter ein Kriterium nicht, so scheidet er aus 
dem weiteren Verfahren aus (Art. 24 ÖBG [BSG 731.21]). 
 
Die Eignungskriterien sind verfahrens- und projektspezifisch festzulegen. Durch die Wahl 
geeigneter Eignungskriterien hat der Auftraggeber die Möglichkeit, eine Vorauswahl der 
Anbieter vorzunehmen. Die Eignungskriterien, deren Gewichtung (nur beim selektiven 
Verfahren) und allfällige Unterkriterien müssen in den Ausschreibungsunterlagen bekannt 
gegeben werden.  
Im Zuge der Offerteingabe werden vom Anbieter i.R. Nachweise zur Beurteilung der 
Eignungskriterien verlangt (vgl. Kap. 433). 
 
Folgende Tabelle enthält mögliche Eignungskriterien: 
 
Eignungskriterien Unterkriterien/Prüfung 
 
Fachkompetenz der Firma  
(technisch, fachlich, 
organisatorisch) 

 
– definierte Anzahl projektspezifischer Referenzen, z.B. Erfahrung bei Bauausführung 

am und im Wasser, Dammbauten, Renaturierungen, Flussbau, etc. 
– gemeinsame Referenzen der eingesetzten Bauunternehmer einer ARGE (Spezialfall, 

falls Anforderungen definiert) 
– Auskünfte von Referenzpersonen 

 
Leistungsfähigkeit der Firma  
(wirtschaftlich, technisch, 
personell) 

 
– Vergleich des jährlich projektrelevanten Umsatzes mit dem Wert der 

ausgeschriebenen Leistung  
(z.B. geschätzte Vergabesumme < 35 % des Umsatzes) 

– technische Ressourcen: Baugeräte, Bauverfahren, ... 
– personelle Ressourcen: Poliere, Facharbeiter, ... 

 
Qualitätsmanagement 

 
– Nachweis eines zertifizierten QM-Systems 
– alternativ bei grösseren Projekten projektspezifisches QM-System 

(ev. Beurteilung anhand Kriterien SIA 2007: einfach strukturiert, Verantwortlichkeiten 
definiert, Informationsfluss klar, etc.) 

Tab. 442-1: mögliche Eignungskriterien in Anlehnung an „Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote“ [H7] 
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Mit Hilfe der Zuschlagskriterien wird das wirtschaftlichste Angebot  ermittelt, welches den 
Zuschlag erhält. Die Zuschlagskriterien, allfällige Unterkriterien und deren Gewichtung wie auch 
die Benotung der Angebotspreise müssen in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben 
werden. 
 
Grundsätze zur Wahl und Gewichtung der Zuschlagskriterien siehe Kap. 441. 
 
Folgende Tabelle enthält mögliche Zuschlagskriterien: 
Zuschlagskriterien Unterkriterien/Prüfung 
 
Angebotspreis  

 
– Gesamtpreis 

 
Projektorganisation 

 
– einfache, zweckmässige und verständliche Struktur 
– Schlüsselpersonen definiert (technische Leitung, Bauleiter, Poliere, etc.) 
– ggf. weitere Schlüsselpositionen definiert (z.B. Verantwortlicher für Arbeitssicherheit, 

Qualität, Umwelt, ..) 
– Regelung Stellvertretung für Schlüsselpersonen 

 
Auftragsanalyse/Risikoanalyse 

 
– Randbedingungen aus Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt? 
– Wesentliche Risiken erkannt? 
– Klares Vorgehenskonzept? 

 
Bauphasen 

 
– Etappierung/Losbildung sinnvoll? 
– Wasserhaltung (oder separates Zuschlagskriterium) 
– Bauzustände, Provisorien 
– provisorische Hochwasserschutzmassnahmen 
– … 

 
Wasserhaltung 

 
– Zweckmässigkeit 
– Berücksichtigung der Bauphasen, Bauzustände und Provisorien 
– Risiko für Auftraggeber 
– … 

 
Bauprogramm mit  
Personal- und Maschineneinsatz  

 
– eigenes, optimiertes Terminprogramm 
– Meilensteine des Auftraggebers berücksichtigt? 
– terminliche Reserven, Gesamtzeitbedarf 
– Bewertung des Geräteeinsatzes während der Bauzeit 
– Bewertung des Personaleinsatzes während der Bauzeit 

 
PQM-System  
(projektspezifisches QM-System) 

 
– Qualitätsschwerpunkte definiert? 
– Entwurf des projektbezogenen Qualitätsmanagements nach SIA 2007 
– Wesentliche Instrumente des PQM enthalten? 
– vorgesehene Lenkungsmechanismen 

 
Qualität der angebotenen 
Baumaterialien 

 
– Entspricht Qualität der in den  Ausschreibungsunterlagen definierten Anforderungen? 

(z.B. Eignung der vorgesehnen Blöcke für den Wasserbau, d.h. ausreichend 
frostsicher, erosionsbeständig, etc; AAR-Beständigkeit des vorgesehenen Betons; 
Qualitätsanforderungen Schüttmaterial; etc) 

 
Baustellenlogistik 

 
– Beurteilung Zweckmässigkeit und Flächenbedarf der Installationen 
– Bau- und Transportpisten  
– Benutzung öffentlicher Strassen? 
– … 
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Zuschlagskriterien Unterkriterien/Prüfung 
 
Materialbewirtschaftung 

 
– Beurteilung Transport- und Zulieferungskonzept 
– Deponiekonzept 
– … 

 
Umwelt/Ökologie 

 
– Umweltrisiken von Installationen, Bauverfahren 
– Erschütterungen 
– Staubentwicklung 
– Grundwasserschutz 
– Entsorgungskonzept 
– … 

Tab. 443-1: mögliche Zuschlagskriterien in Anlehnung an „Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote“ [H7] 
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Die Angebotsbewertung sowie der Vergabeentscheid muss für Dritte nachvollziehbar  sein. 
Zur Bewertung der eingegangen Angebote und zur Feststellung des wirtschaftlichsten 
Angebots, welches den Zuschlag erhält, werden in der Regel die Zuschlagskriterien benotet.  
 
 
Benotung des Angebotspreises 

Zur Benotung des Angebotspreises kann der Ansatz aus „Öffentliche Beschaffungen im 
Tiefbauamt, Vereinheitlichung der Vergabe von Bauaufträgen“ [H2], verwendet werden: 
 

- der tiefste Angebotspreis Amin erhält die Note 5.0 
- der Betrag, der 150 % des tiefsten Angebotspreises entspricht, erhält die Note 1.0 
- die beiden Punkte werden durch eine Gerade verbunden 
- die Noten der übrigen Angebotspreise zwischen 100 % bis 150 % des tiefsten 

Angebotspreises können auf der Geraden abgelesen werden (lineare Interpolation) 
- Angebotspreise, die teurer als 150 % des tiefsten Angebotspreises sind, erhalten die 

Note 1.0 
- FORMEL: N j = 5 - 8 * (Aj / Amin - 1) �  1.00 

mit A = Angebotspreis, N = Note 
 
 
Benotung weiterer Zuschlagskriterien  

Weitere Zuschlagskriterien  sind ebenfalls mit einer Note zu bewerten. Es empfiehlt sich, den 
Ansatz aus „Öffentliche Beschaffungen im Tiefbauamt, Vereinheitlichung der Vergabe von 
Bauaufträgen“ [H2] zu verwenden. Die Notenskala reicht dabei von 1.0 - 5.0, wobei folgendes 
gilt:  
 

- 5.0 ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend 
- 4.0 sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen 
- 3.0 gut, die Anforderungen erfüllt 
- 2.0 ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt 
- 1.0 wertlos, ohne Aussagekraft 

 
 
Wertung und „wirtschaftlichstes Angebot“ 

- die Noten der Zuschlagskriterien werden mit der festgelegten Gewichtung multipliziert 
- die Gesamtsumme der Produkte Note * Gewichtung ergibt die Wertung für den 

Angebotsvergleich 
- die höchste Wertung entspricht dem wirtschaftlichsten Angebot und erhält den 

Zuschlag/Auftrag 
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�  Beispiel einer Angebotsbewertung siehe Kap. 740.1 (Vergabeantrag Teil 3) 
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Angebote öffnen 

Beim offenen und beim selektiven Verfahren sowie beim Einladungs-
verfahren müssen die Angebote bis zum bekannt gegebenen Öff-
nungstermin verschlossen bleiben. Die Öffnung der Angebote muss 
durch mindestens zwei Vertreter des Auftraggebers erfolgen und pro-
tokolliert werden. 
 
Das Öffnungsprotokoll muss enthalten: 
 

- Namen der bei der Angebotsöffnung Anwesenden 
- Namen der Anbieter 
- Eingangsdaten 
- Angebotspreise netto inkl. MwSt. 
- alle Angebotsvarianten oder Teilangebote 

 

 

 
 
 
 
 
 

Abb. 451-1: Ablaufschema einer Vergabe 
 
 

Angebote prüfen/Ausschlussverfügung  

Vor der Bewertung müssen die Angebote formell und rechnerisch geprüft werden. Werden fol-
gende Punkte vollständig erfüllt, so liegen gemäss ÖBV, Art. 24 [BSG 731.21] keine Aus-
schlussgründe  vor (formelle Prüfung): 
 

- Eignungskriterien wurden erfüllt 
- Formerfordernisse (fristgerecht eingereicht, vollständig) wurden eingehalten 
- keine falschen Auskünfte/Angaben in Selbstdeklaration 
- der Anbieter hat Steuern und Sozialabgaben bezahlt 
- Arbeitsbedingungen des Anbieters entsprechen der Gesetzgebung  
- keine Abreden gegen Wettbewerb getroffen  
- der Anbieter hält Umweltgesetzgebung ein 
- der Anbieter ist nicht im Konkurs 
- der Anbieter übernimmt Gewährleistung für Auftragserfüllung, 
- ... 
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Bei der rechnerischen Prüfung  können offensichtliche Rechnungs- und Schreibfehler oder 
Auslassungen im Leistungsverzeichnis berücksichtigt werden (vgl. Art. 25 Abs. 2 ÖBV [BSG 
731.21]) 
 
 

�  Beispiel eines Offertöffnungsprotokolls in Kap 740.1 
(Vergabeantrag Teil 5) 

 
 

Preisverhandlungen sind nur beim freihändigen Verfahren zulässig! 

 
 
Fehlende Unterschriften oder fehlende, im Rahmen der Selbstdeklaration eingeforderte Nach-
weise stellen nach Art. 33 Abs. 1 im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) [BSG 
155.21] einen verbesserlichen Mangel dar und können noch nachgereicht werden. 
Gemäss Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen [BSG 731.21] gibt es den Begriff 
“Unterangebot“ nicht! Gemäss Art. 28 kann verlangt werden, dass der Offerierende aufzeigt, 
wie der Auftrag mit dem offerierenden Aufwand erfüllt werden kann. 
Ein Ausschlussgrund wäre höchstens, wenn zwingend vermutet werden muss, dass die Ver-
tragserfüllung nicht gewährleistet werden kann. Eine solche Vermutung muss sich mit Fakten 
eindeutig belegen lassen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. l ÖBV). 
 
Muss ein Anbieter z.B. durch Nichterfüllen der Eignungskriterien vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden, wird ihm dies schriftlich mit Begründung mittels einer anfechtbaren Aus-
schlussverfügung  mitgeteilt. 
 
 

�  Beispiel einer Ausschlussverfügung in Kap. 740.2 

 
 
Angebote bewerten/Zuschlag erteilen/Zuschlagsverfüg ung 

Den Zuschlag/Auftrag erhält das „wirtschaftlichste Angebot“ (vgl. Kap. 441). Der Entscheid ist 
allen Anbietern schriftlich mitzuteilen (sog. Zuschlagsverfügung). 
 
Die Zuschlagsverfügung resp. deren Beilagen müssen enthalten: 
 

- Name und Unterschrift Auftraggeber 
- Name Zuschlagsempfänger 
- Namen aller Benachrichtigten 
- Bewertungsschema 
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- Vergleichstabelle (bereinigte Endsummen mit Wertung) aller zugelassenen Angebote 
- detaillierte Begründung für Bewertung der Zuschlagskriterien des jeweiligen Bewerbers 
- Hinweis auf Anfechtbarkeit der Zuschlagsverfügung und Angabe Beschwerdefrist 

(Rechtsmittelbelehrung) 
 
Bei einer Verfügung der Gemeinde oder der Schwellenkorporation (kommunale Aufträge) ist der 
Regierungsstatthalter die Beschwerdeinstanz. Die Beschwerdeentscheide des Regierungsstatt-
halters sind mit Beschwerden beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 
Gegen Verfügungen kantonaler Auftraggeber kann bei der in der Sache zuständigen Direktion 
des Regierungsrats Beschwerde erhoben werden. Verfügung und Beschwerdeentscheide der 
Direktion sind mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 
Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 14 ÖBG [BSG 731.2]) 
 
 

�  Beispiel einer Zuschlagsverfügung in Kap. 740.3 

 
 
Bei der ersten Stufe des selektiven Verfahrens ist allen Anbietern schriftlich mitzuteilen, welche 
Angebote die zweite Stufe des Vergabeverfahrens erreichen (Verfügung zur Präqualifikation). 
Im Rahmen der Verfügung sind die Bewertungen der einzelnen Zuschlagskriterien und des Ge-
samtangebots transparent zu dokumentieren und schriftlich zu begründen. 
 
 
Abbruch eines Submissionsverfahrens 

Das Submissionsverfahren kann nur aus wichtigen Gründen abgebrochen werden. Diese liegen 
gem. Art. 29 Abs. 2 ÖBV [BSG 731.21] vor, wenn: 
 

- kein Angebot eingereicht wurde, das die in der Ausschreibung oder in den Ausschrei-
bungsunterlagen festgelegten Kriterien oder technischen Anforderungen erfüllt 

- auf Grund veränderter Rahmen- oder Randbedingungen günstigere Angebote zu erwar-
ten sind 

- eine wesentliche Änderung des Auftrags erforderlich geworden ist 
- die eingereichten Angebote keinen wirksamen Wettbewerb garantieren 

 
Das abgebrochene Verfahren kann gem. Art. 29 Abs. 3 ÖBV [BSG 731.21] wiederholt werden. 
 
 

�  Beispiel einer Verfügung über den Abbruch einer Submission in Kap. 740.4 
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Vergabeantrag 

Vor der Vergabe und dem Versand der Verfügungen erarbeitet der mit der Vergabe Beauftrage 
einen Vergabeantrag. Er bildet die Basis für den Vergabeentscheid des Auftraggebers. 
 
 

�  Beispiel eines Vergabeantrags in Kap. 740.1 

 
 
Publikation der Zuschlagsverfügung 

Übersteigen die Projektkosten den Schwellenwert von Fr. 9'575'000 (Staatsvertragsbereich ge-
mäss Anhang 1 ÖBG [BSG 731.2] und Art. 36 ÖBV [BSG 731.21]), muss die Zuschlagsverfü-
gung spätestens 72 Tage nach der Verfügung im kantonalen Amtsblatt und auf der Webseite 
„Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz“ (www.simap.ch) 
publiziert werden. In der Publikation müssen folgende Punkte enthalten sein: 
 

- Name und Adresse der Auftraggeberin oder des Auftraggebers 
- Verfahrensart 
- Gegenstand und Umfang des Auftrags 
- Datum des Zuschlags 
- Name und Adresse der berücksichtigten Zuschlagsempfängerin oder des Zuschlags-

empfängers 
- Preis des berücksichtigten Angebots 

 
 
Vertrag abschliessen 

Gehen keine Beschwerden gegen die Zuschlagsverfügung ein, kann der Vertrag abgeschlossen 
werden. Ob keine Beschwerden eingegangen sind, kann frühestens zehn Tage nach erfolgter 
Zustellung plus einigen Tagen Wartefrist (verzögerte Postzustellung von Beschwerden) festge-
stellt werden. Wurden Beschwerden eingereicht und hat die Beschwerdeinstanz die aufschie-
bende Wirkung erteilt, so bleibt der Zuschlag hängig und es darf vor dem rechtskräftigen Ab-
schluss des Beschwerdeverfahrens kein Vertrag abgeschlossen werden. 
 
Wer die Verfügung persönlich erhält, kann innert zehn Tagen seit Erhalt Beschwerde erheben. 
Die Frist beginnt am ersten Tag nach Erhalt der Verfügung (z. B. Erhalt der Verfügung am 10.5., 
Beschwerdefrist beginnt am 11.5., Ablauf der Beschwerdefrist somit 20.5.). Ist der 20.5. ein 
Samstag oder Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag, so endet die Frist am nächsten Werktag. 
 
Für diejenigen, denen die Zuschlagsverfügung nicht persönlich eröffnet wird, gilt das Datum der 
Publikation. Auch hier beginnt die 10-tägige Frist am nächsten Tag zu laufen, d.h. bei einer Pub-
likation am 10.5. beginnt die Beschwerdefrist am 11.5.. Es gilt das Datum der ersten Publikati-
on. 
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Vergabeakten archivieren  

Die relevanten Vergabeakten müssen mindestens drei Jahre ab der Auftragserteilung archiviert 
werden. Zu den Vergabeakten zählen: 
 

- Ausschreibung 
- Ausschreibungsunterlagen 
- Öffnungsprotokoll 
- Korrespondenz bei Vergabeverfahren 
- Verfügungen Vergabeverfahren 
- Angebot, das den Zuschlag erhielt  
- Bericht bei freihändiger Vergabe 
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Information und Kommunikation während der Realisier ung 

Mit verschiedenen Mitteln kann die Öffentlichkeit über den Stand der Realisierung informiert 
werden. Die Kommunikation während der Realisierungsphase unterscheidet sich von der ver-
fahrensbegleitenden Kommunikation insofern, als sie weniger strategisch vorgeht. Die Vertrau-
ensbildung ist abgeschlossen und es geht jetzt darum abzuklären, wer betroffen resp. interes-
siert ist und wie eine gelungene Information der Betroffenen erfolgt. Folgende Mittel/Instrumente 
können dabei zum Einsatz kommen:  
 

- Informationsanlass 
- Baustellenführung/Tag der offenen Baustelle 
- Medienmitteilung 
- regelmässige Aktualisierung der Website 
- (elektronischer) Newsletter nach jeder grösseren Umsetzungsetappe 
- Flugblätter 
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Im Rahmen des Ausführungsprojekts sind für die projektierten Massnahmen alle für die 
Bauausführungen notwendigen Details auszuarbeiten und abzuklären sowie entsprechende 
Ausführungspläne anzufertigen. Die stufengerecht nachgeführte Projektbasis (siehe Kap. 343) 
dient als Grundlage für die Ausführungsplanung, da sie bereits die notwendigen technischen 
Informationen beinhaltet. 
 
Wichtige Ausführungsdetails sind: 
 

- Baustellenerschliessung 
- Wasserhaltung 
- Bauablauf 
- Werkleitungsführungen bei Querungen 
- Bauteilabmessungen 
- Baumaterialien 
- Bewehrungsführung, Bewehrungsgehalte, etc. (Bewehrungspläne, Eisenlisten) 
- Nachweis Tragsicherheit/Gebrauchstauglichkeit 
- Blockanordnung, z.B. für Blockrampen (Verlegepläne) 
- Absteckungspläne 
- Kontrollpläne 
- ... 

 
Für den Leistungsumfang gelten die Bestimmungen gemäss SIA 103. 
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Durch den Abschluss des Werkvertrags verpflichten sich einerseits der Unternehmer zur 
Ausführung der beauftragten Baumeisterarbeiten und andererseits der Bauherr zur Vergütung 
der erbrachten Leistungen. 
Im Werkvertrag sollten folgende Punkte geregelt sein: 
 

Checkliste Inhalte Werkvertrag 
Vertragsbestandteile Angebot mit Beilagen (Technischer Bericht) 

Besondere Bestimmungen (durch das Bauprojekt bestimmt) 
Leistungsverzeichnis 
Pläne 
Allgemeine Bestimmungen (SIA Normen, Normen anderer Fachverbände) 
... 

Vergütung Einheitspreise 
Pauschalpreise 
Globalpreise 

Absprachen  
Fristen Ausführungsfristen/Bauprogramm 
Haftpflichtversicherung des 
Unternehmers 

 

Zahlungsbedingungen  
Besondere Vereinbarungen Teuerung 

Garantieleistungen 
Regie 
... 

Gerichtsbarkeit Ordentliches Gericht 
Schiedsgericht 
... 

Gerichtsstand Ordentlicher Gerichtsstand 
Andere Gerichtsstände 

...  
Unterschriften Bauleitung 

Oberbauleitung 
Unternehmer (ARGE) 
Bauherr 

 
 

 

����  Grundlagentipp  
�  Werkvertrag SIA Nr. 1023, 2000 
�  Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten [SIA 118] 
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Bereinigtes Bauprogramm 

Nach Auftragserteilung ist vom Unternehmer ein bereinigtes Bauprogramm einzufordern. Es 
dient der Bauleitung zur Information über den Arbeitsplan des Unternehmers. 
 
Wichtige Inhalte sind:  
 

·  detaillierte Bauablaufplanung 
- genauer Zeitplan 
- hauptsächlicher Geräteeinsatz pro Arbeitsperiode 
- vorgesehener Gruppeneinsatz/Einsatz Arbeiter pro Arbeitsperiode 

 
 
Bauleitungsaufgaben 

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Aufgaben der örtlichen Bauleitung in den 
Realisierungsphasen Ausführung und Abschluss: 
 
 

Phasen 
Ausführung + Abschluss 

Bauleitungsaufgaben 

 
vor Baubeginn 

 
– Risikoanalyse/Grundsätze (Projekthandbuch) 
– Bestandesaufnahme (Beweissicherung) 
– Startsitzung 

 
Bauausführung 

 
– Bausitzungen 
– rechtzeitige Beschaffung von Plänen und Ausführungsunterlagen 
– Baukostenkontrollen/Aufsicht über die Bauarbeiten/Abnahmen von Musterstrecken 
– Erteilung von Weisungen für die Ausführung 
– Anordnung und Überwachung sach- und fachgerechter Bauausführung 
– Zustandsaufnahmen (Beweissicherung) 
– Unterstützen Unternehmer Sicherheits- und Schutzmassnahmen 
– Anordnen von Regiearbeiten 
– Bestimmen von Ausmassen gemeinsam mit Bauunternehmer und prüfen von 

Rechnungen 
– Information Auftraggeber 

 
nach Fertigstellung 

 
– Prüfen des Werks für die Abnahme 
– Rechnungsprüfung/Schlussrechnung 
– Erstellung/Archivierung Abschlussakten 
– Überwachen Garantiefrist und Veranlassen von Garantiearbeiten 

Tab. 541-1: Bauleitungsaufgaben während den Ausführungs- und Abschlussphasen 
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Vorgehensgrundsätze bei der Bauleitertätigkeit (wichtigste Punkte): 
 

- konsequente Schriftlichkeit der Mitteilungen und Weisungen (Protokolle, Nachträge, etc.) 
- Prüftätigkeit konsequent nach Kontrollplan, lückenlose Dokumentation der Nachweise 
- Baustellensicherheit als Qualitätsschwerpunkt definieren 
- Projektänderungen und Nachträge durch Bauherrn genehmigen lassen 
- Abmahnungen des Unternehmers in schriftlicher Form an Auftraggeber weiterleiten 
- Planung der Garantiefristen erstellen 
- Garantiescheine einfordern 
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Vor Baubeginn empfiehlt es sich durch die Bauleitung eine Analyse der Randbedingungen, 
Ziele und Anforderungen erstellen zu lassen, eine Risikoanalyse durchzuführen und wichtige 
Grundsätze und Massnahmen bezüglich Qualitätsmanagement zu definieren. 
Die Ergebnisse können in einem Projekthandbuch zusammengefasst werden, welches alle 
Beteiligten während der gesamten Bauausführung leitet. Umfang und Detaillierungsgrad des 
Projekthandbuchs richten sich nach Komplexität und Umfang des jeweiligen Projekts. 
 

Checkliste Inhalte Projekthandbuch 
Projektcheckdaten Impressum 

Projektabgrenzungen 
Loseinteilung 
Termine 
Kosten 
... 

Grundsätze Auflagen Bauleitung 
Umweltauflagen 
... 

Projektorganisation Organigramme (Planung/Ausführung) 
Abwesenheiten 
... 

Adresslisten Projektteam (Ausführung, Bauleitung, Planung) 
Behörden und Dritte 
Notfälle 
... 

Bausitzungen Anzahl (je nach Projekt z. B. alle 2 Wochen) 
Teilnehmer 
Traktanden grob 
... 

PQM Qualitätsschwerpunkte (Was/Wie/Wann kontrollieren/prüfen?) 
Kontrollplan 
Termincontrolling 
Kostencontrolling 
Dokumentation 
Kommunikation 
... 

Sicherheit Zielsetzung der Baustellensicherheit 
Grundsätze 
Verantwortlichkeiten 
Prozesslenkung und Sicherheit 
... 

Berichtswesen Baustellentagebuch 
Wochenbericht 
Halbjahresbericht 
Bericht Umweltbaubegleitung 
... 

Anhang Situationsplan 
Kommunikationslisten 
Notfallkonzept 
... 

 

�  Beispiel eines Projekthandbuches siehe Kap. 750.1 
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Die Ausführungsphase eines Bauprojekts beginnt mit der Startsitzung. Mögliche Traktanden der 
Startsitzung sind: 
 

- Begrüssung/Vorstellung 
- Mitteilungen 
- Bauprogramm/Bauablauf 
- Baustelleneinrichtung 

- Zufahrten 
- Installationsplätze 

- Koordination mit Dritten 
- Bauausführung 
- Wasserhaltung 

- Wie? 
- Risikowassermenge 

- Umwelt 
- Abfischen 
- Rodung 
- Schutz Ufervegetation 
- ... 

- Qualität 
- Sicherheit 
- Baukosten/Ausmass/Abrechnung 
- nächste Sitzung 
- Varia 

 
 
Die Risikowassermenge  wird projektspezifisch durch den planenden Ingenieur festgelegt. Der 
Unternehmer haftet für Schäden, die bei Abflüssen kleiner/gleich der Risikowassermenge 
entstehen. Für Schäden bei Abflüssen grösser der Risikowassermenge muss der Bauherr 
aufkommen. Deshalb ist die Einrichtung einer Abflussmessstelle für die Beweissicherung von 
Seiten der Bauleitung empfehlenswert. 
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Die Bauausführung wird von regelmässigen Bausitzung en begleitet. Mögliche Traktanden einer 
Bausitzung sind: 
 

- Protokoll der letzten Sitzung 
- Pendenzenliste 
- Mitteilungen 
- Koordination mit Dritten 
- Stand der Bauarbeiten/Bauprogramm 
- Ausführungsdetails 
- Ausführungspläne 
- Umwelt (evtl. Umweltbaubegleitung UBB) 
- Wasserhaltung 
- Qualitätssicherung 
- Arbeitssicherheit 
- Baukosten 
- Regie/Nachträge 
- nächste Sitzung 
- Varia 

 
 
Bei Bausitzungen empfiehlt es sich, die kantonalen Fachstellen sowie Dritte (z.B. 
Werkeigentümer) einzuladen. Dies gilt insbesondere,  wenn der entsprechende Fachbereich 
tangiert wird. Nachfolgend ist eine Auswahl möglich er Sitzungsteilnehmer aufgeführt: 
 

- Auftraggeber 
- Wasserbauingenieur (OIK) 
- Strasseninspektorat (SI) 
- Fischereiaufseher/Fischereiinspektorat (FI) 
- Abteilung Naturförderung (ANF) 
- Waldabteilung/KAWA 
- Amt für Wasser und Abfall AWA (bei Stauanlageveror dnung) 
- Werkeigentümer (ARA, Gemeinde, BKW, Swisscom, Bahn , ...) 
- Fachplaner, Umweltbaubegleitung (UBB) 
- Dritte 
- ... 

 
 

Die Erfahrung zeigt, dass eine transparente, offene und frühzeitige Kommunikation unter 
Einbezug von Fachstellen, Werken und Dritten einen Erfolgsfaktor für eine optimale 
Bauausführung darstellt. Zumindest bei der Abnahme von Musterstrecken sind die 
entsprechenden Fachstellen zwingend beizuziehen. 
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Um eventuelle Schäden an Dritten zu identifizieren, die auf die Realisierung zurückzuführen 
sind, ist die Bauleitung angehalten, vor Beginn der Bauarbeiten  eine Bestandsaufnahme zu 
machen, die den ursprünglichen Zustand detailliert festhält.  
Während der Bauarbeiten  sind regelmässige Zustandsaufnahmen  durchzuführen, alle 
beobachteten Veränderungen zu dokumentieren und gegebenenfalls auch Messungen zu 
veranlassen. 
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Folgende Checkliste enthält die wichtigsten Aufgaben der örtlichen Bauleitung während der 
Bauausführung (die Checkliste ist nicht abschliessend): 
 

Checkliste Aufgaben der örtlichen Bauleitung währen d der Bauausführung 
Bereitstellung Ausführungsunter-
lagen, Grundstücke, Rechte 

frühzeitig, damit Unternehmer vertragliche Fristen einhalten kann 

Vermessung Markierung Nivellierpunkte, Einmessen auf feste Punkte 
Absteckung Hauptachsen 
Baulinien, Grenzabstände 

Baukontrolle (Leitung und Über-
wachung) 

Pläne 
Absteckung, Hauptachsen bei Baufortschritt 
Baumaterialien (Überprüfung Lieferungen, Qualitätskontrollen 
– Überprüfung Lieferungen 
– Qualitätskontrollen 
– Vorschriftsgemässe Verwendung und Verarbeitung 
– Veranlassen/Überwachen der Materialuntersuchungen 
– Protokollierung 
Bauausführung 
– Aufsicht 
– Baukontrollen durch Projektverfasser/Spezialisten/Behörden veranlassen 
– Protokollierung 
– Regiearbeiten anordnen/kontrollieren 
– Korrekturmassnahmen anordnen/durchführen 
Organisation der Abnahme von Massstrecken 
Funktionsversuche 
Geometrien 
– horizontale und vertikale Lage 
Änderungen notwendig? 
Umsetzung und Kontrolle von Anweisungen der Umweltbaubegleitung (UBB) 

Dokumentation Stand Bauarbeiten 
– Bauausführung 
– Baufortschritt 
– Kostenentwicklung 
Qualitätssicherung/Controlling 
Optimierungen/Änderungen (auch Nachführung der Ausführungsunterlagen) 

Information Information über Stand der Bauarbeiten 
– Bauherr 
– Subventionsgeber 
– kantonale Fachstellen 
Bautermine 
– Beginn der Bauarbeiten 
– Abschluss der Bauarbeiten 
Beizug von Bauherr und Subventionsgebern bei speziellen Vorkommnissen 
– unvorhergesehene Ereignisse im Bauablauf 
– Terminverzögerungen 
– Kostenüberschreitungen 
Orientierung der Grundeigentümer und Anstösser 

Zustandsaufnahmen (Beweissi-
cherung) 

Beobachtung, Messung und Dokumentation aller Veränderungen 
– Erschütterungen 
– Lage- und Zustandsveränderungen 
– Rissbildungen 
– Grundwasser-, Quellverhältnisse 

Arbeitssicherheit Sorge für Sicherheit der Arbeiter 
Unterstützung Unternehmer bei Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge 
Mitwirken bei Sicherheitskontrollen 

Ausmasse gemeinsam mit Bauunternehmung erstellen * 
dokumentieren (Urkunde) 
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Checkliste Aufgaben der örtlichen Bauleitung währen d der Bauausführung 
Rechnungsstellung und –prüfung i.R monatliche Zwischenrechungen für Abschlagszahlungen vom Bauherrn anhand 

Ausmassen 
Unternehmerrechnungen prüfen 

Nachträge sofort reagieren 
– Nachträge prüfen 
– Informationen bezüglich Nachträgen aus Bausitzungen an Bauherrschaft weiterleiten 
– schriftlich festhalten für Genehmigung 

Kosten- und Termincontrolling Kosten im kalkulierten Rahmen? 
Termine eingehalten? 
Änderungen notwendig? 

Abnahmen planen und durchführen 
Mängel 
– dokumentieren (Mängelliste) 
– Massnahmen anordnen 
– Fristen für Behebung 

 

* Die genaue Regelung ist in den Planer- und Werkverträgen festzuhalten (Fristen, Konventio-
nalstrafen). 
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Gute Planung ist wichtig 

Damit im Ereignisfall gezielt und ohne Zeitverlust gehandelt werden kann, muss im Vorfeld ein 
Notfallkonzept erarbeitet werden. Es können Kriteri en und Schwellenwerte definiert werden, die 
eine bestimmte Handlung auslösen (Überwachung, Pers onenaufgebot, Alarmierung, etc.). Alle 
auszuführenden Arbeiten können im Notfallkonzept au fgeführt werden, damit die Abläufe und 
Aufgaben möglichst klar definiert sind und sich Zei tverluste und Eskalationen verhindern lassen. 
 
In den folgenden Abschnitten sind mögliche Punkte a ufgeführt, welche in einem Notfallkonzept 
(Hochwasser/Ölunfall/Unfall) enthalten sein sollten . Zu den entsprechenden Aufgaben ist jeweils 
ein Verantwortlicher aufzuführen, damit Aufgabentei lung und Abläufe klar definiert sind. Die 
Liste ist nicht vollständig und muss zwingend an di e lokalen Gegebenheiten angepasst werden. 
Es empfiehlt sich das Konzept mit den lokalen Wehrdiensten (z.B. Feuerwehr) abzusprechen. 
 
 
Notfallkonzept Hochwasser 

• Notrufnummern 
Eine Telefonliste aller verantwortlichen Personen, die im Notfall informiert werden 
müssen, erleichtert den Informationsfluss. Es ist d arauf zu achten, dass die 
entsprechenden Personen unter der aufgeführten Numm er stets erreichbar sind 
(Natelnummer). 

- Feuerwehrkommandant 
- örtliche Bauführung/Bauleitung 
- Baggerführer 
- Experte 
- Kraftwerk (plötzlich steigender Abfluss) 
- ... 

 

• Wetterentwicklung 
- tägliche Wetterbeobachtung 
- Wochenendwetterprognosen (Freitag) 
- Quellen: www.meteoschweiz.ch, www.meteo.sf.tv, ... 

 

• Abflusswerte 
- tägliche Kontrolle des Pegelstands bei der Baustel le 
- Kontrolle des Pegelstands an Wochenenden 
- Abflussmessstelle(n) 

 

• Alarmstufen 
- Schwellenwerte für die verschiedenen Alarmstufen d efinieren 
- bestimmte Pegelstände definieren 
- ... 
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• Massnahmen während dem Hochwasser 
Zu jeder Alarmstufe sind Massnahmen festzuhalten, welche im Ereignisfall 
durchzuführen sind. Zudem ist zu definieren, wer di e Verantwortung für die Ausführung 
trägt. 

- Überwachung/Beobachtung 
- Wetter, Niederschlag 
- Abflusswerte 
- Ufer, Brücken, Entwicklung vor Ort 
- ... 

- Information/Kommunikation 
- wer ist wann zu informieren? 
- Kontaktpersonen 
- ... 

- Personenaufgebot 
- Baggerführer 
- ... 

 

• Massnahmen nach dem Hochwasser 
Durch Kontrollen kann das Ausmass des Ereignisses eingeschätzt, die Schäden können 
ggf. behoben werden. Eine ausführliche Dokumentatio n dient der Beweissicherung: 

- Kontrolle von Brücken und Ufer 
- Schadensbehebung (wenn nötig) 
- Ereignisbereicht mit Fotos 

 

 

Notfallkonzept Ölunfall 

• Ausfliessen stoppen 
Ölposten/Ölsperren einrichten, um ein weiteres Ausf liessen von Ölen, Treibstoffen oder 
Chemikalien zu verhindern. 

 

• Melden 
Folgende Amts- und Dienstleistungsstellen sind im Ereignisfall zu informieren: 
- Polizei (REZ) 
- Feuerwehr Notruf/Chemie- und Ölwehr 
- Amt für Wasser und Abfall 

 

• Auffangen/Binden 
Die ausgeflossene Flüssigkeit mit geeigneten Mittel n bestmöglich auffangen oder 
binden. 
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• Entsorgung 
Die ausgeflossene Flüssigkeit muss fachgerecht ents orgt werden. 

 

 

Unfall 

• Staatliche Notfalldienste 
- Polizei (REZ) 
- Sanität 
- REGA 
- ... 

 

• Lokale ˜rzte und Spitäler 
 

 

Zugänglichkeit 

Für einen reibungslosen und raschen Ablauf, sollte das Notfallkonzept möglichst allen am Bau 
Beteiligten zugänglich gemacht werden. Insbesondere  der Baumeister sollte über die 
Notfallplanung während der Ausführungsphase in Kenn tnis gesetzt werden. 
 
 

� Beispiel eines Notfallkonzeptes siehe Kap. 750.2 
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Bei grösseren Projekten empfiehlt es sich, dass der Bauherr neben der örtlichen Bauleitung 
eine eigenständige Oberbauleitung einsetzt. Bei kleineren Vorhaben können die Aufgaben der 
örtlichen Bauleitung und der Oberbauleitung von einem Auftragnehmer/einer Person abgedeckt 
werden. 
 
Die Oberbauleitung ist das Bindeglied zwischen Bauherr und Behörden, Ämtern und Dritten. Die 
Aufgabe der Bauleitung umfasst die oberste Leitung und Kontrolle der Bauausführung. Sie ist 
verantwortlich, dass die Voraussetzungen für die Bauausführung gewährleistet sind, während 
die eigentliche Ausführung des Bauwerks in den Händen der örtlichen Bauleitung liegt. 
 
 
Wichtige Aufgaben der Oberbauleitung sind in folgender Checkliste zusammengestellt: 
 

Checkliste Aufgaben der Oberbauleitung (gemäss SIA 1 03) 
Ausfertigung der Werkverträge vgl. Kap. 531 
Koordination Koordination der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen von Projektverfassern, 

örtlicher Bauleitung und den übrigen am Bau Beteiligten 
Bindeglied zu 
– Behörden 
– Ämtern 
– Dritten 
– Bauherrn 
– örtlicher Bauleitung 
– Umweltbaubegleitung (UBB) 

Überwachung bis zur Schlussprüfung 
– Qualität 
– Termine 
– Kosten 
– Kredite/Subventionen 

Projektsteuerung Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 
Anordnung von Massnahmen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung bei 
– technischen Abweichungen 
– finanziellen Abweichungen 
– terminlichen Abweichungen 

Baukontrolle periodische Kontrolle der Bauarbeiten vor Ort  
Arbeitssicherheit Überwachung der angeordneten Massnahmen und Kontrollen 
Zahlungsverkehr/Abrechnung Abwicklung Zahlungsverkehr 

Erstellen/Einreichen Gesamtabrechnung (Subventionsabrechnung) 
Abwicklung Werkvertrag Mitwirkung bei Prüfung des Werks zur Abnahme 

Festlegung Massnahmen zur Mängelbehebung in Absprache mit der örtlichen Bauleitung 
Einholen Garantieverpflichtungen 
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Achtung Termine Bund und Kantone 

Periodisch oder zum Jahresende sind von der Oberbauleitung die Subventionsabrechnungen zu 
erstellen und beim Bund (BAFU) sowie beim Kanton (OIK) einzureichen.  
Die Subventionsabrechnungen beinhalten alle bisherigen vom Bauherrn geleisteten 
Abschlagszahlungen. 
 
 

Für Bund und Kanton ist jeweils mit dem entsprechenden Formular eine separate 
Abrechnung zu stellen. Zusätzlich müssen der Abrechnung für den Kanton alle vom Bauherrn 
bezahlten Originalrechnungen sowie die entsprechenden Zahlungsbelege beigefügt werden. 

 
 
 

�  Beispiel einer Subventionsabrechnung Bund siehe Kap. 750.3 

�  Beispiel einer Subventionsabrechnung Kanton siehe Kap. 750.4 
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Im Anschluss an die Bauarbeiten sind die Bauwerksakten zusammenzustellen. Diese müssen 
mindestens 10 Jahre archiviert werden. 
 
Die Bauwerksakten enthalten folgende Dokumente: 
 

- Bauleiterbericht mit Fotodokumentation 
- Nutzungsvereinbarung und Projektbasis 
- Unterhalts- und Pflegeplan 
- nachgeführte Pläne des ausgeführten Bauwerks 

- Situation mit aktueller Vermarchung 
- Längenprofile 
- Armierungspläne 
- Eisenlisten 
- Normalien (Fundationstiefen, Blockgrössen, ...) 
- Ausführungspläne Spezialbauwerke (Fundationstiefen, ...) 
- ... 

- Überwachungsplan (vgl. auch Dokumente von Stauanlagen) 
- Statische Berechnungen (keine Reinschrift) 

 
Die Bauwerksakten sind mit der Schlussabrechnung  in Papierform in zweifacher Ausführung 
(für Kreisarchiv und Archiv Strasseninspektorat) dem zuständigen Oberingenieurkreis 
abzugeben. Ein weiteres Dossier wird dem Bauherrn zugestellt. Sämtliche Dokumente sind 
auch in elektronischer Form auf einer Daten-CD zuzustellen: 
 

- Pläne als DXF und PDF 
- Systemskizzen als TIFF 
- Berichte als DOC oder PDF 

 
 
Die Inhaberin von Stauanlagen  legt gem. Art. 16 StAV [SR 721.102] eine Aktensammlung an 
und führt diese laufend nach. Sie hält sie der Aufsichtsbehörde jederzeit zur Einsicht zur 
Verfügung. Die Aktensammlung enthält: 
 

- wichtigste Ausführungspläne und Angaben über die Bauausführung 
- statische, hydrologische und hydraulische Berechnungen und Berichte 
- geologische Gutachten 
- jährliche Messberichte 
- Protokolle der Jahreskontrollen 
- Protokolle der Nassproben 
- Berichte über die Sicherheitsprüfungen 
- Berichte über geodätische Deformationsmessungen 
- Berichte über Störfälle und Betriebsabnormalien 
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Checkliste Inhalte Bauleiterbericht mit Fotodokumen tation 
Organisation (Namen und 
Adressen) 

Projektverfasser 
Vorbereitung Submission 
Bauherrschaft/Bauleitung 
– Bauherr/in 
– Oberbauleitung (Projektleiter) 
– Bauleitung (Bauleiter) 
Vermessung 
– Geometer 
– Sachbearbeiter 
Experten 
– Geologen 
– Umwelt 
– Labor 
– ... 
Hauptunternehmer (mit Angabe Bauführer und Polier) 
Unterakkordanten 
Hauptlieferanten 
– Kies 
– Beton 
– Stahl 
– Zement 
– Natursteine 
– Spezialprodukte 
– ... 
Entnahmestellen für Schütt- und Koffermaterial 
Aushub-, Zwischen- und Sonderdeponien 
... 

Termine/Eckdaten Submission 
– Versandtermin für Angebotsformulare 
– Eingabetermin 
– Anzahl Unternehmer 
– Eingabesummen 
– ... 
Vergabe und Werkvertrag 
– Vertragsunternehmung 
– Vertragsdatum 
– Vertragssumme 
– ... 
Baubeginn 
Zwischentermine 
– Bauetappen 
– Inbetriebnahmen 
– ... 
Verkehrsbeschränkungen 
Bauende 
Prüfung(en) und Abnahme(n) 
Übergaben 
Schlussprüfung 
Termin Ablauf Garantiefrist 
weitere Termine von Bedeutung 
... 
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Checkliste Inhalte Bauleiterbericht mit Fotodokumen tation 
Umschreibung der Baustelle generelle Bemerkungen, Vorgeschichte 

Projektauslösung/Projektbegründung 
Installationen 
Wasserhaltung 
Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten 
Bauvorgang (Arbeiten und Termine) 
... 

Arbeiten Dritter Auflistung aller im Zusammenhang stehender Arbeiten 
Vorarbeiten 
Abholzungen 
Abfischen  
Werkleitungen 
Andere Arbeiten (Anpassungen, Erneuerungen, Anschlüsse) 
Regelung Grundstücksbeanspruchungen 
... 

Hauptausmasse wesentliche Kategorien aufführen (> 5 % der Bausumme) 
Rodungen 
Aushub/Erdarbeiten 
Schüttungen 
Wasserbau 
Werkleitungen 
Kunstbauten (Aushub, Schalung, Beton, Armierung) 
Spezialbauwerke 
... 

Kosten Vergleich Werkvertrag/Ausmass  
Begründung Mehr-/Minderkosten 
Regiearbeiten 
Teuerung  
Kostenteiler 
Art der Abrechnung  
Streitigkeiten 
... 

Besonderheiten spezielle Geräte 
neue Bauverfahren 
Materialprüfungen 
Schäden 
Mängel 
Unfälle 
besondere Vorkommnisse 
besondere Leistungen 
Erfahrungen/gezogene Lehren 
... 

Hinweise Bewirtschaftung/Nutzung 
Unterhalt 
offene Fragen/Probleme 
... 

Schlussrechnung  
Verzeichnis Bauwerksakten  
Fotodokumentation alter und neuer Zustand 

Bauzustände und Baudetails (insbesondere, wenn später nicht mehr sichtbar) 
Schäden 
unvorhergesehene Ereignisse 
... 
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Planungsgrundlagen, welche durch die ausgeführten Massnahmen tangiert wurden, sollten 
nachgeführt werden bzw. müssen zumindest Hinweise auf die ausgeführten Massnahmen 
enthalten. 
 

Checkliste Aktualisierungen Planungsgrundlagen 
Plangrundlagen Gefahrenkarten 

Intensitätskarten 
Zonenpläne 
Ökomorphologie 
Vermessung 
... 

Weitere Planung Notfallplanung 
... 

 
 

�  Aktualisierung Ökomophologie: Formular Eingabe an GBL siehe Kap. 710.3 
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Bewirtschaftung  
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Rechtsgrundlagen 

 
·  Bundesgesetze 

- Bundesgesetz über den Wasserbau [SR 721.100] 
- Verordnung über den Wasserbau (Wasserbauverordnung, WBV) [SR 721.100.1] 
- Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) [SR 923.0] 
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) [SR 451] 
- Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung 

(Auenverordnung) [SR 451.31] 
 

·  Kantonale Gesetze 
- Gesetz über den Gewässerunterhalt und den Wasserbau (Wasserbaugesetz, WBG) 

[BSG 751.11] 
- Wasserbauverordnung (WBV) [BSG 751.111.1] 
- Fischereigesetz (FiG) [BSG 923.11] 
- Verordnung über die Fischerei (FiV) [BSG 923.111] 
- Naturschutzgesetz (NSchG) [BSG 426.11] 
- Naturschutzverordnung (NSchV) [BSG 426.111] 

 
 
 

Grundsätze 

Der sachgerechte Gewässerunterhalt ist eine Daueraufgabe, welche vom Kanton durch die 
Gesetzgebung geregelt, überwacht und finanziert wird. Die Wasserbaupflicht umfasst die Pflicht 
zum Gewässerunterhalt und zum Wasserbau. 
Weil Umfang und Häufigkeit des Gewässerunterhalts an den Gewässertyp und an die örtlichen 
Bedingungen anzupassen sind, ist das Spektrum der möglichen Massnahmen entsprechend 
umfangreich. Eine Liste der beitragsberechtigten Massnahmen ist in Kap. 152 zu finden. 
 
Folgende Punkte sind bei der Durchführung von Unterhaltsmassnahmen zu beachten: 
 

- Unterhaltsarbeiten sind im Einvernehmen mit Grundeigentümern, kantonalen 
Fachstellen und Diensten für Naturschutz und Fischerei zu realisieren. 

- Bei Rodungen, Lebendverbauungen und Neuanpflanzungen ist die Waldabteilung mit 
einzubeziehen. 

- Abwechslungsreiche Gerinne mit unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten, 
unterschiedlich ausgeprägten Böschungen und einer artenreichen Ufervegetation tragen 
zum Strukturreichtum bei. 

- Wenn immer möglich sollten ingenieurbiologische Massnahmen realisiert werden. Sind 
bauliche Massnahmen unumgänglich, so sollen Natursteine verwendet werden, welche 
Kleintieren und Pflanzen Raum bieten. 

- Gewässerverschmutzungen und Trübungen sollen möglichst verhindert werden. 
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Unterhalt hat Priorität 

Ein sachgerechter Unterhalt der Gewässer hat Vorrang vor allen anderen Massnahmen, denn 
er: 
 

- gewährleistet die langfristige Funktionsfähigkeit bestehender Schutzbauten 
- sichert das notwendige Abflussprofil bei Hochwasser 
- trägt dazu bei, dass die Lebensräume in und an den Gewässern erhalten und 

aufgewertet werden 
 
 

����  Grundlagentipp  
�  Wegleitung Gewässerunterhalt [I1] 
�  Hochwasserschutz an Fliessgewässern [A2] 
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Checkliste Inhalte Unterhaltsanzeige 
Kostenschätzung allgemeine Arbeiten 

Teilarbeiten 
Bewilligungen/Gebühren 
Projekt/Bauleitung 
Unvorhergesehenes 
Totalbetrag Unterhaltsarbeiten 

weitere zu koordinierende Bewil-
ligungen (vgl. Kap. 391 und 392) 

Ausnahmebewilligung für Eingriff in die Ufervegetation 
Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Bestände geschützter Pflanzen 
... (weitere NHG-Bewilligungstatbestände) 
Holzschlagbewilligung 
forstliche Baute 
nichtforstliche Kleinbaute 
Rodungsbewilligung 

weitere beteiligte Amts- und 
Fachstellen 

FI 
KAWA 
ANF 
JI 
… 

 
 
 

�  Vorgehen, beitragsberechtigte Massnahmen und einzureichende Unterlagen sind in 
Kap. 152 beschrieben. 

 
 
 

����  Grundlagentipp  
�  Wegleitung Gewässerunterhalt [I1] 
�  Merkblatt 839.15: Unterhalt von Uferböschungen [I4] und Merkblatt 839.10: Unterhalt 

von Wiesenbächen [I5] 
 
�  download der Dokumente unter www.bve.be.ch  / Wasser / Downloads & Publika-
tionen (Hochwasserschutz) 

 
�  Musterformular Unterhaltsanzeige 

�  download unter www.bve.be.ch  / Wasser / Formulare 
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Analog zum Wasserbau sind für die Sicherheit von Schwemmholzschäden auch Wasserbau- 
und Erfüllungspflichtige verantwortlich. Sie entscheiden über die Auslösung eines Projekts, wo-
bei diese auch durch Dritte (Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA), Waldbesitzer, Forstdienst, ...) 
auf die Notwendigkeit der Pflege und die Beitragsberechtigung aufmerksam gemacht werden 
können. Der Wasserbauträger ist für die nötigen Abklärungen beim TBA und beim lokalen Fi-
schereiaufseher zuständig. 
 
Der zuständige Revierförster  als direkter Ansprechpartner der Trägerschaft und des Waldbe-
sitzers beurteilt, ob die Bedingungen für ein Projekt erfüllt sind. Er berät die Trägerschaft. 
 
Die Waldabteilung prüft das Projekt und leitet es, wenn nötig, an die Abteilung Naturförderung 
(ANF) weiter. Sie kann über eine allfällige Begehung entscheiden. Zudem informiert die Wald-
abteilung den Revierförster und die Trägerschaft über die Genehmigung des Projekts und stellt 
sicher, dass die Auflagen von TBA, FI und ANF bei der Projektausführung eingehalten werden. 
 
Auf Anfrage des Wasserbauträgers prüft das TBA die Koordinaten mit anderen Wasserbauvor-
haben. Werden gleichzeitig zur Minimalpflege in Gerinneein hängen wasserbauliche 
Massnahmen im Gerinnebereich ausgeführt, so fallen diese unter die Zuständigkeit des 
TBA und werden separat abgerechnet. 
 
Tangieren geplante Massnahmen naturschutzrelevante Inventare, benötigen diese die Zustim-
mung der Abteilung Naturförderung (ANF) . Die Zustimmung wird von der Waldabteilung ein-
geholt. Die ANF benötigt ca. 30 Tage für die Bearbeitung. 
 
Tangieren die geplanten Massnahmen das Gerinneprofil (z.B. Gerinneaufschüttungen, Befahren 
des Gerinnes, ...), muss das Fischereiinspektorat (FI)  mit einbezogen werden. Eine Bewilli-
gung/Zustimmung des lokalen Fischereiaufsehers ist durch den Wasserbauträger einzuholen. 
Wird eine detaillierte Bewilligung oder ein Mitbericht ausgestellt, sind die daraus entstehenden 
Gebühren vom Wasserbauträger zu bezahlen. Diese Gebühren sind nicht subventionsberech-
tigt. 
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Bewilligung 

Die Waldabteilung bewilligt die eintreffenden Projekte im Rahmen der zugeteilten 
Kreditkontingente und leitet das Projektformular an das Amt für Wald des Kantons Bern (KAWA) 
weiter. Die Abrechnung kann während des Kalenderjahres laufend eingereicht werden. Sie 
muss jedoch spätestens 1 Jahr nach der Genehmigung des einfachen Projekts  erfolgen. Die 
Waldabteilung kann begründete Ausnahmen erteilen. 
 
 
Abrechnungsunterlagen 

Die Abrechnung umfasst folgende Unterlagen: 
 

- Formular „einfaches Projekt Gerinneeinhänge“ 
- Kartenausschnitt 1:5’000 
- Anzeichnungsprotokoll 
- ausgefüllte Einzahlungsscheine (Auszahlungsbetrag nicht einsetzen!) 
- Formular NaiS 

 
Das einfache Projekt dient als Abrechnungsgrundlage und ist beim KAWA, Fachbereich 
Bewirtschaftung, einzureichen. 
 
 
Beitrag 

Die Abrechnung erfolgt nach den Pauschalansätzen. Im Rahmen der bewilligten Kredite werden 
48 % Kantonsbeiträge  von den beitragsberechtigten Kosten ausbezahlt. Die Auszahlung des 
Betrags erfolgt durch das KAWA direkt an den Berechtigten (d.h. an die Trägerschaft, nicht aber 
an Verbände oder Unternehmer). 
 
 
 

�  Beispiel eines ausgefüllten Beitragsgesuches für minimale Pflege an 
Gerinneeinhängen (Beilage 2, Kreisschreiben 6.1/5 [K2]) siehe Kap. 760.1 
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Grundidee Beispielsammlung 

An konkreten Beispielen soll aufgezeigt werden, wie entsprechende Dokumente 
unterschiedlicher Projektphasen verfasst werden können. Dieses Kapitel ist hauptsächlich eine 
Beispielsammlung, welche der Leserschaft des Fachordners Wasserbau Ideen und Vorschläge 
für ihre Arbeit als Wasserbaupflichtige, Planende oder Mitarbeitende einer kantonalen 
Fachstelle liefert. Der Umfang der hier vorliegenden Beispiele muss an das jeweilige 
Hochwasserschutzprojekt angepasst werden. Die Beispielsammlung kann und soll individuell 
ausgebaut werden. 
 
 
Vorlagen und Formulare 

In der Beispielsammlung sind, ausser den Titelblättern von Projektdossiers und Plänen sowie 
der Checkliste zur Nachführung der Ökomorphologie (vgl. Kap. 710), bewusst keine Formulare 
und Vorlagen enthalten. Diese können grösstenteils im Internet heruntergeladen werden. Die 
Links zum Download der Dokumente sind im Fachordner Wasserbau direkt unter dem 
entsprechenden Kapitel zu finden. 
 
 
Dank 

Wir bedanken uns bei allen Firmen und Beteiligten, welche Beispiele zur Publikation im 
Fachordner zur Verfügung gestellt haben und nicht namentlich genannt werden. 
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710.1 Titelblatt Projektdossier Wasserbauplan /-bewilligung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorlage  
Titelblatt Projektdossier  
 
Teil  1: Wasserbauplan  
Teil 2:  Wasserbaubewilligung  
 



Firmenlogos

Revidiert

Datum Dossier

GewŠssernummer

ErfŸllungspflichtiger

Gemeinde

GewŠsser

Wasserbauplan
Dossier

Projekt-Nr.

Wasserbauplangenehmigung:

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

04.01.2010

274
Schwellenkorporation Musterhofen
Musterhofen

30.12.2011

Musterbach

00000

Projekt 2008
Spezifizierung

Oberingenieurkreis X

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Bild / Plan

Logo
Gemeinde



Firmenlogos

Wasserbaubewilligung
Dossier

Genehmigungsvermerke:

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Revidiert

Datum Dossier

GewŠssernummer

ErfŸllungspflichtiger

Gemeinde

GewŠsser

Projekt-Nr.

Projektverfassende

Projekt 2008
Spezifizierung

Oberingenieurkreis X

04.01.2010

274
Schwellenkorporation Musterhofen
Musterhofen

30.12.2011

Musterbach

00000

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Bild / Plan

Logo
Gemeinde
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710.2 Titelblatt PlŠne Wasserbauplan / -bewilligung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorlage  
Titelblatt PlŠne  
 
Teil 1:  Wasserbauplan  
Teil 2:  Wasserbaubewilligung  
 



Logo
Gemeinde

Firmenlogos

Unterlage

Wasserbauplan

Wasserbauplangenehmigung:

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Revidiert

GewŠssernummer

ErfŸllungspflichtiger

Projekt-Nr.

Datum DossierGemeinde

Plandatum

Plan-Nr.

GewŠsser

Format

Oberingenieurkreis X

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Musterplan

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Beilage x.x

Projekt 2008
Spezifizierung

04.01.2010Musterhofen

00
Musterbach 30.12.2011

0x0 cm

274
Schwellenkorporation Musterhofen 30.12.2011

00000



Logo
Gemeinde

Firmenlogos

Wasserbaubewilligung

Genehmigungsvermerke:

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Unterlage

Revidiert

GewŠssernummer

ErfŸllungspflichtiger

Projekt-Nr.

Datum DossierGemeinde

Plandatum

Plan-Nr.

GewŠsser

Format

Oberingenieurkreis X

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Beilage x.x

Musterplan

04.01.2010Musterhofen

Projekt 2008
Spezifizierung

00
Musterbach 30.12.2011

0x0 cm

274
Schwellenkorporation Musterhofen 30.12.2011

00000



Logo
Gemeinde

Firmenlogos

Unterlage

Wasserbauplan

Wasserbauplangenehmigung:

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Revidiert

GewŠssernummer

ErfŸllungspflichtiger

Projekt-Nr.

Datum DossierGemeinde

Plandatum

Plan-Nr.

GewŠsser

Format

Oberingenieurkreis X

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Musterplan

Muster AG
Musterstrasse 10
0000 Muster
Tel. 010 111 00 00
Fax 010 111 11 11
muster@muster.ch

Beilage x.x

Projekt 2008
Spezifizierung

04.01.2010Musterhofen

00
Musterbach 30.12.2011

0x0 cm

274
Schwellenkorporation Musterhofen 30.12.2011

00000

Aktueller Stand der PlŠne, hilfreich
z.B. fŸr Zeichner auch zum internen

Gebrauch. Kann vom ÒDatum
DossierÓ abweichen.

Kann auch als Druckdatum
verwendet werden.

Datum des WBP Dossiers,
entspricht dem Datum

auf der Dossiertitelseite

MŸssen im Projekt €nderungen vorgenommen werden,
welche nur einzelne PlŠne betreffen, wird das

entsprechende Datum hier eingesetzt.
Das ÒDatum DossierÓ bleibt gleich, die entsprechenden

PlŠne werden im Dossier ersetzt.

Nr. gem. GewŠssernetz
des Kt. BE (GN5)
GewŠssernr. im

Geoportal ersichtlich

Block mit Dossierinformationen

Block mit Planinformationen

Allgemeine Bemerkungen:
Neuer Aufbau als Modulsystem mit
einem je einem Block Dossier- und
Planinformationen. Das Layout kann
so mšglichst identisch gehalten
werden. Das Feld ÒUnterlageÓ ist fŸr
das Praktische Arbeiten mit dem
Dossier das wichtigste auf dem
Titelblatt und daher prominent
aufgefŸhrt.
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…komorphologie der FliessgewŠsser im Kanton Bern -  Checkliste NachfŸhrung  

Ein gemeinsames Projekt vom GSA und TBA, August 2005  

Projektangaben und †berblick  

Formular ausgefŸllt durch:  

(Name und Datum)  

 
ZustŠndiger Oberingenieurkreis:  

�  OIK I   Thun, Oberland  

�  OIK II   Bern, Mittelland  

�  OIK III  Biel, Seeland/Berner Jura  

�  OIK IV  Burgdorf, Emmental/Oberaargau  

Projekt:   

GewŠsser:  (ev. GewŠsser- Nr. GN5)   

Gemeinde(n):   

Mitfinanzierung durch RenF?   
�  Ja 

�  Nein  

Lage:  

Bitte Landeskarte 1:25'000 (mit 

LK- Nr.) oder Projektplan kopieren 

und Projekt lagegenau einzeich-

nen  

Eine Projektbezeichnung und Beschrei-

bung von Projektanfang und Ðende ist 

hilfreich   

(z.B. Anfang: v.a. rechtes Ufer, 100 m un-

terhalb ARA, 800 m LŠnge) !  unter "Be-

merkungen" eintragen, vgl. unten.  
 

Beispiel: Ausschnitt aus  LK 1147, 1: 25Ô000 mit drei fiktiven Projektbeispielen  

Abschluss Bauarbeiten: (Monat Jahr)   

Art des Projektes:  

(Mehrere Nennungen mšglich)  

 

�   Ausdolung   

�   Renaturierung  

�   Aufweitung  

�   Hochwasserschutz  

�   Absturzsanierung  

�   Fischaufstieg  

�   neue Verbauung  

�   Unterhaltsarbeiten  

�   neue LinienfŸhrung  

�   Eindolung  

�   andere: .......................  

Bemerkungen:  

(Zum Beispiel: Verbauung seitlich mit  

Fischunter stŠnden ergŠnzt. Verbesserung 

des Fischlebensraums. Oder: Reduktion 

Uferverbauung nur rechtes Ufer)  

 

Beilagen:   

Aufwertung Emme,  

Winterseyschache  

X 

z.B. Geschieb erŸck-

halt Dorfbach  

X 
z.B. Absturzsanierung 

Dorfbach  



…komorphologie der FliessgewŠsser im Kanton Bern -  Checkliste NachfŸhrung  

Ein gemeinsames Projekt vom GSA und TBA, August 2005  

Ist die VerŠnderung škomorphologisch relevant?  

Massgebend fŸr die VerŠnderung ist der Zustand vor der baulichen VerŠnderung  und nicht der ursprŸng-

liche Naturzustand. Folgende Kriterien sind aufgrund der vorgegebenen Kartiermethode relevant fŸr die 

Klassenbildung.  

Kriterium   

BreitenvariabilitŠt   

 
                        keine    eingeschrŠnkt   ausgeprŠgt 
 

 

�  Verbesserung  

�  Keine VerŠnderung  

�  Verschlechterung  

Verbauung Sohle  VerŠndert?              �  Ja   �  Nein  

 �  Reduktion bisheriger  

    Sohlenverbauung  

ZusŠtzliche Sohlensicherung  

�  vereinzelt (<10%), z.B. einz.  

    Sohlschwellen)  

�  mŠssig Ð stark, z.B. lŠngere PflŠsterung  

Verbauung Bšschungsfuss  VerŠndert?             �  Ja �  Nein  

 �  Reduktion bisheriger  

    Uferverbauung  

ZusŠtzliche Ufersicherung  

�  vereinzelt (<10%)  

�  mŠssig Ð stark  

Uferbereichsbreite  
Anzahl m vom B šschungsfuss bis zur intensiven  

Nut zung (Siedlung, Strasse, Weg, Acker/ IntensivgrŸn-

land)  

VerŠndert?              �  Ja �  Nein  

�  vergršssert  �  reduziert  

 

 

AbstŸrze und Bauwerke I  
Bitte alle innerhalb des Projekts realisierten Nennun-

gen ankreuzen  

�   Neu erstellter Absturz  

�   Neu erstellte Sohlrampe  

�   Neu erstelltes Wehr  

�   Neu erstellter Fischpass  

�   Absturz in Sohlrampe umge-

wandelt  

�   Absturzsanierung  

�   Ersatzloser RŸckbau von:  

    z.B.: Absturz ......................  

    ..........................................  

�   Andere: ...........................  

    .........................................  

AbstŸrze und Bauwerke II  

Detailangaben bei reinen Absturzsanierun-

gen u. Š.  

 

Position:  

Bitte Landeskarte 1:25'000 (mit LK - Nr.)   

oder Projektplan kopieren und Projekt la-

gegenau einzeichnen  

 

 

 

Typ , Hšhe, Position  des sanierten oder ersetzten Absturzes/Bauwerks:  

............ ...... ....... .... ,   Hšhe [cm]: ............. Position: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  

 

Typ , Hšhe, Position des sanierten od.  neu erstellten Absturzes/Bauwerks:  

.............................,   Hšhe [cm]: ......... .... Position: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  

 

�   Erhebungsformular in Ordner abgelegt  

�   Kopie an GBL, Schermenweg 11, 3014 Bern geschickt.  
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Beispiel 
Publikation Mitwirkung  



 

Schwellenkorporation Zweisimmen  
 
Mitwirkungsauflage  
Massnahmen Wasserbauplan Hochwasserschutz Zweisimmen  
 
Das nachstehende Bauvorhaben wird gem. Art. 23 des Wasserbaugesetzes des Kantons Bern vom 14. 
Februar 1989 der …ffentlichkeit zur Mitwirkung vorgelegt . WŠhrend der Auflagefrist ist jedermann 
eingeladen und berechtigt, schriftlich und begrŸndet Anregungen, Hinweise, aber auch Kritik an die 
Auflagestelle z uhanden der Schwellenkorporation zu richten. Einsprache kann nicht im Rahmen des 
Mitwirkungsverfahren s, so ndern erst anlŠsslich der Wasserbauplanauflage erhoben werden.  
 
Folgende Bauvorhaben sind in der Gemeinde Zweisimmen vorgesehen:  
Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Simme km 2.4 Ð 0.0 (MŸndung Simme): Sohlenabse nkung 
Dorf, Sanierung Sperre Schwi mmbad, HolzrŸckhalt, Gerinneau fweitung.  
Hochwasserschutz Simme km 33.52 (MŸndung kleine Simme) Ð 32.23 (MannriedbrŸcke): Gerinneau f-
weitung, Erhšhung DŠmme links und rechts.  
 
Auflagestelle:  Gemeindeverwaltung Zweisimmen  
Auflagedauer:  27. Oktober bis 24. Nov ember 2008  
Fragestunde:  Donnerstag, 13. November 2008, 13.30 Ð 16.30 Uhr  in der Gemeindeverwaltung Zwe i-

simmen. Es werden Vertreter der Schwellenkorporation und des Projektverfassers a n-
wesend sein.  

 
Zweisimmen, 20. Oktober 2008  
 
Schwellenkorporation Zweisim men  
 

 
 
 
 
Publikation im Amtsanzeiger  
 



 

Tiefbauamt des Kantons Bern Vorlagen und Beispiele 

Fachordner  Wasserbau  730 Projektierung  
Datum: 04.01.10 / V 1.2/d 
Revidiert: 30.12.11 

730.2 Publikation Auflage Wasserbauplan 

 

 

Beispiel  
Publikationstext fŸr die Auflage eines 
Wasserbauplans mit W aldrodung  
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Publikationstext fŸr die 
 
 

Auflage eines Wasserbauplanes mit Waldrodung  
(Wasserbauplanverfahren) 

 
 
Gemeinden Brienz und Schwanden b. Brienz 
 
Wasserbauplanverfahren gemŠss Art. 21 ff  Gesetz Ÿber GewŠsserunterhalt und Wa s-
serbau vom 14. Februar 1989 (WBG) un d Art. 5 Koordinationsgesetz vom 21. MŠrz 1994 
(KoG) mit Rodung und Wiederauffor stung.  
 
 
Gesuchsteller: Schwellenkorporation Brienz 

Schwellenkorporation Schwanden 
  
Name des GewŠssers: Glyssibach 
  
Koordinaten: 646'300 / 178'100 - 646'500 / 179'500 
  
Bauvorhaben: Verbauung des Glyssibaches, Projekt 2006  
  
Beanspruchte Ausnahmen: Eindolung von FliessgewŠsser (Art. 38 GSchG, 

Art. 4 KGV) 

Beseitigung der Ufervegetation (Art. 22 NHG) 
Rodung und Ersatzaufforstung (Art. 5 bis 7 und 
Art. 11 WaG, Art. 19 KWaG) 

Nichtforstliche Kleinbauten (Art. 24 RPG, Art. 14 
Abs. 2 WaV, Art. 35 KWaV) 

Bauen ausserhalb der Bauzone Art. 24 RPG 
i.V.m. Art. 5 WGB, Art. 30 Abs. 3 WBG 

  
RodungsflŠchen / Parzellen: Gemeinde Brienz; total 5'360 m2 

Parzelle Nr. xyz, Einwohnergemeinde Brienz: 
4'410 + 950 m2 
Gemeinde Schwanden; total 25'860 m2 (inkl. 
4'090 m2 forstl. Anlagen)  
Parzellen: 
Nr. xyz, Muster Manuel: 830 +90 m2, 
Nr. xyz, Muster Bruno: 230 m2 
Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
480 m2 
Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
11'180 + 1'080 + 830 + 1'610 + 2'750 m2 
Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
2'350 + 950 m2 

Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
3'480 m2 
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Wiederaufforstung an Ort: Gemeinde Brienz; total 4'430 m2 

Parzelle Nr. xyz, Einwohnergemeinde Brienz: 
3'480 + 950 m2 
Gemeinde Schwanden; total 15'770 m2: 
Parzellen: 
Nr. xyz, Muster Manuel: 450 m2 
Nr. xyz, Muster Bruno: 150 m2 
Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
8'030 + 1'280 m2 
Nr. xyz, Einwohnergemeinde Schwanden: 
2'350 + 950 m2 

Nr. xyzs, Einwohnergemeinde Schwanden: 
2'560 m2 

 
 
 

 

Ersatzaufforstung: Gemeinde Schwanden; total 7'340 m2 
Parzellen: 
Nr. xyz, Muster Monika: 1'340 m2 
Nr. xyz, SchwanderbŠrgli, Burgergut: 6'000 m2 

  
Auflage- und Einsprachefrist: Von 01. Juni. bis 02. Juli 2007 
  
Auflage- und Einsprachestelle: Gemeindeverwaltung Brienz 

Gemeindeverwaltung Schwanden b. Brienz 
 
Die Einsprachebefugnis richtet sich nach Art. 24 Abs. 2 WBG bzw. nach den geltenden Wald-
gesetzgebung. 
 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind schriftlich und mit BegrŸndung der Einsprache-
stelle einzureichen. 
 
 
 
Ort, Datum der/die Wasserbaupflichtige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geht zur Publikation an: 
 
 
- Amtsblatt des Kantons Bern 2-mal in Ÿblicher Form 
 (30.05.2007 / 06.06.2007) 
 
- Anzeiger fŸr das Amt Interlaken 2-mal zweispaltig im amtlichen Teil 
 (31.05.2007 / 07.06.2007) 
 
 



 

 Seite 3 von 3 

 
zur Kenntnis an: 

- Schwellenkorporation Brienz 
PrŠsident Name, Adresse 

- Schwellenkorporation Schwanden 
PrŠsident Name, Adresse 
 
 

- Gemeindeverwaltung Brienz, 3855 Brienz 

- Gemeindeverwaltung Schwanden, 3855 Schwanden b. Brienz 

Die beiden Gemeinden werden gebeten, die beiliegenden Projektdossiers šffentlich 
aufzulegen und alle Unterlagen nach erfolgter Auflage mit einer AuflagebestŠtigung 
und allfŠlligen Einsprachen oder Rechtsverwahrungen an den Oberingenieurkreis I, 
Schlossberg 20, 3601 Thun, zu senden. 
 
 

- Ingenieurgemeinschaft Glyssibach, per Adr. Firma, Adresse 

Mit dem Ersuchen, das Vorhaben auf den Zeitpunkt der Publikation im GelŠnde abzu-
stecken und mit Profilen kenntlich zu machen (Art. 16, Baubewilligungsdekret, BewD). 
Erleichterungen von der Pflicht zur Profilierung sind mit den Gemeindebehšrden abzu-
sprechen. Eine genŸgende Orientierung der Anstšsser und der …ffentlichkeit muss a-
ber gewŠhrleistet sein. 

 

- Regierungsstatthalteramt Interlaken, Schloss, 3800 Interlaken  

- Waldabteilung 1 Oberland Ost, Schloss 5, 3800 Interlaken 

- Amt fŸr Umweltkoordination und Energie, Reiterstrasse 11, 3011 Bern 

- Tiefbauamt des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern 

- Strasseninspektorat Oberland Ost, 3800 Interlaken  

- Intern Herr XY 

- Ablage OIK I 
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730.3 Publikation Auflage Wasserbaubewilligung 

 

 

Beispiel  
Publikationstext fŸr die Auflage eines 
Wasserbaugesu ches 
(Wasserbaubewilligungsverfahren)  
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Publikationstext fŸr die 
 
 

Auflage eines  Wasserbaugesuches  
(Wasserbaubewilligungsverfahren) 

 
 
Gemeinde: Matten bei Interlaken und Interlaken 
 
Wasserbaubewilligungsverfahren gemŠss Art. 30 ff.  Gesetz Ÿber GewŠsserunterha lt 
und Wa sserbau vom 14. Februar 1989 (WBG) und Art.  5 Koordinationsgesetz  vom 21. 
MŠrz 1994 (KoG). 
 
Gesuchsteller: Schwellenkorporation Bšdeli SŸd 
  
Name des GewŠssers: LŸtschine 
  
Koordinaten: Von 633 250 / 169 450 
 bis 633 850 / 170 600 
  
Beanspruchte Ausnahmen: Eindolung von FliessgewŠsser (Art. 38 GSchG, 

Art. 4 KGV) 

Beseitigung der Ufervegetation (Art. 22 NHG) 
Rodung und Ersatzaufforstung (Art. 5 bis 7 und 
Art. 11 WaG, Art. 19 KWaG) 
Nichtforstliche Kleinbauten (Art. 24 RPG, Art. 14 
Abs. 2 WaV, Art. 35 KWaV) 
Bauen ausserhalb der Bauzone Art. 24 RPG 
i.V.m. Art. 5 WGB, Art. 30 Abs. 3 WBG 

  
Bauvorhaben: Hochwasserschutz LŸtschine Bšdeli,  

Massnahmen 1. PrioritŠt 
Dammerhšhungen entlang der Autobahn im 
Bereich Kreuzung €nderbergstrasse und  
Mysterypark 

  
Auflage- und Einsprachefrist: Von 20. November 2008 bis 22. Dezember 2008 
  
Auflage- und Einsprachestelle: Gemeindeverwaltung Matten bei Interlaken und  

Gemeindeverwaltung Interlaken 
 
 
Die Einsprachebefugnis richtet sich nach Art. 24 Abs. 2 WBG. 
 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind schriftlich und mit BegrŸndung der Einsprache-
stelle einzureichen. 
 
 
Ort, Datum der/die Wasserbaupflichtige 
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Geht zur Publikation an: 
 
- Amtsblatt des Kantons Bern 2-mal in Ÿblicher Form 
 (19.11.08 und 26.11.08) 
- Anzeiger fŸr das Amt Interlaken 2-mal zweispaltig im amtlichen Teil 
 (20.11.08 und 27.11.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur Kenntnis an: 

- Gemeindeverwaltung Matten, Baumgartenstrasse 14, Postfach 52, 3800 Matten 

Mit der Bitte, das Projektdossier šffentlich aufzulegen und alle Unterlagen nach erfolg-
ter Auflage mit AuflagebestŠtigung und allfŠlligen Einsprachen oder Rechtsverwahrun-
gen an den Oberingenieurkreis I, Schlossberg 20, 3601 Thun zu senden. Das Projekt-
dossier wird durch das zustŠndige IngenieurbŸro (Firma XY) direkt zugestellt.  

- Gemeindeverwaltung Interlaken, General-Guisan-Strasse 43, 3800 Interlaken 

Mit der Bitte, das Projektdossier šffentlich aufzulegen und alle Unterlagen nach erfolg-
ter Auflage mit AuflagebestŠtigung und allfŠlligen Einsprachen oder Rechtsverwahrun-
gen an den Oberingenieurkreis I, Schlossberg 20, 3601 Thun zu senden. Das Projekt-
dossier wird durch das zustŠndige IngenieurbŸro (Firma XY) direkt zugestellt. 

- Schwellenkorpration Bšdeli SŸd, PrŠsident Name, Adresse 

- Firma XY, Adresse 

Mit der Bitte, rechtzeitig vor Beginn der Auflagefrist: 

- die notwendigen Profilierungen im GelŠnde vorzunehmen oder zu veranlassen 

- die notwendigen Projektdossier den Gemeinden Matten und Interlaken zukommen zu 
lassen. 

- Strasseninspektorat Oberland Ost  

- Ablage Sekretariat OIK I / intern XX 
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Beispiel 
Genehmigungsvermerke  



Rechtsverwahrungen:

Publikationen:

Einsprachen:

Einspracheverhandlungen am

Einsprachen:

Beschlossen durch die Stimmberechtigten:

erledigt

unerledigt

Im Amtsblatt des Kantons Bern

Öffentliche Auflage

Im Amtsanzeiger des Amtes Interlaken

der Schwellenkorporation Brienz

Namens:

Der Präsident:

Der Sekretär:

am . . . . . . . . . . . . . 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Brienz,

Der Gemeindeschreiber:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beschlossen durch die Stimmberechtigten:

Namens:

Der Präsident:

Der Sekretär:

am . . . . . . . . . . . . . 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

den . . . . . . . . . . . . .

Der Gemeindeschreiber:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vom 01. Juni 2007  bis 02. Juli 2007

vom 30. Mai 2007 und 06. Juni 2007

vom 31. Juni 2007 und 07. Juni 2007

der Schwellenkorporation Schwanden

Schwanden,den . . . . . . . . . . . . .

Plan Nr. DatumBeilage Planbezeichnung Massstab

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

Situation, See - Stockiwäldli

Situation, Stockiwäldli - Schutzdamm

Situation, Schutzdamm - Sperre 7

Längenprofil, See - Stockiwäldli

Längenprofil, Stockiwäldli - Gandweidli

Längenprofil, Gandweidli - Sperre 7

Querprofile, km -0.010 - 0.160

Querprofile, km 0.180 - 0.600

Querprofile, km 0.625 - 1.125

Querprofile, km 1.150 - 1.650

Querprofile, km 1.675 - 2.000

Bepflanzungsplan, See - Stockiwäldli

Bepflanzungsplan, Schutzdamm Undersitsch

Detailplan Ausleitbauwerk Undersitsch

Übersichtsplan Brücke Zentralbahn

Landerwerbsplan, See - Stockiwäldli

Landerwerbsplan, Glyssenbrücke - Ausleitbauwerk

Technischer Bericht

Anhänge zum Technischen Bericht

Umweltverträglichkeitsbericht

Technischer Bericht Brücke Zentralbahn

Übersicht

Situation Orthophoto Unterlauf nach Ereignis

Längenprofil Überleitgerinne

Querprofile Überleitgerinne

Querschnitte Schutzdamm Undersitsch

Normalprofil Abflusskorridor Dorf

Detailplan Abflusskorridor Dorf

Längsschnitt Seemündung

Längenprofil Schwanderstrasse

Längenprofil Hauptstrasse

Querprofile Hauptstrasse

Situation Lebensräume

Gestaltungsplan Situation Abflusskorridor Dorf

Gestaltungsplan Gestaltungselemente Abflusskorridor

Rodungsplan, Schalenkopf - Glyssenbrücke

Rodungsplan, Glyssenbrücke - Ausleitbauwerk

Übersicht Ersatzaufforstung

Kurzbericht Modellversuche

Geologische Untersuchungen

Mitwirkungsbericht

1:500

1:500

1:500

1:1'000/200

1:1'000/500

1:1'000/500

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:500

1:500

1:200, 1:100

1:50

1:500

1:500

1:5'000

1:1'000

1:500/200

1:200

1:500

1:50

1:100

1:200

1:500/200

1:500/100

1:100

1:2'500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:5'000

2198-2A

2198-18A

2198-19A

2198-3A

2198-4A

2198-5A

2198-45

2198-46

2198-47

2198-48

2198-49

2606-40

2606-41

2198-37

1127-3

2198-29

2198-30

2198-1A

2198-24

2198-38

2198-39

2198-34A

2198-32A

2198-25A

2198-21A

2198-20A

2198-26A

2198-27

S828-33

2606-28

2606-35

2198-42

2198-43

2198-44

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

01. Juni 2007

PROJEKT VOM:

GEWÄSSER NR.:

GESCHÄFTS NR.:

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kantons Bern
Tiefbauamt
Oberingenieurkreis I

WASSERBAUPLANGENEHMIGUNG:

Gemeinden: Brienz und Schwanden

Schwellenkorporationen
Brienz und Schwanden

Erfüllungspflichtige:

DER PROJEKTVERFASSER:

OKTOBER 2006

REVIDIERT:

Hochwasser 2005
Projekt
Hochwasserschutz Brienz und Schwanden
Glyssibach

MAI 2007

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kantons Bern

Bern, den
Ingenieurgemeinschaft Glyssibach
Mätzener & Wyss Bauingenieure AG
Moeri & Partner AG
Sigmaplan AG
Niederer + Pozzi Umwelt AG
NDR Consulting Zimmermann

p.Adr. Mätzener & Wyss Bauingenieure AG
untere Bönigstrasse 10A, 3800 Interlaken

PLAN NR.:

FORMAT:

GENEHMIGUNGSVERMERKE ZUM WASSERBAUPLAN BEILAGE 1

2198 - 50

30 / 63
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